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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Heidelberg  
für den Masterstudiengang Ägyptologie 
 
vom 19. Juni 2024 
 
 
 
Aufgrund von §§ 8 Abs. 5, 32 Abs. 3 S. 1, Abs. 4, 29 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der 
Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005 S. 1), zuletzt geändert durch Art. 8 
des Gesetzes am 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 43), hat der Senat der 
Universität Heidelberg am 11. Juni 2024 die nachstehende Satzung 
beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 19. Juni 2024 erteilt. 
 
 
 
Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
§ 2 Mastergrad 
§ 3 Regelstudienzeit 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache  
§ 5 Module, ECTS-Leistungspunkte 
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Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
§ 6 Prüfungsausschuss 
§ 7 Prüfende und Beisitzende 
 
Allgemeine Bestimmungen 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 9 Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen 
§ 10 Rücktritt aus wichtigem Grund 
§ 11 Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 
 Lebenslagen 
§ 12 Täuschung und Ordnungsverstoß 
§ 13 Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von Leistungen 

außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsarten 
§ 15 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
§ 16 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
Abschlussprüfung 
§ 17 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
§ 18 Zulassungsverfahren zur Masterprüfung 
§ 19 Umfang und Art der Prüfung 
§ 20 Masterarbeit 
§ 21 Mündliche Abschlussprüfung 
§ 22 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
§ 23 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
§ 24 Masterzeugnis und Urkunde 
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Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 25  Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 26  Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 27  Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
 
Anlage 1 Studienverlaufspläne des Masterstudienganges Ägyptologie 
Anlage 2 Übersicht Module des Masterstudienganges Ägyptologie 
Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 

KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
 
(1) Gegenstand des Masterstudiengangs Ägyptologie ist die auf den Inhalten 
des Bachelorstudiengangs aufbauende kulturwissenschaftliche Untersuchung 
des Alten Ägypten in seiner geschichtlichen Entwicklung unter Berücksichtigung 
der angrenzenden Regionen und Kulturen. 

 Fachliche Qualifikationsziele: Die Studierenden des Masterstudiengangs 
Ägyptologie erweitern, vertiefen und festigen ihre Kenntnisse in den Ge-
bieten der Archäologie, Kunstgeschichte, Religion und Literatur des Al-
ten Ägypten. Sie bauen ihre Fähigkeit, die hieratische Schrift zu lesen, 
aus und erwerben Kenntnisse der grammatischen Strukturen der kopti-
schen Sprache. Die Studierenden treffen für ihr Forschungsprofil erste 
richtungsweisende Entscheidungen und können als Absolvent*innen 
entsprechend spezialisiertes Wissen und Fähigkeiten aus den Wahlbe-
reichen des Studiengangs vorweisen.  

 Überfachliche Qualifikationsziele: Aufbauend auf dem Bachelorstudien-
gang können sich die Absolvent*innen des Masterstudiengangs kritisch 
mit wissenschaftlichen Texten auch zu komplexen Sachverhalten ausei-
nandersetzen, relevante Informationen aus verschiedenen Quellen sam-
meln, analysieren, interpretieren, bewerten, zusammenführen und diffe-
renzieren und sich darauf basierend ein individuelles Urteil über Fach-
meinungen auch zu anspruchsvollen Themen bilden. Sie haben gelernt, 
sich selbstständig neue Themengebiete zu erschließen, neues Wissen 
und Können anzueignen und den eigenen Lernprozess aktiv zu gestal-
ten. Die Absolvent*innen haben die Kompetenz erworben, eigenständig 
eine Fragestellung für ein wissenschaftliches Problem zu entwickeln, sie 
auf dem Stand der aktuellen Forschungslage zu erörtern und mithilfe ei-
nes geschulten analytischen Denkens und Urteilsvermögens weiterfüh-
rende Erkenntnisse und Schlussfolgerungen zu generieren. Diese kön-
nen sie sowohl Laien als auch Fachleuten präsentieren und argumenta-
tiv schlüssig verteidigen. Sie sind in der Lage, ihre erworbenen fachspe-
zifischen Methoden flexibel einzusetzen und sie mit den Methoden be-
nachbarter Fächer zusammenzuführen, um neue Problemlösungen in 
komplexen Zusammenhängen zu erarbeiten. 
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Sie können erworbene Kompetenzen auf neue Aufgabenstellungen 
übertragen und auch unter Zeitdruck erfolgreich arbeiten. 

 Ausbildungsziel des Masterstudiengangs ist die Qualifizierung für eine 
forschungsnahe berufliche Tätigkeit in den Bereichen der altägyptischen 
Philologie, Archäologie und Kulturwissenschaft im Rahmen von ägypto-
logischen Forschungsinstitutionen und -projekten. Durch die sowohl 
fachlich-inhaltliche wie praxisorientierte Ausrichtung des Studiengangs 
haben die Absolvent*innen auch Können – etwa vernetztes Denken, effi-
zientes Arbeiten, selbstständiges Lernen, eigenständiges Aneignen von 
Wissen, selbstständiges Sammeln und kritisches Bewerten von Informa-
tionen, Verfassen von wissenschaftlichen Texten, sachliches Argumen-
tieren, publikums- und sachgerechtes Präsentieren usw. – gefestigt, wel-
ches das Agieren innerhalb und außerhalb der Grenzen des eigenen 
Fachs ermöglicht, sich ferner in fachnahe und fachfremde Bereiche 
transferieren lässt und somit auch Quereinstiege ermöglicht.  

 
 

(2) Masterabschlüsse schließen als weitere Abschlüsse Studiengänge ab, die 
erste Hochschulabschlüsse vertiefen, verbreitern, fachübergreifend erweitern o-
der um andere Fächer ergänzen (konsekutive Masterstudiengänge). Durch die 
Prüfung zum „Master of Arts” soll festgestellt werden, ob die Studierenden die Zu-
sammenhänge ihres Faches Ägyptologie überblicken, die Fähigkeit besitzen, wis-
senschaftliche Methoden und Erkenntnisse des Faches anzuwenden sowie nach 
wissenschaftlichen Grundsätzen zu arbeiten. 
 
 
(3) Der Zugang und die Zulassung zum Studium werden in einer gesonderten 
Zulassungsordnung geregelt. 
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§ 2 Mastergrad 
 
Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Universität Heidelberg den akade-
mischen Grad „Master of Arts“ (abgekürzt M.A.). 
 
 
 
§ 3 Regelstudienzeit 
 
(1) Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt einschließlich der 
Zeit für die Anfertigung der Masterarbeit vier Semester.  
 
 
(2) Bei Zulassung zu einem Teilzeitstudium verlängert sich die Regelstudienzeit 
entsprechend den dort getroffenen Bestimmungen. Die in dieser Prüfungsord-
nung festgelegten Bearbeitungszeiten für schriftliche Prüfungsleistungen bleiben 
hiervon unberührt. Die Zulassung zu einem Teilzeitstudium erfolgt auf Antrag. 
Das Nähere regelt die Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums an der Univer-
sität Heidelberg (TeilzeitO) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache 
 
(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Sommer- und Wintersemester erfol-
gen.  
 
 
(2) Das Lehrangebot erstreckt sich über drei Semester, im vierten Semester ist 
die Masterarbeit anzufertigen. Der für den erfolgreichen Abschluss des Master-
studiums erforderliche Gesamtumfang beträgt 120 ECTS-Leistungspunkte (im 
Folgenden nur LP genannt). 
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(3) Das Studium ist modular aufgebaut. Von den 120 Leistungspunkten entfal-
len 70 Leistungspunkte auf fachbezogene Lehrveranstaltungen im Hauptfach, 20 
Leistungspunkte auf ein Begleitfach und 30 Leistungspunkte auf die Masterarbeit. 
Der Studiengang Ägyptologie kann auch als Begleitfach im Umfang von 20 LP mit 
einem anderen Hauptfach studiert werden. Als Begleitfach zum Hauptfach Ägyp-
tologie kann grundsätzlich jedes Fach gewählt werden, für das ein entsprechen-
des Studienangebot im Masterbereich besteht. 
 
 
(4) Für den Masterstudiengang Ägyptologie als Hauptfach wird der Nachweis 
folgender Sprach- und Schriftkenntnisse gefordert: 

a) Alte Sprachen: Graecum oder Latinum oder Hebraicum oder Klassi-
sches Arabisch bzw. äquivalente Kenntnisse der vorgenannten Spra-
chen,  

b) Moderne Sprachen: Sprachkenntnisse in Englisch und Französisch auf 
dem Niveau B1 gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
men für Sprachen (GER). 

Die Erbringung der Nachweise der in a) und b) geforderten Sprach-
kenntnisse erfolgt im Zusammenhang mit der Zulassung zu diesem Stu-
diengang und richtet sich nach den Regelungen der gesonderten Zulas-
sungsordnung. 

c) Kenntnisse der ägyptischen Schrift und Sprache: Neuägyptisch und Hie-
ratisch entsprechend den Lernzielen der Vertiefungsmodule Hieratisch 
und Neuägyptisch im Bachelorstudiengang Ägyptologie oder äquivalente 
Kenntnisse der vorgenannten Sprachen. 

Der Nachweis der in c) geforderten Kenntnisse kann durch einen Nach-
weis über die entsprechend erworbenen Kenntnisse in den Bachelorab-
schlussdokumenten oder durch andere geeignete Nachweisformen er-
folgen. Liegen diese bei Beginn des Studiums noch nicht vor, müssen 
sie selbstständig während des Masterstudiums erworben und durch eine 
bestandene Hieratisch- bzw. Neuägyptischklausur spätestens bis zur 
Zulassung zur Masterprüfung nachgewiesen werden. Andernfalls ist 
eine Zulassung zur Masterprüfung ausgeschlossen.  
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(5) Für das Masterbegleitfach Ägyptologie werden Sprachkenntnisse in Eng-
lisch oder Französisch mindestens auf dem Niveau B1 gemäß dem Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) gefordert. Der Nachweis 
erfolgt durch:  

a) einen im englisch- bzw. französischsprachigen Ausland erworbenen 
Hochschulabschluss als Bachelor oder Master oder  

b) das Zertifikat eines international anerkannten standardisierten Tests o-
der, 

c) weitere geeignete Sprachnachweise.   

Der Nachweis ist vor Registrierung des Begleitfaches zu erbringen. Die Überprü-
fung liegt beim Prüfungsausschuss und erfolgt anhand der vorgelegten Zeug-
nisse.  

 
 

(6) Unterrichts- und Prüfungssprache ist grundsätzlich Deutsch. Lehrveranstal-
tungen und Prüfungsleistungen können im Wahl- und Pflichtbereich ganz oder 
teilweise auch in englischer Sprache abgehalten werden.  
 
 
 
§ 5 Module, ECTS-Leistungspunkte 
 
(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 
Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen 
kann. Es besteht nicht nur aus den zu besuchenden Lehrveranstaltungen, son-
dern umfasst auch die zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen, die für 
die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls notwendig sind.  
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(2) Die Module sind in Anlage 2 geregelt. Es wird unterschieden zwischen 
Pflichtmodulen, Wahlpflichtmodulen und Wahlmodulen. 

 Pflichtmodule müssen von allen Studierenden absolviert werden. Inner-
halb eines Pflichtmoduls kann die Wahl zwischen verschiedenen Veran-
staltungen und deren Kompensation ermöglicht werden. Das endgültige 
Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Verlust des Prüfungsan-
spruchs. Ein Pflichtmodul ist nicht kompensationsfähig. 

 Wahlpflichtmodule sind Module innerhalb eines verpflichtenden Wahl-
pflichtbereichs. Die Studierenden haben innerhalb des jeweiligen Wahl-
pflichtbereichs die Wahl zwischen verschiedenen gleichwertigen Wahl-
pflichtmodulen. Innerhalb eines Wahlpflichtmoduls kann zudem die Wahl 
zwischen verschiedenen Veranstaltungen und deren Kompensation er-
möglicht werden. Das endgültige Nichtbestehen des gewählten Wahl-
pflichtmoduls führt zum Verlust des Prüfungsanspruchs, wenn alle Kom-
pensationsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. 

 Wahlmodule sind sonstige im Modulangebot enthaltene Module. Das 
Modulangebot kann nur ein Wahlmodul oder mehrere, nicht zwingend 
gleichwertige, Wahlmodule enthalten. Soweit ein entsprechendes Wahl-
modulangebot besteht, sind Wahlmodule frei in dem für das Studium er-
forderlichen Umfang und darüber hinaus wählbar. Innerhalb des Wahl-
moduls kann zudem die Wahl zwischen verschiedenen Veranstaltungen 
ermöglicht werden. Veranstaltungen innerhalb von Wahlmodulen sind 
stets kompensationsfähig. Das endgültige Nichtbestehen eines Wahlmo-
duls führt nicht zum Verlust des Prüfungsanspruchs. 

 
 

(3) Die Masterarbeit und die mündliche Abschlussprüfung stellen je ein eigenes 
Modul dar.  
 
 
(4) Für das Bestehen eines Moduls müssen alle (Teil-)Leistungen innerhalb 
des Moduls mit mindestens „ausreichend” (4,0) bzw. bei unbenoteten (Teil-)Leis-
tungen mit „bestanden” bewertet worden sein. 
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(5) Für erfolgreich absolvierte Module mit ihren Teilleistungen werden LP ver-
geben. Dabei entspricht ein LP einem zeitlichen Arbeitsaufwand für die Studie-
renden von 30 Stunden. 
 
 
 
Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
 
§ 6 Prüfungsausschuss 
 
(1) Zur Erledigung der in dieser Prüfungsordnung festgelegten Aufgaben wird 
ein Prüfungsausschuss eingerichtet. Er besteht aus zwei Hochschullehrer*innen, 
einem*r Vertreter*in der akademischen Mitarbeiter*innen und einem*r Studieren-
den, letztere*r mit beratender Stimme.  
 
 
(2) Der*die Vorsitzende und die Stellvertretung sowie die weiteren Mitglieder 
des Prüfungsausschusses werden vom Fakultätsrat auf jeweils zwei Jahre be-
stellt. Die Amtszeit des*r Studierenden beträgt ein Jahr. Der*die Vorsitzende und 
die Stellvertretung müssen Hochschullehrer*innen sein. 
 
 
(3) Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die Organisation der Prüfungsver-
fahren und überwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieser Prüfungsordnung. 
Er ist insbesondere zuständig für 

 die Bestellung der bei den Prüfungen mitwirkenden Prüfer*innen und 
Beisitzer*innen, 

 die Bekanntgabe der Prüfenden im Vorfeld der Prüfung, 

 die Entscheidung über die Zulassung zu Prüfungen, 

 die Entscheidung über Rücktrittsgesuche und Anträge auf nachteilsaus-
gleichende Maßnahmen, 

 die Ahndung von Täuschungen oder Ordnungsverstößen sowie 

 die Entscheidung in Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren. 
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Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus Anregungen zur Reform des Studi-
enplans und der Prüfungsordnung geben und zu allen, die Prüfungen betreffen-
den Fragen angerufen werden.  
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss kann konkrete Aufgaben, insbesondere die Bestel-
lung von Prüfer*innen sowie Beisitzer*innen, per Beschluss widerruflich auf 
den*die Vorsitzende*n übertragen. Der*die Vorsitzende kann bei Bedarf administ-
rative und unterstützende Aufgaben an eine*n am Institut Beauftragte*n übertra-
gen. Der Prüfungsausschuss ist über deren Erledigung regelmäßig zu unterrich-
ten. 
 
 
(5) Der*die Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses, bereitet 
die Sitzungen vor, leitet sie und entscheidet bei Stimmengleichheit. 
 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme 
von Prüfungen beizuwohnen. 
 
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüfer*innen und Beisitzer*in-
nen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Der*die Vorsitzende hat dafür Rech-
nung zu tragen, dass diejenigen Mitglieder, die außerhalb des öffentlichen Diens-
tes stehen ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. 
 
 
(8) Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder des*r Vorsitzenden sind 
der zur prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende Ent-
scheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen. 
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§ 7 Prüfende und Beisitzende 
 
(1) Zur Abnahme von Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit 
einzelnen Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur Hoch-
schullehrer*innen, Honorarprofessor*innen, Hochschul- und Privatdozent*innen 
sowie akademische Mitarbeiter*innen nach § 52 Abs. 1 LHG, soweit diesen die 
Prüfungsbefugnis übertragen worden ist, berechtigt. 
 
 
(2) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist in der Regel die für die ent-
sprechende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson Prüfer*in.  
 
 
(3) Zum*r Beisitzer*in darf nur bestellt werden, wer die entsprechende Master-
abschlussprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 
 
 
(4) Die zu prüfende Person kann für die Masterarbeit und für die mündliche Ab-
schlussprüfung eine*n Prüfer*in vorschlagen; ein Rechtsanspruch auf Zuweisung 
eines*r bestimmten Prüfer*in wird dadurch nicht begründet. 
 
 
(5) Der*die Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der zu prü-
fenden Person die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden.  
 
 
(6) Ihr Einverständnis vorausgesetzt können Prüfungsberechtigte bis zu zwei 
Jahre nach Verlassen der Universität Heidelberg zu Prüfenden bestellt werden. 
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Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen 
Prüfer*innen festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind folgende Noten 
zu verwenden: 
 

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung; 
 

2 = gut eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
 

3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen An-
forderungen entspricht; 
 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 
den Anforderungen genügt; 
 

5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher 
Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte 
durch Verringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die 
Note 0,7 und Zwischenwerte über 4,0 sind ausgeschlossen. 

 
 

(2) Sofern Bewertungen einzelner Prüfungsleistungen einer Lehrveranstaltung 
zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst werden, gibt die für die entspre-
chende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson eine Gewichtung bis spä-
testens zum Beginn der Lehrveranstaltung vor. Die Note ergibt sich aus dem ge-
wichteten arithmetischen Mittel der einzelnen Bewertungen; dabei gelten Abs. 3 
und Abs. 4 entsprechend. Aus den ungerundeten Modulteilnoten wird eine Modul-
endnote entsprechend der Anzahl der LP ermittelt. Ist in einem Modul eine Mo-
dulprüfung abzulegen, so bildet die Note der Modulprüfung die Note für dieses 
Modul. 
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(3) Eine Modulendnote und die Gesamtnote der Masterprüfung lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5  sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5  gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5  befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0  ausreichend 
 
 
(4) Bei der Bildung der Modulendnoten und der Gesamtnote der Masterprüfung 
wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote der Masterprüfung wird ge-
mäß § 23 Abs. 2 berechnet.  
 
 
(5) Zusätzlich zur Abschlussnote ist eine Einstufungstabelle entsprechend des 
ECTS-Users Guide in der jeweils geltenden Fassung auszuweisen, die statisti-
sche Auskunft über die Verteilung der erzielten Note innerhalb der jeweiligen 
Lerngruppe gibt (relative Note).  
 
 
 
§ 9 Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen  
 
(1) Prüfungsleistungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gel-
ten, können einmal wiederholt werden. Fehlversuche an anderen Universitäten 
sind dabei anzurechnen. 
 
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht möglich. 
 
 
(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen müssen spätestens binnen eines Stu-
dienjahres wiederholt werden. Bei Versäumen dieser Frist erlischt der Prüfungs-
anspruch, es sei denn, die zu prüfende Person hat das Versäumnis nicht zu ver-
treten.  
 



963 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2024 
11.07.2024 

(4) Wurde eine Prüfung trotz Ausschöpfung der möglichen Anzahl an Prüfungs-
versuchen bzw. Wiederholungen nicht bestanden, gilt diese als endgültig nicht 
bestanden.  
 
 
(5) Das endgültige Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Verlust des 
Prüfungsanspruchs und damit zum Ausschluss aus dem Studium. Das endgültige 
Nichtbestehen eines Wahlpflichtmoduls führt erst zum Verlust des Prüfungsan-
spruches und damit zum Ausschluss aus dem Studium, wenn alle Kompensati-
onsmöglichkeiten durch andere gleichwertige Wahlpflichtmodule innerhalb des 
Wahlpflichtbereiches ausgeschöpft wurden. Das endgültige Nichtbestehen eines 
Wahlmoduls führt nicht zum Verlust des Prüfungsanspruches.  
 
 
 
§ 10 Rücktritt aus wichtigem Grund  
 
(1) Sofern in dieser Prüfungsordnung die Erbringung von Studien- und Prü-
fungsleistungen vorgeschrieben ist, sind die Studierenden verpflichtet, sich für die 
jeweilige Leistungserbringung anzumelden und diese zum beantragten Zeitpunkt 
zu absolvieren. Bei einem Verstoß gegen die Pflichten aus Satz 1, wird die Stu-
dien- bzw. Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet, es sei denn, 
die zu prüfende Person tritt ordnungsgemäß von der Studien- bzw. Prüfungsleis-
tung zurück. 

 
 

(2) Ein Rücktritt aus wichtigem Grund ist möglich. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor, wenn eine plötzliche und unerwartete Einschränkung der Leis-
tungsfähigkeit eintritt. Ein ordnungsgemäßer Rücktritt setzt voraus, dass 

 eine unverzügliche Mitteilung des Rücktritts (Rücktrittserklärung) in 
schriftlicher Textform gegenüber der verantwortlichen Lehrperson sowie 
dem zuständigen Prüfungsausschuss erfolgt; bei Krankheit der zu prü-
fenden Person hat die Meldung des Rücktritts zu erfolgen, sobald dieje-
nigen Symptome, die Grundlage für das Rücktrittsgesuch sind, erkenn-
bar auftreten. Bei einem Prüfungsabbruch muss die zu prüfende Person 
zudem eine aufsichtführende Person über den Abbruch informieren; der 
Prüfungsabbruch ist zu protokollieren. 
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 die unverzügliche Mitteilung und der geeignete Nachweis eines wichti-
gen Rücktrittsgrundes gegenüber dem zuständigen Prüfungsausschuss 
vorgenommen wird; bei Krankheit der zu prüfenden Person oder eines 
von ihr zu versorgenden Kindes bzw. eines zu pflegenden nahen Ange-
hörigen (§ 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz) ist ein ärztliches Attest vorzule-
gen. Hierbei ist nur eine Mitteilung der Symptome, nicht aber der Diag-
nose erforderlich. Erfolgt ein Rücktritt nach Antritt der Prüfung und Aus-
gabe der Aufgabenstellung, so ist zur Feststellung der Prüfungsunfähig-
keit noch am selben Tag eine Ärztin bzw. ein Arzt zu konsultieren und 
ein am Prüfungstag ausgestelltes ärztliches Attest einzuholen. 

 eine ggfs. in dieser Satzung aufgestellte Frist gewahrt wird. 
 
 
(3) Nach Abschluss der Prüfung ist ein Prüfungsrücktritt ausgeschlossen, ins-
besondere dann, wenn die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfung bereits 
einsehen konnte oder auf anderem Wege Kenntnis davon erlangt hat. 

 
 

(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise, 
ob die Gründe anerkannt werden. In seiner Abwägung hat er insbesondere den 
Grundsatz der Chancengleichheit im Hinblick auf die antragstellende Person so-
wie die gesamte zu prüfende Studierendengruppe zu wahren. Werden die 
Gründe anerkannt, kann ein neuer Termin anberaumt werden. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Entscheidungen 
des Prüfungsausschusses sind der zu prüfenden Person unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Belastende Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen.  
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§ 11 Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 
Lebenslagen  
 
(1) Nachteilsausgleichende Maßnahmen können insbesondere gewährt werden 
für Studierende mit länger andauernder Krankheit oder wegen länger andauern-
der oder ständiger körperlicher Behinderung, für Studierende mit pflegebedürfti-
gen Angehörigen (§ 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz, §§ 14 und 15 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch), für Studierende aufgrund von schwangerschaftsbedingten 
Einschränkungen oder im Hinblick auf einen bestehenden Mutterschutz (§ 3 Ab-
satz 1, § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes) sowie für Studierende in Eltern-
zeit (§ 15 Absätze 1 bis 3 des Bundeselterngeld- und Elterngesetzes). Die 
Schutzzeiten im Rahmen des Mutterschutzes sowie der Elternzeit (§ 61 Absatz 3 
Sätze 1 und 2 des Landeshochschulgesetzes) bleiben hiervon unberührt. 
 
 
(2) Unter dem Begriff Nachteilsausgleich sind geeignete Ausgleichsmaßnah-
men zu verstehen, mit denen den Schwierigkeiten von Studierenden in besonde-
ren Lebenslagen Rechnung getragen wird, im Hinblick darauf die vorhandenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten unter Geltung der für alle Studierenden einheitlichen 
Bedingungen darzustellen oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Fris-
ten abzulegen. Ein Nachteilsausgleich ist zu gewähren, wenn der*die Studie-
rende im Sinne des Absatz 3 glaubhaft macht, seine*ihre  vorhandene Leistungs-
fähigkeit ganz oder teilweise nicht in der vorgeschriebenen Form, zu den vorge-
schriebenen Bedingungen oder innerhalb der vorgeschriebenen Fristen darstellen 
zu können. Voraussetzung ist, dass die Darstellungsfähigkeit kein Bestandteil der 
Prüfungs- oder Studienleistung oder Teil der zu erwerbenden Kompetenz ist. 
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(3) Anträge auf Gewährung von nachteilsausgleichenden Maßnahmen müssen 
rechtzeitig in schriftlicher Form beim Prüfungsausschuss eingehen. In der Regel 
ist ein Antrag nur rechtzeitig, wenn er zu Beginn des jeweiligen Semesters, spä-
testens jedoch vier Wochen vor Prüfungsantritt oder Fälligkeit von Prüfungs- bzw. 
Studienleistungen in hinreichend begründeter Form und unter Einreichung geeig-
neter ärztlicher Nachweise bzw. sonstiger fachlicher Stellungnahmen bei dem zu-
ständigen Prüfungsausschuss eingegangen ist. Die Rechtzeitigkeit des Antrages 
ist auch dann noch zu bejahen, wenn die Einreichung des Antrages unter Einhal-
tung der genannten Fristen aufgrund der Eigenart der Beeinträchtigung im kon-
kreten Einzelfall nicht möglich war. Eine hinreichende Begründung liegt vor, wenn 
der*die Antragsteller*in 

 Art und Umfang des drohenden Nachteils 

 geeignete Ausgleichsmöglichkeiten sowie 

 die Symptome, aufgrund derer der Nachteil droht, 

so darlegt, dass die Notwendigkeit des Nachteilsausgleichs für den Prüfungsaus-
schuss nachvollziehbar ist. Die Mitteilung einer Diagnose ist nicht verpflichtend. 
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise 
über Art, Umfang und Notwendigkeit der beantragten Maßnahme. In seiner Ab-
wägung ist der Prüfungsausschuss an das Prinzip der Chancengleichheit im Hin-
blick auf die antragstellende Person sowie die gesamte zu prüfende Studieren-
dengruppe gebunden. Er ist in konkreten Einzelfällen berechtigt weitere Unterla-
gen und Nachweise einzufordern. Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
sind der zu prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende Ent-
scheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen.  
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§ 12 Täuschung und Ordnungsverstoß 
 
(1) Die zu prüfende Person ist unter Wahrung des Prinzips der Chancengleich-
heit im Hinblick auf die gesamte zu prüfende Studierendengruppe dazu verpflich-
tet, eine persönliche und eigenständige Leistung ohne Zuhilfenahme von nicht 
zugelassenen Hilfsmitteln abzulegen.  
 
 
(2) Insbesondere die Verwendung auf künstlicher Intelligenz basierender Hilfs-
mittel (im Folgenden nur „KI“ genannt) muss vergleichbar der Erklärung über ei-
genständige Leistungen und Nutzung KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistun-
gen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern die Nutzung KI-basierter Hilfs-
mittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungsausschuss dem Grunde nach 
gestattet wird. 

 
 

(3) Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann 
die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend” (5,0) gewertet werden.  

 
 

(4) Eine zu prüfende Person, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von dem Prüfungsberechtigten oder Aufsichtsführenden von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die be-
treffende Prüfungsleistung ebenfalls als „nicht ausreichend” (5,0) gewertet.  

 
 

(5) In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die zu prüfende 
Person von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
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(6) Belastende Entscheidungen sind der zu prüfenden Person unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen.  

 
 

(7) Die zu prüfende Person kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlan-
gen, dass die Entscheidungen nach Abs. 4 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss 
überprüft werden.   
 
 
 
§ 13 Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von 
Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Die Vorschriften zur Anerkennung hochschulischer Leistungen und zur Anrech-
nung von Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums sind in der zentralen 
Verfahrenssatzung (Satzung der Universität Heidelberg zur Regelung des Verfah-
rens der Anerkennung und Anrechnung von Leistungen vom 2. März 2023) gere-
gelt. 
 
 
 
Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsarten 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen sind: 

1. die mündlichen Prüfungsleistungen, 

2. die schriftlichen Prüfungsleistungen. 

 
 
(2) Die genannten Prüfungsarten können in der Regel auch unter Einsatz elekt-
ronischer Informations- und Kommunikationssysteme (Online-Prüfung) abgenom-
men werden. Näheres regelt die Universität Heidelberg durch entsprechende Sat-
zung. 
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(3) Die jeweilige Anmeldungsform, die Voraussetzungen für die Modul(teil)prü-
fungen sowie der Prüfungsmodus sind dem Modulhandbuch in der jeweils gülti-
gen Fassung zu entnehmen. 
 
 
 
§ 15 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll die zu prüfende Person nachwei-
sen, dass Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkannt werden, spezifische 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge eingeordnet werden können und fach-
spezifische Aufgabenstellungen mit wissenschaftlichen Ansätzen und Methoden 
behandelt und reflektiert werden können. Ferner soll festgestellt werden, ob die 
zu prüfende Person über ein dem Studium entsprechendes Grundlagenwissen 
verfügt. 
 
 
(2) Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen sind im Rahmen von Ein-
zelprüfungen von einem*r Prüfer*in in Gegenwart eines*r sachkundigen Beisit-
zer*in zu bewerten. Bei anderen mündlichen Prüfungsarten, insbesondere bei 
Referaten und Vorträgen, wird auf eine*n sachkundige*n Beisitzer*in verzichtet. 
 
 
(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führt, sind ab-
weichend von Absatz 2 von zwei Prüfenden zu bewerten. In diesen Fällen ergibt 
sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der ein-
zelnen Prüfenden. 
 
 
(4) Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistungen beträgt zwischen 10 und 60 
Minuten.  
 
 
(5) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis eines mündlichen Prü-
fungsgesprächs sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der geprüf-
ten Person im Anschluss an die mündliche Prüfungsleistung bekanntzugeben. 
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§ 16 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) In Klausuren soll die zu prüfende Person nachweisen, dass sie in begrenz-
ter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden des Faches 
ein vorgegebenes Problem strukturieren und Wege zu einer Lösung finden kann.  
 
 
(2) Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen sind von einem*r Prü-
fer*in zu bewerten. Das Bewertungsverfahren für schriftliche Prüfungsleistungen 
soll sechs Wochen nicht überschreiten. 

 
 

(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führt, sind ab-
weichend von Absatz 2 von zwei Prüfenden zu bewerten. In diesen Fällen ergibt 
sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der ein-
zelnen Prüfenden. 
 
 
(4) Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt zwischen 10 und 90 Minuten.  
 
 
(5) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit erbracht 
wird, hat die zu prüfende Person zu versichern, dass sie die Hausarbeit selbstän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat. 
Insbesondere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar der Aus-
führungen der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter 
Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern 
die Nutzung KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungs-
ausschuss dem Grunde nach gestattet wird. Bei einer Teamarbeit müssen die 
einzelnen Beiträge der zu prüfenden Personen deutlich erkennbar sein. 
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(6) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von den Prüfer*innen ge-
eignete technische Verfahren angewendet werden. Bei Feststellung eines Plagi-
ats bzw. im Verdachtsfall kann sich der*die Prüfer*in vom Prüfungsausschuss be-
raten lassen. Im Fall eines nachgewiesenen Plagiats wird die betreffende Prüfung 
mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. mit „nicht bestanden“ bewertet; § 12 Abs. 3 gilt 
entsprechend. Vor einer Entscheidung ist der zu prüfenden Person Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben. 
 
 
 
Abschlussprüfung 
 
§ 17 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
 
(1) Zur Masterprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

1. an der Universität Heidelberg für den Masterstudiengang Ägyptologie 
eingeschrieben ist, 

2. seinen Prüfungsanspruch im Masterstudiengang Ägyptologie oder ei-
nem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt nicht 
verloren hat. 

 
 
(2) Für die Zulassung zur Masterarbeit sind zusätzliche Bescheinigungen vor-
zulegen über:  

1. die erfolgreich bestandenen in Anlage 2 aufgeführten Module mit ihren 
Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 59 LP im Hauptfach. 

2. die erfolgreich bestandenen Module und Lehrveranstaltungen im Be-
gleitfach im Umfang von mindestens 14 LP.  

3. die in § 4 Abs. 5 geforderten Sprachkenntnisse. 
 
(3) Die mündliche Abschlussprüfung kann erst abgelegt werden, wenn die Mas-
terarbeit abgegeben wurde. 
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§ 18 Zulassungsverfahren zur Masterprüfung 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den*die Vorsitzende*n des Prü-
fungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 17 Abs. 1 genannten Zulas-
sungsvoraussetzungen; 

2. eine Erklärung darüber, ob die zu prüfende Person in einem Masterstu-
diengang Ägyptologie oder einem verwandten Studiengang mit im We-
sentlichen gleichem Inhalt bereits eine Masterprüfung nicht bestanden 
hat oder sich in einem Prüfungsverfahren eines solchen Studienganges 
befindet. 

 
 
(2) Aufgrund des Antrages entscheidet der Prüfungsausschuss über die Zulas-
sung. Eine Ablehnung ist schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
(3) Der Antrag auf Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 

1. die Voraussetzungen gemäß § 17 nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen gemäß Abs. 1 unvollständig sind und trotz Aufforderung 
nicht vervollständigt wurden oder 

3. die zu prüfende Person die Masterprüfung im Studiengang Ägyptologie 
oder einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem In-
halt endgültig nicht bestanden hat oder den Prüfungsanspruch verloren 
hat oder 

4. die zu prüfende Person sich in einem laufenden Prüfungsverfahren ei-
nes solchen Studienganges befindet. 
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§ 19 Umfang und Art der Prüfung 
 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den in Anlage 2 aufgeführten Modulen 
mit ihren Lehrveranstaltungen,  

2. der erfolgreichen Teilnahme an den Modulen und Lehrveranstaltungen 
des Begleitfaches 

3.  der Masterarbeit, 

4. der mündlichen Abschlussprüfung. 
 
 
(2) Die Prüfungen zu Abs. 1 Nr. 1 werden studienbegleitend abgelegt und erfol-
gen schriftlich oder mündlich. Die Art der Prüfungsleistung wird von der Leitung 
der Lehrveranstaltung bestimmt und spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung 
bekanntgegeben. Für die Prüfungen im Begleitfach gilt die entsprechende Prü-
fungsordnung. 
 
 
 
§ 20 Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die zu prüfende Person in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fragestellung aus dem Gebiet der Ägyp-
tologie selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
 
 
(2) Die Masterarbeit kann von jedem*r Prüfungsberechtigten gemäß § 7 Abs. 1 
im Fach Ägyptologie ausgegeben und betreut werden. Die Ausgabe und Betreu-
ung durch eine*n Prüfungsberechtigte*n einer anderen Fachrichtung an der Uni-
versität Heidelberg bedarf der vorherigen Genehmigung durch den Prüfungsaus-
schuss. Die Masterarbeit kann mit Zustimmung des Prüfungsausschusses an ei-
ner Einrichtung außerhalb der Universität Heidelberg angefertigt werden, wenn 
die Betreuung durch eine*n Prüfungsberechtigte*n gemäß Satz 1 erfolgt. 
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(3) Die zu prüfende Person muss spätestens zwölf Wochen nach Ablegen der 
letzten studienbegleitenden Prüfungsleistung gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 
einen Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit mit einem bereits festgelegten 
Thema oder einen Antrag auf Zuteilung des Themas der Masterarbeit bei dem*r 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses stellen. Bei Versäumen der genannten 
Frist gilt die Masterarbeit als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, es sei denn, 
die zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(4) Das Thema der Masterarbeit wird von dem*r Betreuer*in festgelegt. Auf An-
trag sorgt der*die Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass die zu prü-
fende Person rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält. Der zu prüfenden 
Person ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen, ein 
Rechtsanspruch wird dadurch nicht begründet. Die Ausgabe des Themas erfolgt 
über den*die Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Aus-
gabe ist aktenkundig zu machen. Im Falle der Wiederholung der Masterarbeit ist 
ein neues Thema festzulegen. 
 
 
(5) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe beträgt fünf Monate. 
In Ausnahmefällen kann die Frist vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit 
dem*r Betreuer*in um bis zu zwei Monate, während eines Teilzeitstudiums um bis 
zu vier Monate, verlängert werden. Der Antrag auf Verlängerung soll spätestens 
zwei Wochen vor Ablauf der Bearbeitungsfrist bei dem*r Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses eingegangen sein. Wird die Bearbeitungsfrist nicht eingehal-
ten, so gilt die Arbeit als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, es sei denn, die 
zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. Das Thema 
kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zu-
rückgegeben werden. 
 
 
(6) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu begren-
zen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann.  
 
 
(7) Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache angefertigt 
werden. Andere Sprachen sind mit Zustimmung des Prüfungsausschusses mög-
lich. 
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§ 21 Mündliche Abschlussprüfung 
 
(1) Die mündliche Abschlussprüfung soll zeigen, dass die zu prüfende Person 
die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezifische Fragestel-
lungen in diese Zusammenhänge wissenschaftlich fundiert einordnen kann. Fer-
ner soll festgestellt werden, ob die zu prüfende Person über ein breites Grundla-
genwissen sowie über Vertiefungswissen in eingegrenzten Themen des Prü-
fungsgebietes verfügt. 
 
 
(2) Die mündliche Abschlussprüfung wird vor einem*r Prüfer*in und einem*r 
sachkundigen Beisitzer*in abgelegt. Die zu prüfende Person hat ein Vorschlags-
recht, das aber keinen Rechtsanspruch begründet. Der*die Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses sorgt dafür, dass der zu prüfenden Person der Name des*r 
Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben wird. 
 
 
(3) Die mündliche Abschlussprüfung muss spätestens sechs Wochen nach Ab-
gabe der Masterarbeit gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 3 abgelegt sein. Bei Versäumen 
dieser Frist gilt die mündliche Abschlussprüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet, es sei denn, die zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht 
zu vertreten. 
 
 
(4) Die Dauer der mündlichen Abschlussprüfung beträgt etwa 60 Minuten. 
 
 
(5) Die Prüfung wird in deutscher Sprache durchgeführt. Auf Antrag der zu prü-
fenden Person kann diese auch in englischer Sprache erfolgen. 
 
 
(6) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungs-
leistung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Prüfling im 
Anschluss an die Prüfungsleistung bekannt zu geben. 
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(7) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Fach-
prüfung unterziehen wollen, können nach Maßgabe der vorhandenen Plätze als 
Zuhörende zugelassen werden. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Bera-
tung und die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. Auf Antrag der zur prüfenden 
Person oder aus wichtigen Gründen ist die Öffentlichkeit auszuschließen. 
 
 
 
§ 22 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist in zwei gedruckten Exemplaren sowie zusätzlich als 
PDF-Datei per E-Mail oder auf einem digitalen Datenträger fristgemäß beim Prü-
fungsausschuss einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
 
 
(2) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die zu prüfende Person schriftlich zu 
versichern, dass er*sie die Arbeit selbst verfasst und keine anderen als die ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet hat (Antiplagiatserklärung). Insbeson-
dere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar der Ausführungen 
der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter Hilfsmittel 
bei Prüfungsleistungen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern die Nutzung 
KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungsausschuss 
dem Grunde nach gestattet wird. 
 
 
(3) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von dem*r Prüfer*in ge-
eignete technische Verfahren angewendet werden. § 16 Abs. 6 gilt entsprechend. 
 
 
(4) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfenden bewertet, von denen eine Person 
Hochschullehrer*in sein muss. Der*die erste Prüfer*in soll der*die Betreuer*in der 
Arbeit sein. Der*die zweite Prüfer*in wird vom Prüfungsausschuss aus dem Kreis 
der Prüfungsberechtigten nach § 7 Abs. 1 bestimmt. Die zu prüfende Person hat 
ein Vorschlagsrecht, das jedoch keinen Rechtsanspruch begründet. Das Bewer-
tungsverfahren soll sechs Wochen nicht überschreiten.  
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(5) Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertungen; § 8 
gilt entsprechend. Weichen die Prüfer*innen in der Notengebung mit einer No-
tendifferenz größer als eine ganze Note voneinander ab, setzt der Prüfungsaus-
schuss nach Anhörung beider Prüfer*innen die Note der Masterarbeit fest. Er 
kann in diesen Fällen eine*n dritte*n Prüfer*in hinzuziehen. 
 
 
§ 23 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen gemäß § 
19 Abs. 1 jeweils mit mindestens „ausreichend” (4,0) bewertet worden sind. 
 
 
(2) Für die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung gemäß § 8 Abs. 3 
werden die Modulnoten des Hauptfaches und des Begleitfaches mit ihrem nume-
rischen Wert vor einer Rundung gemäß § 8 Abs. 4 herangezogen und entspre-
chend ihrer LP-Zahl gewichtet. Das Modul „Mündliche Abschlussprüfung“ wird mit 
dem Faktor 2 gewichtet. 
 
 
 
§ 24 Masterzeugnis und Urkunde 
 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird innerhalb von vier Wochen nach 
der bestandenen Abschlussprüfung ein Zeugnis ausgestellt, das die Bezeichnung 
der einzelnen Module mit den in ihnen erzielten Noten (Note gemäß § 8 Abs. 3 
und numerischer Wert) sowie zugeordnete LP, das Thema und die Note der Mas-
terarbeit und die Gesamtnote der Masterprüfung enthält. Das Zeugnis trägt das 
Datum, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist, und ist von dem*r 
Studiendekanin und von dem*r Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-
zeichnen.  
 
 
(2) Dem Zeugnis wird ein „Diploma Supplement” in deutscher und englischer 
Sprache beigefügt, das ergänzende Informationen über Studieninhalte und Stu-
dienverlauf enthält und sich inhaltlich an den im „European Diploma Supplement 
Model” festgelegten Rahmen hält. 
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(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine zweisprachig in Deutsch und Eng-
lisch gefasste Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Da-
rin wird die Verleihung des akademischen Grades Master of Arts beurkundet. Die 
Urkunde wird von dem*r Studiendekan*in und von dem*r Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät versehen. 
 
 
(4) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig 
nicht bestanden, so erteilt der*die Vorsitzende hierüber einen schriftlichen Be-
scheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist. Auf Antrag und gegen 
Vorlage der entsprechenden Nachweise wird eine Bescheinigung ausgestellt, die 
die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zur Masterprüfung 
noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-
prüfung nicht bestanden ist. 
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Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 25 Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat die zu prüfende Person bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei 
deren Erbringung getäuscht worden ist, entsprechend berichtigen und die Prü-
fung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, 
ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das 
Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 
(3) Der zu prüfenden Person ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Aufklä-
rung zu geben. 
 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein 
neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die zugehörige 
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für 
„nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 
2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen. 
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§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der zu prüfenden Person auf 
schriftlichen Antrag Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt. Der Antrag ist 
grundsätzlich innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens zu 
stellen. 
 
 
(2) Klausuren können auf in Textform gestellten Antrag eingesehen werden. 
Der Antrag soll innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der Noten an 
den*die Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses gestellt werden. 
 
 
 
§ 27 Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
(1) Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Mitteilungsblatt der Rektorin in Kraft. Sie gilt erstmals ab dem Wintersemester 
2024/2025. Gleichzeitig tritt die bisherige Prüfungsordnung vom 14. Juni 2007 
(Mitteilungsblatt des Rektors vom 12. Juli 2007, S. 1927, geändert am 22. April 
2013 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 31. Mai 2013, S. 267 ff.) und zuletzt geän-
dert am 2. Dezember 2020 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 4. Dezember 2020, 
S. 903 ff.) außer Kraft. 
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(2) Für Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Studien- und 
Prüfungsordnung bereits für den Masterstudiengang Ägyptologie an der Universi-
tät Heidelberg eingeschrieben sind, gelten auf Antrag noch bis zu drei Semester 
nach Inkrafttreten, also bis zum Ablauf des Wintersemesters 2025/2026, die bis-
herigen Regelungen der Prüfungsordnung vom 14. Juni 2007, in der Fassung 
vom 2. Dezember 2020 fort. Ein Antrag nach Satz 1 ist innerhalb von sechs Mo-
naten nach Inkrafttreten der neuen Prüfungsordnung zu stellen. Andernfalls füh-
ren sie ihr Studium nach der neuen Prüfungsordnung fort.  
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Juni 2024 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior 
 Rektorin 
 
 
 
Anlage 1 Studienverlaufspläne des Masterstudienganges Ägyptologie 
Anlage 2 Übersicht Module des Masterstudienganges Ägyptologie 
Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 
  KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Anlage 1 Studienverlaufspläne des Masterstudienganges Ägyptologie 
 
 
Anlage 1a Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Ägyptologie 
Hauptfach) 
 

Modul 
empfohlenes 
Fachsemester 

Nr. Modulbezeichnung Modul-
form* 

LP  1 2 3 4 

AKo 1 Aufbaumodul: Koptisch 1 P 6 x    

ATeLe 1 Aufbaumodul: Textlektüre 1 P 5 x    

AKo 2 Aufbaumodul: Koptisch 2 P 6  x   

ATeLe 2 Aufbaumodul: Textlektüre 2 P 5   x  

AArKu Aufbaumodul: Archäologie und 
Kunstgeschichte 

WP 8 x x   

AReWe Aufbaumodul: Religion und Weltvor-
stellungen 

WP 8 x x   

ATeSchK Aufbaumodul: Text- und Schriftkultur WP 8 x x   

APrÄg Aufbaumodul: Probleme der Ägypto-
logie 

P 5 x x   

AÄgAW Aufbaumodul: Ägypten und die An-
tike Welt 

P 5   x  

SDe Spezialisierungsmodul Demotisch WP 12  x x  

SÄgAW Spezialisierungsmodul: Ägypten und 
die Antike Welt 

WP 12  x x  

SPr Schwerpunktmodul: Praktikum WP 5   x  

SE Schwerpunktmodul: Exkursion WP 5   x  

STeLe 3 Schwerpunktmodul: Textlektüre 3 WP 5   x  

MaPr Mündliche Prüfung P 5    x 

MaAr Masterarbeit mit Kolloquium P 30   x x 

  LP Gesamt: 100     

* Modulformen: Pflichtmodul = P / Wahlpflichtmodul = WP / Wahlmodul = W 

 
Erläuterung: Im Wahlpflichtbereich „Kulturgeschichte” sind zwei der drei Wahlpflichtmodule 
„Aufbaumodul: Archäologie und Kunstgeschichte”, „Aufbaumodul: Religion und Weltvorstellun-
gen“ und „Aufbaumodul: Text- und Schriftkultur“ zu belegen. Im Wahlpflichtbereich „Spezialisie-
rung” ist eines der beiden Wahlpflichtmodule „Spezialisierungsmodul Demotisch” und „Speziali-
sierungsmodul: Ägypten und die Antike Welt” zu belegen. Im Wahlpflichtbereich „Vertiefung” ist 
eines der drei Wahlpflichtmodule „Schwerpunktmodul: Praktikum”, „Schwerpunktmodul: Ex-
kursion” und „Schwerpunktmodul: Textlektüre 3” zu belegen. 
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Anlage 1b Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Ägyptologie 
(Begleitfach)  
 
Die Studierenden können aus der folgenden Liste beliebige Module im Umfang 
von 20 LP zusammenstellen. Bedingung für die Wahl eines Moduls ist, dass die 
Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind und es nicht bereits im Rahmen des Ba-
chelorstudiums belegt wurde. Ein Modul kann nicht mehrfach belegt werden.  
 

Modul 
empfohlenes 
Fachsemester 

Nr. Modulbezeichnung Modulform* LP  1 2 3 4 

EMä 1 Einführungsmodul: Mittelägyptisch 1 W 6 x x   

EMä 2 Einführungsmodul: Mittelägyptisch 2 W 6  x x  

EPhKu Einführungsmodul: Pharaonische Kultur W 7 x x   

EFaKo Einführungsmodul: Fachkompetenzen W 3 x x   

GNaTe Grundlagenmodul: Narrative Texte W 5  x x  

GVeTe Grundlagenmodul: Verschiedene Texts-
orten 

W 5  x x  

GArKu Grundlagenmodul: Archäologie und 
Kunstgeschichte 

W 6 x x   

GReWe Grundlagenmodul: Religion und Weltvor-
stellungen 

W 6 x x   

VHi Vertiefungsmodul: Hieratisch W 5  x x  

VNä Vertiefungsmodul: Neuägyptisch W 5  x x  

VTeSchK Vertiefungsmodul: Text- und Schriftkultur W 6  x x  

VPrÄg Vertiefungsmodul: Probleme der Ägypto-
logie 

W 6  x x  

VMe Vertiefungsmodul: Methoden W 3  x x  

SaMo Sammlungsmodul W 3  x x  

AKo 1 Aufbaumodul: Koptisch 1 W 6 x x   

ATeLe 1 Aufbaumodul: Textlektüre 1 W 5 x x   

AKo 2 Aufbaumodul: Koptisch 2 W 6  x x  

ATeLe 2 Aufbaumodul: Textlektüre 2 W 5  x x  

AArKu Aufbaumodul: Archäologie und Kunstge-
schichte 

W 8  x x  

AReWe Aufbaumodul: Religion und Weltvorstel-
lungen 

W 8  x x  

ATeSchK Aufbaumodul: Text- und Schriftkultur W 8  x x  

APrÄg Aufbaumodul: Probleme der Ägyptologie W 5  x x  

AÄgAW Aufbaumodul: Ägypten und die Antike 
Welt 

W 5  x x  
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SDe Spezialisierungsmodul Demotisch W 12  x x  

SÄgAW Spezialisierungsmodul: Ägypten 
und die Antike Welt 

W 12  x x  

SPr Schwerpunktmodul: Praktikum W 5  x x  

SE Schwerpunktmodul: Exkursion W 5  x x  

STeLe 3 Schwerpunktmodul: Textlektüre 3 W 5  x x  

  LP Gesamt: 20     

* Modulformen: Pflichtmodul = P / Wahlpflichtmodul = WP / Wahlmodul = W 
 
 

Anlage 2 Übersicht Module des Masterstudienganges Ägyptologie  
 
Die Module im Fachanteil des Masterstudiengangs Ägyptologie umfassen im 
Hauptfach insgesamt 100 LP. Für die Masterarbeit werden 30 LP veranschlagt. 
Das Begleitfach umfasst 20 LP. 
 
Hauptfach (100 LP) 
 
A. Pflichtbereich 
 
Im Pflichtbereich sind 67 LP zu erbringen. Dafür müssen die folgenden acht 
Pflichtmodule erfolgreich absolviert werden. 
 
Pflichtmodule 67 LP 

Aufbaumodul: Koptisch 1 6 

Aufbaumodul: Koptisch 2 6 

Aufbaumodul: Textlektüre 1 5 

Aufbaumodul: Textlektüre 2 5 

Aufbaumodul: Probleme der Ägyptologie 5 

Aufbaumodul: Ägypten und die Antike Welt 5 

Mündliche Prüfung 5 

Masterarbeit mit Kolloquium 30 
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B. Wahlpflichtbereich 
 
In den Wahlpflichtbereichen sind insgesamt 33 LP zu erbringen. Die Studieren-
den müssen im Wahlpflichtbereich I „Kulturgeschichte“ zwei der drei angebotenen 
Wahlpflichtmodule belegen. Im Wahlpflichtbereich II „Spezialisierung“ können die 
Studierenden entweder das Spezialisierungsmodul Demotisch oder das Speziali-
sierungsmodul Ägypten und die Antike Welt belegen. Im Wahlpflichtbereich III 
„Vertiefung“ können die Studierenden eines der drei angebotenen Wahlpflichtmo-
dule auswählen.  
 
Wahlpflichtbereich I: Kulturgeschichte 16 LP 

Aufbaumodul: Archäologie und Kunstgeschichte 8 

Aufbaumodul: Religion und Weltvorstellungen 8 

Aufbaumodul: Text- und Schriftkultur 8 

 
Wahlpflichtbereich II: Spezialisierung 12 LP 

Spezialisierungsmodul: Demotisch  12 

Spezialisierungsmodul: Ägypten und die Antike Welt 12 

 
Wahlpflichtbereich III: Vertiefung 5 LP 

Schwerpunktmodul: Praktikum 5 

Schwerpunktmodul: Exkursion 5 

Schwerpunktmodul: Textlektüre 3  5 
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Begleitfach (20 LP) 
 
Die Studierenden können ihre Module im Umfang von 20 LP im Rahmen des Be-
gleitfaches frei wählen. Die im Modulhandbuch jeweils genannten Voraussetzun-
gen für die Belegung der einzelnen Module sind dabei zu berücksichtigen.  
 
Modulbezeichnung 20 LP 

Einführungsmodul: Mittelägyptisch 1 6 

Einführungsmodul: Mittelägyptisch 2 6 

Einführungsmodul: Pharaonische Kultur 7 

Einführungsmodul: Fachkompetenzen 3 

Grundlagenmodul: Narrative Texte 5 

Grundlagenmodul: Verschiedene Textsorten 5 

Grundlagenmodul: Archäologie und Kunstgeschichte 6 

Grundlagenmodul: Religion und Weltvorstellungen 6 

Vertiefungsmodul: Hieratisch 5 

Vertiefungsmodul: Neuägyptisch 5 

Vertiefungsmodul: Text- und Schriftkultur 6 

Vertiefungsmodul: Probleme der Ägyptologie 6 

Vertiefungsmodul: Methoden 3 

Sammlungsmodul 3 

Aufbaumodul: Koptisch 1 6 

Aufbaumodul: Koptisch 2 6 

Aufbaumodul: Textlektüre 1 5 

Aufbaumodul: Textlektüre 2 5 

Aufbaumodul: Religion und Weltvorstellungen 8 

Aufbaumodul: Archäologie und Kunstgeschichte 8 

Aufbaumodul: Text- und Schriftkultur 8 

Aufbaumodul: Probleme der Ägyptologie 5 

Aufbaumodul: Ägypten und die Antike Welt 5 

Spezialisierungsmodul: Demotisch 12 

Spezialisierungsmodul: Ägypten und die Antike Welt 12 

Schwerpunktmodul: Exkursion 5 

Schwerpunktmodul: Textlektüre 3 5 
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Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 
KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 

 
Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung auf Künstlicher In-
telligenz basierender Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
 
I. Eigenständigkeitserklärung 

 
Hiermit versichere ich, dass ich die Prüfungsleistung ___________________________ 

1. selbständig angefertigt habe und 

2. keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.  

3. Sämtliche wörtliche oder sinngemäß übernommenen Textstellen habe ich als solche kennt-
lich gemacht. 

 
 
____________________________________________________________ 
Ort, Datum, Name 
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II. Angaben zu verwendeten KI-basierten elektronischen Hilfsmitteln 
 
Zur Dokumentation der verwendeten Hilfsmittel ist der schriftlichen Ausarbeitung ein besonde-
rer Anhang hinzugefügt, der eine Liste und Beschreibung aller verwendeten KI-basierten Hilfs-
mittel enthält. Der besondere Anhang zur Dokumentation der verwendeten Hilfsmittel erfüllt fol-
gende Kriterien: 

1. Auflistung der Ziele, für die die KI-basierten Hilfsmittel in der vorliegenden Arbeit eingesetzt 
wurden, 

2. Dokumentation der Verwendungsweise der KI-basierten Hilfsmittel zur Gewährleistung der 
Reproduzierbarkeit, 

3. Nennung der Kapitel und Abschnitte der vorliegenden Arbeit, in denen die KI-basierten Hilfs-
mittel eingesetzt wurden. 

Der Gebrauch dieser Hilfsmittel inklusive Art, Ziel und Umfang des Gebrauchs wurde mit mei-
nem Erstbetreuer bzw. meiner Erstbetreuerin _________________abgesprochen. 

Mir ist bewusst, dass insbesondere der Versuch einer nicht dokumentierten Nutzung KI-basier-
ter Hilfsmittel als Täuschungsversuch entsprechend § 12 der Prüfungsordnung zu werten ist: 

„Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann die betreffende Prüfungsleis-
tung mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet werden.” 
 
 
____________________________________________________________ 
Ort, Datum, Name 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Heidelberg  
für den Masterstudiengang Alte Geschichte 

 
vom 19. Juni 2024 
 
 
 
Aufgrund von §§ 8 Abs. 5, 32 Abs. 3 S. 1, Abs. 4, 29 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fas-
sung vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005 S. 1), zuletzt geändert durch Art. 8 des Ge-
setzes am 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 43), hat der Senat der Universität Heidel-
berg am 11. Juni 2024 die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 19. Juni 2024erteilt. 
 
Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
§ 2 Mastergrad 
§ 3 Regelstudienzeit 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache  
§ 5  Module, ECTS-Leistungspunkte 
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Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
§ 6 Prüfungsausschuss 
§ 7 Prüfende und Beisitzende 
 
Allgemeine Bestimmungen 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 9 Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen 
§ 10 Rücktritt aus wichtigem Grund 
§ 11 Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 

Lebenslagen 
§ 12 Täuschung und Ordnungsverstoß 
§ 13 Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von Leistungen 

außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsarten 
§ 15 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
§ 16 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 

 
Abschlussprüfung 
§ 17 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
§ 18 Zulassungsverfahren zur Masterprüfung 
§ 19 Umfang und Art der Prüfung 
§ 20 Masterarbeit 
§ 21 Mündliche Abschlussprüfung 
§ 22 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
§ 23 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
§ 24 Masterzeugnis und Urkunde 
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Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 25 Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 27 Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
Anlage 1 Studienverlaufspläne des Masterstudienganges Alte Geschichte  
Anlage 2 Übersicht Module des Masterstudienganges Alte Geschichte 
Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 
  KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
 
(1) Gegenstand des Masterstudienganges Alte Geschichte ist das Studium der 
griechischen und römischen Geschichte unter Einbeziehung der Nachbardiszipli-
nen Archäologie, Papyrologie und Klassischer Philologie. Der Studiengang ge-
währleistet somit eine interdisziplinäre Verzahnung des Faches mit relevanten ge-
schichtswissenschaftlichen Disziplinen und ermöglicht in diesem Rahmen indivi-
duelle Schwerpunktsetzungen in einzelnen Epochen, Regionen oder Sachgebie-
ten. Der Masterstudiengang Alte Geschichte beabsichtigt die Erweiterung und vor 
allem Vertiefung der in grundständigen Geschichtsstudiengängen erworbenen 
methodischen und fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten. Ein besonderes Au-
genmerk wird dabei auf einen ausgeprägten Forschungsbezug gelegt. Zugleich 
verbindet der Studiengang traditionelle Kompetenzen geschichtswissenschaftli-
cher Ausbildung mit Fertigkeiten in neuen, besonders medienbasierten Kultur- 
und Vermittlungstechniken. Die Studierenden sollen so gleichermaßen qualifiziert 
werden für eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten wie für selbständige Tätig-
keiten in informationsorientierten und kulturwissenschaftlichen Berufsfeldern. Die 
Bandbreite erworbener Kompetenzen soll Quereinstiege ermöglichen und neue 
Impulse in traditionellen Arbeitsbereichen von Althistoriker*innen setzen. 
 
 
(2) Masterabschlüsse schließen als weitere Abschlüsse Studiengänge ab, die 
erste Hochschulabschlüsse vertiefen, verbreitern, fachübergreifend erweitern o-
der um andere Fächer ergänzen (konsekutive Masterstudiengänge). Durch die 
Prüfung zum „Master of Arts“ soll festgestellt werden, ob die Studierenden die Zu-
sammenhänge ihres Faches Alte Geschichte überblicken, die Fähigkeit besitzen, 
wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse des Faches anzuwenden sowie 
nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu arbeiten. 
 
 
(3) Der Zugang und die Zulassung zum Studium werden in einer gesonderten 
Zulassungsordnung geregelt. 
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§ 2 Mastergrad 
 
Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Universität Heidelberg den akade-
mischen Grad „Master of Arts” (abgekürzt M.A.). 
 
 
 
§ 3 Regelstudienzeit 
 
(1) Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt einschließlich der 
Zeit für die Anfertigung der Masterarbeit vier Semester.  
 
 
(2) Bei Zulassung zu einem Teilzeitstudium verlängert sich die Regelstudienzeit 
entsprechend den dort getroffenen Bestimmungen. Die in dieser Prüfungsord-
nung festgelegten Bearbeitungszeiten für schriftliche Prüfungsleistungen bleiben 
hiervon unberührt. Die Zulassung zu einem Teilzeitstudium erfolgt auf Antrag. 
Das Nähere regelt die Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums an der Univer-
sität Heidelberg (TeilzeitO) in der jeweils geltenden Fassung. 
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§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache 
 
(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Sommer- und Wintersemester erfol-
gen.  
 
 
(2) Das Lehrangebot erstreckt sich über drei Semester, im vierten Semester ist 
die Masterarbeit anzufertigen. Der für den erfolgreichen Abschluss des Master-
studiums erforderliche Gesamtumfang beträgt 120 ECTS-Leistungspunkte (im 
Folgenden nur LP genannt). 
 
 
(3) Das Studium ist modular aufgebaut. Von den 120 Leistungspunkten entfal-
len 80 Leistungspunkte auf fachbezogene Lehrveranstaltungen im Hauptfach, 30 
Leistungspunkte auf die Masterarbeit und 10 LP auf die mündliche Prüfung. Der 
Studiengang Alte Geschichte kann auch als Begleitfach im Umfang von 20 LP mit 
einem anderen Hauptfach studiert werden.  
 
 
(4) Für den Masterstudiengang Alte Geschichte als Hauptfach sind folgende 
Sprachkenntnisse Voraussetzung: 

a) Alte Sprachen: Latinum und Graecum bzw. äquivalente Latein- und Alt-
griechischkenntnisse, 

b) Moderne Sprachen: Kenntnisse in Englisch und einer weiteren europäi-
schen modernen Fremdsprache auf dem Niveau B1 gemäß dem Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER). 

Die Erbringung der Nachweise der in a) und b) geforderten Sprachkenntnisse er-
folgt im Zusammenhang mit der Zulassung zu diesem Studiengang und richtet 
sich nach den Regelungen der gesonderten Zulassungsordnung. Sofern eine Zu-
lassung unter Vorbehalt des Widerrufs erfolgt ist, weil Kenntnisse einer der unter 
a) oder b) geforderten Sprachen zum Zeitpunkt der Zulassung zum Studiengang 
nicht nachgewiesen werden konnte, besteht die Möglichkeit, die erforderlichen 
Sprachkenntnisse im Rahmen des Wahlpflichtmoduls „Fachspezifische Sprach-
kompetenzen” zu erwerben. Der Nachweis ist spätestens bis zur Beendigung des 
zweiten Fachsemesters zu erbringen, andernfalls ist die Zulassung unter Aufhe-
bung des Zulassungsbescheides zu widerrufen. Näheres regelt die gesonderte 
Zulassungsordnung. Die Überprüfung der Einhaltung der vorgenannten Frist ist 
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Aufgabe des Zulassungsausschusses. Der Nachweis des Graecums ist Voraus-
setzung für die Teilnahme an dem Intensivmodul „Griechische Geschichte“. Der 
Nachweis des Latinums ist Voraussetzung für die Teilnahme an dem Intensivmo-
dul „Römische Geschichte”.  

 
 

(5) Für das Begleitfach Alte Geschichte sind die folgenden Sprachkenntnisse 
Voraussetzung: 

a) Nachweis des Latinums oder des Graecums bzw. äquivalenter Latein- 
oder Altgriechischkenntnisse durch das Zeugnis der Hochschulzu-
gangsberechtigung, das Zeugnis über eine Ergänzungsprüfung oder 
durch andere geeignete Sprachnachweise,  

b) Nachweis der Kenntnisse der englischen und einer weiteren modernen 
europäischen Fremdsprache mindestens auf Niveau B1 gemäß dem 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) 
durch  

aa) einen im englischsprachigen Ausland bzw. in dem Land der zweiten 
Sprache erworbenen Hochschulabschluss als Bachelor oder Master 
oder  

bb) das Zertifikat eines international anerkannten standardisierten Tests 
oder 

cc) weitere geeignete Sprachnachweise. 

Der Nachweis ist vor Registrierung des Begleitfaches zu erbringen. Die Überprü-
fung liegt beim Prüfungsausschuss und erfolgt anhand der vorgelegten Zeug-
nisse. 
 
 
(6) Das Begleitfach setzt einen ersten Hochschulabschluss mit einem Fachan-
teil von mindestens 20 % oder 28 ECTS-Leistungspunkte im Fach Alte Ge-
schichte voraus. Der Nachweis ist vor Registrierung des Begleitfaches zu erbrin-
gen. Die Überprüfung liegt beim Prüfungsausschuss und erfolgt anhand der vor-
gelegten Zeugnisse. 
 
(7) Unterrichts- und Prüfungssprache ist grundsätzlich Deutsch. Lehrveranstal-
tungen und Prüfungsleistungen können im Wahl– und Pflichtbereich ganz oder 
teilweise auch in englischer Sprache abgehalten werden.  
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§ 5 Module, ECTS-Leistungspunkte 
 
(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 
Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen 
kann. Es besteht nicht nur aus den zu besuchenden Lehrveranstaltungen, son-
dern umfasst auch die zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen, die für 
die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls notwendig sind.  
 
 
(2) Die Module sind in Anlage 2 geregelt. Es wird unterschieden zwischen 
Pflichtmodulen und Wahlpflichtmodulen.  

 Pflichtmodule müssen von allen Studierenden absolviert werden. Inner-
halb eines Pflichtmoduls kann die Wahl zwischen verschiedenen Veran-
staltungen und deren Kompensation ermöglicht werden. Das endgültige 
Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Verlust des Prüfungsan-
spruchs. Ein Pflichtmodul ist nicht kompensationsfähig. 

 Wahlpflichtmodule sind Module innerhalb eines verpflichtenden Wahl-
pflichtbereichs. Die Studierenden haben innerhalb des jeweiligen Wahl-
pflichtbereichs die Wahl zwischen verschiedenen gleichwertigen Wahl-
pflichtmodulen. Innerhalb eines Wahlpflichtmoduls kann zudem die Wahl 
zwischen verschiedenen Veranstaltungen ermöglicht werden. Das end-
gültige Nichtbestehen des gewählten Wahlpflichtmoduls führt zum Ver-
lust des Prüfungsanspruchs.  

 
 

(3) Die Masterarbeit und die mündliche Abschlussprüfung stellen je ein eigenes 
Modul dar.  
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(4) Für das Bestehen eines Moduls müssen alle (Teil-)Leistungen innerhalb 
des Moduls mit mindestens „ausreichend” (4,0) bzw. bei unbenoteten (Teil-)Leis-
tungen mit „bestanden“ bewertet worden sein. 
 
 
(5) Für erfolgreich absolvierte Module mit ihren Teilleistungen werden LP ver-
geben. Dabei entspricht ein LP einem zeitlichen Arbeitsaufwand für die Studie-
renden von 30 Stunden. 
 
 
 
Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
 
§ 6 Prüfungsausschuss 
 
(1) Zur Erledigung der in dieser Prüfungsordnung festgelegten Aufgaben wird 
ein Prüfungsausschuss eingerichtet. Er besteht aus zwei Hochschullehrer*innen, 
einem*r Vertreter*in der akademischen Mitarbeiter*innen und einem*r Studieren-
den, letztere*r mit beratender Stimme. 
 
 
(2) Der*die Vorsitzende und die Stellvertretung sowie die weiteren Mitglieder 
des Prüfungsausschusses werden vom Fakultätsrat auf jeweils zwei Jahre be-
stellt. Die Amtszeit des*r Studierenden beträgt ein Jahr. Der*die Vorsitzende und 
die Stellvertretung müssen Hochschullehrer*innen sein. 
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(3) Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die Organisation der Prüfungsver-
fahren und überwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieser Prüfungsordnung. 
Er ist insbesondere zuständig für 

 die Bestellung der bei den Prüfungen mitwirkenden Prüfer*innen und Bei-
sitzer*innen  

 die Bekanntgabe der Prüfenden im Vorfeld der Prüfung 

 die Entscheidung über die Zulassung zu Prüfungen 

 die Entscheidung über Rücktrittsgesuche und Anträge auf nachteilsaus-
gleichende Maßnahmen 

 die Ahndung von Täuschungen oder Ordnungsverstößen sowie 

 die Entscheidung in Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren. 

Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus Anregungen zur Reform des 
Studienplans und der Prüfungsordnung geben und zu allen, die Prüfungen 
betreffenden Fragen angerufen werden. 

 
 
(4) Der Prüfungsausschuss kann konkrete Aufgaben, insbesondere die Bestel-
lung von Prüfer*innen sowie Beisitzer*innen, per Beschluss widerruflich auf 
den*die Vorsitzende*n übertragen. Der*die Vorsitzende kann bei Bedarf administ-
rative und unterstützende Aufgaben an eine*n am Institut Beauftragte*n übertra-
gen. Der Prüfungsausschuss ist über deren Erledigung regelmäßig zu unterrich-
ten. 
 
 
(5) Der*die Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses, bereitet 
die Sitzungen vor, leitet sie und entscheidet bei Stimmengleichheit. 
 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme 
von Prüfungen beizuwohnen. 
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(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüfer*innen und Beisitzer*in-
nen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Der*die Vorsitzende hat dafür Rech-
nung zu tragen, dass diejenigen Mitglieder, die außerhalb des öffentlichen Diens-
tes stehen ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. 
 
 
(8) Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder des*r Vorsitzenden sind 
der zur prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende Ent-
scheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen. 
 
 
 
§ 7 Prüfende und Beisitzende 
 
(1) Zur Abnahme von Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit 
einzelnen Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur Hoch-
schullehrer*innen, Hochschul- und Privatdozent*innen sowie akademische Mitar-
beiter*innen nach § 52 Abs. 1 LHG, soweit diesen die Prüfungsbefugnis übertra-
gen worden ist, berechtigt. 
 
 
(2) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist in der Regel die für die ent-
sprechende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson Prüfer*in.  
 
 
(3) Zum*r Beisitzer*in darf nur bestellt werden, wer die entsprechende Master-
abschlussprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 
 
 
(4) Die zu prüfende Person kann für die Masterarbeit und für die mündliche Ab-
schlussprüfung eine*n Prüfer*in vorschlagen; ein Rechtsanspruch auf Zuweisung 
eines*r bestimmten Prüfer*in wird dadurch nicht begründet. 
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(5) Der*die Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der zu prü-
fenden Person die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden.  

 
 

(6) Ihr Einverständnis vorausgesetzt können Prüfungsberechtigte bis zu zwei 
Jahre nach Verlassen der Universität Heidelberg zu Prüfenden bestellt werden. 
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Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen 
Prüfer*innen festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind folgende Noten 
zu verwenden: 
 

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung; 
 

2 = gut eine Leistung, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt; 
 

3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anfor-
derungen entspricht; 
 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 
den Anforderungen genügt; 
 

5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Män-
gel den Anforderungen nicht mehr genügt.  
 

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte 
durch Verringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die 
Note 0,7 und Zwischenwerte über 4,0 sind ausgeschlossen. 

 
 

(2) Sofern Bewertungen einzelner Prüfungsleistungen einer Lehrveranstaltung 
zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst werden, gibt die für die entspre-
chende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson eine Gewichtung bis spä-
testens zum Beginn der Lehrveranstaltung vor. Die Note ergibt sich aus dem ge-
wichteten arithmetischen Mittel der einzelnen Bewertungen; dabei gelten Abs. 3 
und Abs. 4 entsprechend. Aus den ungerundeten Modulteilnoten wird eine Modul-
endnote entsprechend der Anzahl der LP ermittelt. Ist in einem Modul eine Mo-
dulprüfung abzulegen, so bildet die Note der Modulprüfung die Note für dieses 
Modul. 
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(3) Eine Modulendnote und die Gesamtnote der Masterprüfung lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5   sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5  gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5  befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0  ausreichend 
 
 
(4) Bei der Bildung der Modulendnoten und der Gesamtnote der Masterprüfung 
wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote der Masterprüfung wird ge-
mäß § 23 Abs. 2 berechnet.  
 
 
(5) Zusätzlich zur Abschlussnote ist eine Einstufungstabelle entsprechend des 
ECTS-Users Guide in der jeweils geltenden Fassung auszuweisen, die statisti-
sche Auskunft über die Verteilung der erzielten Note innerhalb der jeweiligen 
Lerngruppe gibt (relative Note).  
 
 
 
§ 9 Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen  
 
(1) Prüfungsleistungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gel-
ten, können einmal wiederholt werden. Fehlversuche an anderen Universitäten 
sind dabei anzurechnen.  
 
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht möglich. 
 
 
(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen müssen spätestens binnen eines Stu-
dienjahres wiederholt werden. Bei Versäumen dieser Frist erlischt der Prüfungs-
anspruch, es sei denn, die zu prüfende Person hat das Versäumnis nicht zu ver-
treten.  
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(4) Wurde eine Prüfung trotz Ausschöpfung der möglichen Anzahl an Prüfungs-
versuchen bzw. Wiederholungen nicht bestanden, gilt diese als endgültig nicht 
bestanden. 
 
 
(5) Das endgültige Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Verlust des 
Prüfungsanspruchs und damit zum Ausschluss aus dem Studium. Ebenso führt 
das endgültige Nichtbestehen des gewählten Wahlpflichtmoduls zum Verlust des 
Prüfungsanspruches und damit zum Ausschluss aus dem Studium. Eine Kom-
pensation mit einem anderen Wahlpflichtmodul ist nicht möglich  
 
 
 
§ 10 Rücktritt aus wichtigem Grund  
 
(1) Sofern in dieser Prüfungsordnung die Erbringung von Studien- und Prü-
fungsleistungen vorgeschrieben ist, sind die Studierenden verpflichtet, sich für die 
jeweilige Leistungserbringung anzumelden und diese zum beantragten Zeitpunkt 
zu absolvieren. Bei einem Verstoß gegen die Pflichten aus Satz 1, wird die Stu-
dien- bzw. Prüfungsleistung als „nicht ausreichend” (5,0) gewertet, es sei denn, 
die zu prüfende Person tritt ordnungsgemäß von der Studien- bzw. Prüfungsleis-
tung zurück. 

 
 

(2) Ein Rücktritt aus wichtigem Grund ist möglich. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor, wenn eine plötzliche und unerwartete Einschränkung der Leis-
tungsfähigkeit eintritt. Ein ordnungsgemäßer Rücktritt setzt voraus, dass 

 eine unverzügliche Mitteilung des Rücktritts (Rücktrittserklärung) in 
schriftlicher Textform gegenüber der verantwortlichen Lehrperson sowie 
dem zuständigen Prüfungsausschuss erfolgt; bei Krankheit der zu prü-
fenden Person hat die Meldung des Rücktritts zu erfolgen, sobald dieje-
nigen Symptome, die Grundlage für das Rücktrittsgesuch sind, erkenn-
bar auftreten. Bei einem Prüfungsabbruch muss die zu prüfende Person 
zudem eine aufsichtführende Person über den Abbruch informieren; der 
Prüfungsabbruch ist zu protokollieren. 
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 die unverzügliche Mitteilung und der geeignete Nachweis eines wichti-
gen Rücktrittsgrundes gegenüber dem zuständigen Prüfungsausschuss 
vorgenommen wird; bei Krankheit der zu prüfenden Person oder eines 
von ihr zu versorgenden Kindes bzw. eines zu pflegenden nahen Ange-
hörigen (§ 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz) ist ein ärztliches Attest vorzule-
gen. Hierbei ist nur eine Mitteilung der Symptome, nicht aber der Diag-
nose erforderlich, Erfolgt ein Rücktritt nach Antritt der Prüfung und Aus-
gabe der Aufgabenstellung, so ist zur Feststellung der Prüfungsunfähig-
keit noch am selben Tag eine Ärztin bzw. ein Arzt zu konsultieren und 
ein am Prüfungstag ausgestelltes ärztliches Attest einzuholen. 

 eine ggfs. in dieser Satzung aufgestellte Frist gewahrt wird. 
 
 
(3) Nach Abschluss der Prüfung ist ein Prüfungsrücktritt ausgeschlossen, ins-
besondere dann, wenn die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfung bereits 
einsehen konnte oder auf anderem Wege Kenntnis davon erlangt hat. 

 
 

(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise, 
ob die Gründe anerkannt werden. In seiner Abwägung hat er insbesondere den 
Grundsatz der Chancengleichheit im Hinblick auf die antragstellende Person 
sowie die gesamte zu prüfende Studierendengruppe zu wahren. Werden die 
Gründe anerkannt, kann ein neuer Termin anberaumt werden. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Entscheidungen 
des Prüfungsausschusses sind der zu prüfenden Person unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Belastende Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen.  
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§ 11 Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 
Lebenslagen  
 
(1) Nachteilsausgleichende Maßnahmen können insbesondere gewährt werden 
für Studierende mit länger andauernder Krankheit oder wegen länger andauern-
der oder ständiger körperlicher Behinderung, für Studierende mit pflegebedürfti-
gen Angehörigen (§ 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz, §§ 14 und 15 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch), für Studierende aufgrund von schwangerschaftsbedingten 
Einschränkungen oder im Hinblick auf einen bestehenden Mutterschutz (§ 3 Ab-
satz 1, § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes) sowie für Studierende in Eltern-
zeit (§ 15 Absätze 1 bis 3 des Bundeselterngeld- und Elterngesetzes). Die 
Schutzzeiten im Rahmen des Mutterschutzes sowie der Elternzeit (§ 61 Absatz 3 
Sätze 1 und 2 des Landeshochschulgesetzes) bleiben hiervon unberührt. 
 
 
(2) Unter dem Begriff Nachteilsausgleich sind geeignete Ausgleichsmaßnah-
men zu verstehen, mit denen den Schwierigkeiten von Studierenden in besonde-
ren Lebenslagen Rechnung getragen wird, im Hinblick darauf die vorhandenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten unter Geltung der für alle Studierenden einheitlichen 
Bedingungen darzustellen oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Fris-
ten abzulegen.  Ein Nachteilsausgleich ist zu gewähren, wenn der*die Studie-
rende im Sinne des Absatz 3 glaubhaft macht, seine*ihre vorhandene Leistungs-
fähigkeit ganz oder teilweise nicht in der vorgeschriebenen Form, zu den vorge-
schriebenen Bedingungen oder innerhalb der vorgeschriebenen Fristen darstellen 
zu können. Voraussetzung ist, dass die Darstellungsfähigkeit kein Bestandteil der 
Prüfungs- oder Studienleistung oder Teil der zu erwerbenden Kompetenz ist. 
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(3) Anträge auf Gewährung von nachteilsausgleichenden Maßnahmen müssen 
rechtzeitig in schriftlicher Form beim Prüfungsausschuss eingehen. In der Regel 
ist ein Antrag nur rechtzeitig, wenn er zu Beginn des jeweiligen Semesters, spä-
testens jedoch vier Wochen vor Prüfungsantritt oder Fälligkeit von Prüfungs- bzw. 
Studienleistungen in hinreichend begründeter Form und unter Einreichung geeig-
neter ärztlicher Nachweise bzw. sonstiger fachlicher Stellungnahmen bei dem zu-
ständigen Prüfungsausschuss eingegangen ist. Die Rechtzeitigkeit des Antrages 
ist auch dann noch zu bejahen, wenn die Einreichung des Antrages unter Einhal-
tung der genannten Fristen aufgrund der Eigenart der Beeinträchtigung im kon-
kreten Einzelfall nicht möglich war. Eine hinreichende Begründung liegt vor, wenn 
der*die Antragsteller*in 

 Art und Umfang des drohenden Nachteils 

 geeignete Ausgleichsmöglichkeiten sowie 

 die Symptome, aufgrund derer der Nachteil droht, 

so darlegt, dass die Notwendigkeit des Nachteilsausgleichs für den Prüfungsaus-
schuss nachvollziehbar ist. Die Mitteilung einer Diagnose ist nicht verpflichtend. 
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise 
über Art, Umfang und Notwendigkeit der beantragten Maßnahme. In seiner Ab-
wägung ist der Prüfungsausschuss an das Prinzip der Chancengleichheit im Hin-
blick auf die antragstellende Person sowie die gesamte zu prüfende Studieren-
dengruppe gebunden. Er ist in konkreten Einzelfällen berechtigt weitere Unterla-
gen und Nachweise einzufordern. Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
sind der zu prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende Ent-
scheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen.  
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§ 12 Täuschung und Ordnungsverstoß 
 
(1) Die zu prüfende Person ist unter Wahrung des Prinzips der Chancengleich-
heit im Hinblick auf die gesamte zu prüfende Studierendengruppe dazu verpflich-
tet, eine persönliche und eigenständige Leistung ohne Zuhilfenahme von nicht 
zugelassenen Hilfsmitteln abzulegen.  
 
 
(2) Insbesondere die Verwendung auf künstlicher Intelligenz basierender Hilfs-
mittel (im Folgenden nur „KI” genannt) muss vergleichbar der Erklärung über ei-
genständige Leistungen und Nutzung KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistun-
gen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern die Nutzung KI-basierter Hilfs-
mittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungsausschuss dem Grunde nach 
gestattet wird. 

 
 

(3) Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann 
die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend” (5,0) gewertet werden.  

 
 

(4) Eine zu prüfende Person, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von dem Prüfungsberechtigten oder Aufsichtsführenden von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die be-
treffende Prüfungsleistung ebenfalls als „nicht ausreichend” (5,0) gewertet.  

 
 

(5) In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die zu prüfende 
Person von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

 
 

(6) Belastende Entscheidungen sind der zu prüfenden Person unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen.  
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(7) Die zu prüfende Person kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlan-
gen, dass die Entscheidungen nach Abs. 4 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss 
überprüft werden. 
 
 
 
§ 13 Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von 
Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Die Vorschriften zur Anerkennung hochschulischer Leistungen und zur Anrech-
nung von Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums sind in der zentralen 
Verfahrenssatzung (Satzung der Universität Heidelberg zur Regelung des Verfah-
rens der Anerkennung und Anrechnung von Leistungen vom 2.März 2023) gere-
gelt. 
 
 
 
Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsarten 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen sind: 

1. die mündlichen Prüfungsleistungen, 

2. die schriftlichen Prüfungsleistungen. 
 
 
(2) Die genannten Prüfungsarten können in der Regel auch unter Einsatz elekt-
ronischer Informations- und Kommunikationssysteme (Online-Prüfung) abgenom-
men werden. Näheres regelt die Universität Heidelberg durch entsprechende Sat-
zung. 

 
 

(3) Die jeweilige Anmeldungsform, die Voraussetzungen für die Modul(teil)prü-
fungen sowie der Prüfungsmodus sind dem Modulhandbuch in der jeweils gülti-
gen Fassung zu entnehmen. 
 
 



1009 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2024 
11.07.2024 

§ 15 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll die zu prüfende Person nachwei-
sen, dass Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkannt werden, spezifische 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge eingeordnet werden können und fach-
spezifische Aufgabenstellungen mit wissenschaftlichen Ansätzen und Methoden 
behandelt und reflektiert werden können. Ferner soll festgestellt werden, ob die 
zu prüfende Person über ein dem Studium entsprechendes Grundlagenwissen 
verfügt. 
 
 
(2) Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen sind im Rahmen von Ein-
zel- und Gruppenprüfungen von einem*r Prüfer*in in Gegenwart eines*r sachkun-
digen Beisitzer*in zu bewerten. Bei anderen mündlichen Prüfungsarten, insbe-
sondere bei Referaten und Vorträgen, wird auf eine*n sachkundige*n Beisitzer*in 
verzichtet. 

 
 

(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führt, sind ab-
weichend von Absatz 2 von zwei Prüfenden zu bewerten. In diesen Fällen ergibt 
sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der ein-
zelnen Prüfenden. 
 
 
(4) In der Regel werden mündliche Prüfungen als Einzelprüfungen durchge-
führt. Sofern Gruppenprüfungen durchgeführt werden, erfolgt dies in Prüfungs-
gruppen von bis zu 6 Personen. Welche konkrete Form der mündlichen Prüfung 
durchgeführt wird, wird der zu prüfenden Person rechtzeitig im Vorfeld der Prü-
fung durch die zuständige Stelle bekannt gegeben 
 
 
(5) Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistungen beträgt zwischen 15 und 60 
Minuten, im Falle von Gruppenprüfungen zwischen 15 und 90 Minuten. 
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(6) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis eines mündlichen Prü-
fungsgesprächs sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der geprüf-
ten Person im Anschluss an die mündliche Prüfungsleistung bekanntzugeben. 
 
 
 
§ 16 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) In Klausuren soll die zu prüfende Person nachweisen, dass sie in begrenz-
ter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden des Faches 
ein vorgegebenes Problem strukturieren und Wege zu einer Lösung finden kann.  
 
 
(2) Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen sind von einem*r Prü-
fer*in zu bewerten. Das Bewertungsverfahren für schriftliche Prüfungsleistungen 
soll sechs Wochen nicht überschreiten. 

 
 

(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führt, sind ab-
weichend von Absatz 2 von zwei Prüfenden zu bewerten. In diesen Fällen ergibt 
sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der ein-
zelnen Prüfenden. 
 
 
(4) Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt zwischen 60 und 120 Minuten.  
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(5) Multiple-Choice-Fragen sind zulässig. Form und Umfang regelt das Modul-
handbuch oder die lehrverantwortliche Person durch Bekanntgabe, gegebenen-
falls elektronisch, spätestens zu Beginn der Veranstaltung, zu welcher die Prü-
fung gehört. Bei Multiple-Choice-Aufgaben hat die zu prüfende Person eine oder 
mehrere Antworten aus einer begrenzten Zahl von Möglichkeiten auszuwählen, 
insbesondere in Gestalt von  

a) Einfachauswahlverfahren: eine Antwort ist aus mehreren Antwortmög-
lichkeiten auszuwählen;  

b) Mehrfachauswahlfragen: eine vorgegebene Anzahl von Antworten ist 
aus einer Liste auszuwählen;  

c) Mehrfach-Richtig-Falsch-Aufgaben: eine Reihe von dichotom, z.B. mit 
„ja/nein” oder „richtig/falsch”, zu beantwortenden Teilaufgaben. 

 
 
(6) Multiple-Choice-Fragen werden von der durch den Prüfungsausschuss be-
stellten Prüferperson bzw. Prüferpersonen gemäß § 7 gestellt. Die Prüfungsauf-
gaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltungen vermittelten Kenntnisse ab-
gestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse liefern. Vor Feststellung des 
Prüfungsergebnisses ist durch die in Satz 1 genannte verantwortliche Prüfperson 
bzw. Prüferpersonen zu überprüfen, ob die Prüfungsaufgaben den in Satz 2 for-
mulierten Anforderungen genügen. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prü-
fungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind diese nicht zu berücksichtigen. Die ge-
stellte Anzahl der Aufgaben vermindert sich entsprechend; bei der Bewertung ist 
von der verminderten Anzahl auszugehen. Die Verminderung der Zahl der Prü-
fungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil der zu prüfenden Person auswirken. 
 
Werden Multiple-Choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestanden, 
wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden oder wenn 
die Zahl der von der zu prüfenden Person richtig beantworteten Fragen die Zahl 
der durchschnittlich von der zu prüfenden Personen korrekt beantworteten Fra-
gen um nicht mehr als 22 Prozent unterschreitet (Gleitklausel). Im Falle der Gleit-
klausel müssen mindestens 45 % der Fragen richtig beantwortet sein. 
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Hat der*die Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Beste-
hensgrenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-Choice-Prüfungen wie 
folgt zu bewerten: 
 

Prozent > 95 – 100 > 90 – 95 > 85 – 90 > 80 – 85 > 75 – 80 

Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 

 
Prozent

  
> 70 – 75 > 65 – 70 > 60 – 65 > 55 – 60 > 50 – 55 

Note 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 

 
Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala linear um die Differenz zwi-
schen absoluter und relativer Bestehensgrenze verschoben. 
 
  
(7) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit erbracht 
wird, hat die zu prüfende Person zu versichern, dass sie die Hausarbeit selbstän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat. 
Insbesondere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar der Aus-
führungen der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter 
Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern 
die Nutzung KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungs-
ausschuss dem Grunde nach gestattet wird. Bei einer Teamarbeit müssen die 
einzelnen Beiträge der zu prüfenden Personen deutlich erkennbar sein. 
 
 
(8) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von den Prüfer*innen ge-
eignete technische Verfahren angewendet werden. Bei Feststellung eines Plagi-
ats bzw. im Verdachtsfall kann sich der*die Prüfer*in vom Prüfungsausschuss be-
raten lassen. Im Fall eines nachgewiesenen Plagiats wird die betreffende Prüfung 
mit „nicht ausreichend” (5,0) bzw. mit „nicht bestanden” bewertet; § 12 Abs. 3 gilt 
entsprechend. Vor einer Entscheidung ist der zu prüfenden Person Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben. 
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Abschlussprüfung 
 
§ 17 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
 
(1) Zur Masterprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

1. an der Universität Heidelberg für den Masterstudiengang Alte Ge-
schichte eingeschrieben ist, 

2. seinen Prüfungsanspruch im Masterstudiengang Alte Geschichte oder 
einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
nicht verloren hat. 

 
 
(2) Für die Zulassung zur Masterarbeit sind zusätzliche Bescheinigungen vor-
zulegen über:  

1. die erfolgreich bestandenen in Anlage 2 aufgeführten Module mit ihren 
Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 71 Leistungspunkten. 

2. die gemäß § 4 Abs. 4 geforderten Sprachkenntnisse.  
 
 
(3) Die Masterarbeit kann erst begonnen werden, wenn die mündliche Ab-
schlussprüfung abgelegt wurde. 
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§ 18 Zulassungsverfahren zur Masterprüfung 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den*die Vorsitzende*n des Prü-
fungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 17 Abs. 1 genannten Zulas-
sungsvoraussetzungen; 

2. eine Erklärung darüber, ob die zu prüfende Person in einem Masterstu-
diengang Alte Geschichte oder einem verwandten Studiengang mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt bereits eine Masterprüfung nicht bestan-
den hat oder sich in einem Prüfungsverfahren eines solchen Studien-
ganges befindet. 

 
 
(2) Aufgrund des Antrages entscheidet der Prüfungsausschuss über die Zulas-
sung. Eine Ablehnung ist schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
(3) Der Antrag auf Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 

1. die Voraussetzungen gemäß § 17 nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen gemäß Abs. 1 unvollständig sind und trotz Aufforderung 
nicht vervollständigt wurden oder 

3. die zu prüfende Person die Masterprüfung im Studiengang Alte Ge-
schichte oder einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt endgültig nicht bestanden hat oder den Prüfungsanspruch 
verloren hat oder 

4. die zu prüfende Person sich in einem laufenden Prüfungsverfahren ei-
nes solchen Studienganges befindet. 
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§ 19 Umfang und Art der Prüfung 
 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den in Anlage 2 aufgeführten Modulen 
mit ihren Lehrveranstaltungen,  

2. der mündlichen Abschlussprüfung, 

3. der Masterarbeit. 
 
 
(2) Die Prüfungen zu Abs. 1 Nr. 1 werden studienbegleitend abgelegt und erfol-
gen schriftlich oder mündlich. Die Art der Prüfungsleistung wird von der Leitung 
der Lehrveranstaltung bestimmt und spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung 
bekanntgegeben.  
 
 
 
§ 20 Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die zu prüfende Person in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fragestellung aus dem Gebiet der Alten 
Geschichte selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
 
 
(2) Die Masterarbeit kann von jedem*r Prüfungsberechtigten gemäß § 7 Abs. 1 
im Fach Alte Geschichte ausgegeben und betreut werden. Die Ausgabe und Be-
treuung durch eine*n Prüfungsberechtigte*n einer anderen Fachrichtung an der 
Universität Heidelberg bedarf der vorherigen Genehmigung durch den Prüfungs-
ausschuss. Die Masterarbeit kann mit Zustimmung des Prüfungsausschusses an 
einer Einrichtung außerhalb der Universität Heidelberg angefertigt werden, wenn 
die Betreuung durch eine*n Prüfungsberechtigte*n gemäß Satz 1 erfolgt. 
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(3) Die zu prüfende Person muss spätestens vier Wochen nach Ablegen der 
mündlichen Abschlussprüfung gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 2 einen Antrag auf Zulas-
sung zur Masterarbeit mit einem bereits festgelegten Thema oder einen Antrag 
auf Zuteilung des Themas der Masterarbeit bei dem*r Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses stellen. Bei Versäumen der genannten Frist gilt die Masterar-
beit als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es sei denn, die zu prüfende Per-
son hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(4) Das Thema der Masterarbeit wird von dem*r Betreuer*in festgelegt. Auf An-
trag sorgt der*die Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass die zu prü-
fende Person rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält. Der zu prüfenden 
Person ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen, ein 
Rechtsanspruch wird dadurch nicht begründet. Die Ausgabe des Themas erfolgt 
über den*die  Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Aus-
gabe ist aktenkundig zu machen. 
 
 
(5) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe beträgt fünf Monate. 
In Ausnahmefällen kann die Frist vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit 
dem*r Betreuer*in um bis zu zwei Monate, während eines Teilzeitstudiums um bis 
zu vier Monate, verlängert werden. Der Antrag auf Verlängerung soll spätestens 
zwei Wochen vor Ablauf der Bearbeitungsfrist bei dem*r Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses eingegangen sein. Wird die Bearbeitungsfrist nicht eingehal-
ten, so gilt die Arbeit als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es sei denn, die 
zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. Das Thema 
kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zu-
rückgegeben werden. 
 
 
(6) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu begren-
zen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann.  
 
 
(7) Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache angefertigt 
werden. Andere Sprachen sind mit Zustimmung des Prüfungsausschusses mög-
lich. 
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§ 21 Mündliche Abschlussprüfung 
 
(1) Die mündliche Abschlussprüfung soll zeigen, dass die zu prüfende Person 
die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezifische Fragestel-
lungen in diese Zusammenhänge wissenschaftlich fundiert einordnen kann. Fer-
ner soll festgestellt werden, ob die zu prüfende Person über ein breites Grundla-
genwissen sowie über Vertiefungswissen in eingegrenzten Themen des Prü-
fungsgebietes verfügt. 
 
 
(2) Die mündliche Abschlussprüfung wird vor zwei Prüfenden abgelegt. Die zu 
prüfende Person hat ein Vorschlagsrecht, das aber keinen Rechtsanspruch be-
gründet. Der*die Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der zu 
prüfenden Person der Name der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben wird.  
 
 
(3) Die mündliche Abschlussprüfung muss spätestens acht Wochen nach Be-
stehen der letzten studienbegleitenden Prüfungsleistung § 19 Abs. 1 Nr. 1 abge-
legt sein. Bei Versäumen dieser Frist gilt die mündliche Abschlussprüfung als mit 
„nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es sei denn, die zu prüfende Person hat die 
Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(4) Die Dauer der mündlichen Abschlussprüfung beträgt etwa 60 Minuten. 
 
 
(5) Die Prüfung wird in deutscher Sprache durchgeführt. Auf Antrag der zu prü-
fenden Person kann diese auch in englischer Sprache erfolgen. 
 
 
(6) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungs-
leistung sind in einem Protokoll festzuhalten. Die Note wird von den Prüfenden 
konsensuell bestimmt, im Zweifelsfall wird ein arithmetisches Mittel gebildet. Das 
Ergebnis ist dem Prüfling im Anschluss an die Prüfungsleistung bekannt zu ge-
ben. 
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(7) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Fach-
prüfung unterziehen wollen, können nach Maßgabe der vorhandenen Plätze als 
Zuhörende zugelassen werden. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Bera-
tung und die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. Auf Antrag der zur prüfenden 
Person oder aus wichtigen Gründen ist die Öffentlichkeit auszuschließen. 
 
 
 
§ 22 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist in zwei gedruckten Exemplaren sowie zusätzlich als 
PDF-Datei per E-Mail oder auf einem digitalen Datenträger fristgemäß beim Prü-
fungsausschuss einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
 
 
(2) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die zu prüfende Person schriftlich zu 
versichern, dass er*sie die Arbeit selbst verfasst und keine anderen als die ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet hat (Antiplagiatserklärung). Insbeson-
dere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar der Ausführungen 
der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter Hilfsmittel 
bei Prüfungsleistungen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern die Nutzung 
KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungsausschuss 
dem Grunde nach gestattet wird. 
 
 
(3) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von dem*r Prüfer*in ge-
eignete technische Verfahren angewendet werden. § 16 Abs. 8 gilt entsprechend. 
 
 
(4) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfenden bewertet, von denen eine Person 
Hochschullehrer*in sein muss. Der*die erste Prüfer*in soll der*die Betreuer*in der 
Arbeit sein. Der*die zweite Prüfer*in wird vom Prüfungsausschuss aus dem Kreis 
der Prüfungsberechtigten nach § 7 Abs. 1 bestimmt. Die zu prüfende Person hat 
ein Vorschlagsrecht, das jedoch keinen Rechtsanspruch begründet. Das Bewer-
tungsverfahren soll sechs Wochen nicht überschreiten. 
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(5) Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertungen; 
§ 8 gilt entsprechend. Weichen die Prüfer*innen in der Notengebung mit einer 
Notendifferenz größer als eine ganze Note voneinander ab, setzt der Prüfungs-
ausschuss nach Anhörung beider Prüfer*innen die Note der Masterarbeit fest. 
Er kann in diesen Fällen eine*n dritte*n Prüfer*in hinzuziehen. 
 
 
 
§ 23 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen gemäß 
§ 19 Abs. 1 jeweils mit mindestens „ausreichend” (4,0) bewertet worden sind. 
 
 
(2) Für die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung gemäß § 8 Abs. 3 
werden die Modulnoten mit ihrem numerischen Wert vor einer Rundung gemäß 
§ 8 Abs. 4 herangezogen und entsprechend ihrer LP-Zahl gewichtet. 
Das Modul „Masterarbeit” wird mit dem Faktor 2 gewichtet. 
 
 
 
§ 24 Masterzeugnis und Urkunde 
 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird innerhalb von vier Wochen nach 
der bestandenen Abschlussprüfung ein Zeugnis ausgestellt, das die Bezeichnung 
der einzelnen Module mit den in ihnen erzielten Noten (Note gemäß § 8 Abs. 3 
und numerischer Wert) sowie zugeordnete LP, das Thema und die Note der Mas-
terarbeit und die Gesamtnote der Masterprüfung enthält. Das Zeugnis trägt das 
Datum, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist und ist von dem*r 
Studiendekan*in und dem*r Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-
zeichnen.  
 
 
(2) Dem Zeugnis wird ein „Diploma Supplement” in deutscher und englischer 
Sprache beigefügt, das ergänzende Informationen über Studieninhalte und Stu-
dienverlauf enthält und sich inhaltlich an den im „European Diploma Supplement 
Model” festgelegten Rahmen hält. 
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(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine zweisprachig in Deutsch und Eng-
lisch gefasste Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Da-
rin wird die Verleihung des akademischen Grades Master of Arts beurkundet. Die 
Urkunde wird von dem*r Studiendekan*in und von dem*r Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät versehen. 
 
 
(4) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig 
nicht bestanden, so erteilt der*die Vorsitzende hierüber einen schriftlichen Be-
scheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist. Auf Antrag und gegen 
Vorlage der entsprechenden Nachweise wird eine Bescheinigung ausgestellt, die 
die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zur Masterprüfung 
noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-
prüfung nicht bestanden ist. 
 
 
 
Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 25 Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat die zu prüfende Person bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei 
deren Erbringung getäuscht worden ist, entsprechend berichtigen und die Prü-
fung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, 
ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das 
Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
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(3) Der zu prüfenden Person ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Aufklä-
rung zu geben. 
 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein 
neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die zugehörige 
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für 
„nicht bestanden” erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnis-
ses ausgeschlossen. 
 
 
 
§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der zu prüfenden Person auf 
schriftlichen Antrag Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt. Der Antrag ist 
grundsätzlich innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens zu 
stellen. 
 
 
(2) Klausuren können auf in Textform gestellten Antrag eingesehen werden. 
Der Antrag soll innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der Noten an 
den*die Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses gestellt werden. 
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§ 27 Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
(1) Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Mitteilungsblatt der Rektorin in Kraft. Sie gilt erstmals ab dem Wintersemester 
2024/2025. Gleichzeitig tritt die bisherige Prüfungsordnung vom 12. Juli 2007,  
S. 1957, geändert am 28.Mai 2008 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 10. Juni 
2008, S. 421), am 22. April 2013 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 31. Mai 2013, 
S. 267ff) und am 29. Juli 2015 (Mitteilungsblatt des Rektors am 17. August 2015, 
S. 909ff.) außer Kraft. 
 
 
(2) Für Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Studien- und 
Prüfungsordnung bereits für den Masterstudiengang Alte Geschichte an der Uni-
versität Heidelberg eingeschrieben sind, gelten auf Antrag noch bis zu drei Se-
mester nach Inkrafttreten, also bis zum Ablauf des Wintersemesters 2025/2026, 
die bisherigen Regelungen der Prüfungsordnung vom 12. Juli 2007, in der Fas-
sung vom 29. Juli 2015 fort. Ein Antrag nach Satz 1 ist innerhalb von sechs Mo-
naten nach Inkrafttreten der neuen Prüfungsordnung zu stellen. Andernfalls füh-
ren sie ihr Studium nach der neuen Prüfungsordnung fort.  
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Juni 2024 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior 

Rektorin 
 
 
 
 
Anlage 1 Studienverlaufspläne des Masterstudienganges Alte Geschichte  
Anlage 2 Übersicht Module des Masterstudienganges Alte Geschichte  
Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 
  KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Anlage 1 Studienverlaufspläne des Masterstudienganges Alte Geschichte  
 
Anlage 1a Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Alte Geschichte 
(Hauptfach)  
 

Modul 
empfohlenes Fachse-
mester 

Nr. Modulbezeichnung Modulform* LP  1 2 3 4 

 Intensivmodul I: Römische Ge-
schichte 

P 19 x x   

 Intensivmodul II: Griechische 
Geschichte 

P 19  x x  

 Fachspezifische Sachkompe-
tenz  

WP 10 x x   

 Fachspezifische Sprachkompe-
tenz 

WP 10 x x   

 Praxismodul WP 10 x x   

 Hilfswissenschaften und Metho-
dologie  

P 18  x x  

 Altertumswissenschaften P 14  x x  

 Prüfungsmodul I: Mündliche 
Prüfung 

P 10   x x 

 Prüfungsmodul II: Masterarbeit P 30    x 

  LP Gesamt: 120     

* Modulformen: Pflichtmodul = P / Wahlpflichtmodul = WP / Wahlmodul = W 

 
 
Erläuterung: Von den drei Wahlpflichtmodulen muss eines belegt werden.  
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Anlage 1b Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Alte Geschichte 
(Begleitfach)  
 

Modul 
empfohlenes 
Fachsemester 

Nr. Modulbezeichnung Modulform* LP  1 2 3 4 

 Intensivmodul: Griechische oder Römi-
sche Geschichte 

P 12 x x   

 Erweiterungsmodul  P 8   x x 

  LP Gesamt: 20     

* Modulformen: Pflichtmodul = P / Wahlpflichtmodul = WP / Wahlmodul = W 
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Anlage 2 Übersicht Module und Lehrveranstaltungen des Masterstudien-
ganges Alte Geschichte  

 
Die Module im Fachanteil des Masterstudiengangs Alte Geschichte umfassen im 
Hauptfach insgesamt 120 LP. Für die Masterarbeit werden 30 LP veranschlagt. 
Das Begleitfach umfasst 20 LP. 
 
Hauptfach (100 LP) 
 

A. Pflichtbereich 
 
Im Pflichtbereich sind 110 LP zu erbringen. Dafür müssen die folgenden sechs 
Pflichtmodule erfolgreich absolviert werden. 
 
Pflichtmodule 110 LP 

Intensivmodul I: Römische Geschichte* 19 

Intensivmodul II: Griechische Geschichte** 19 

Hilfswissenschaften und Methodologie  18 

Altertumswissenschaften 14 

Prüfungsmodul I: Mündliche Prüfung 10 

Prüfungsmodul II: Masterarbeit 30 

 
* Der Nachweis des Latinums bzw. äquivalenter Lateinkenntnisse ist Voraussetzung für die 

Teilnahme an dem Modul Römische Geschichte.  
 
** Der Nachweis des Graecums bzw. äquivalenter Altgriechischkenntnisse ist Voraussetzung 

für die Teilnahme an dem Modul Griechische Geschichte.  
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B. Wahlpflichtbereich 
 
Im Wahlpflichtbereich sind insgesamt 10 LP zu erbringen. Die Studierenden kön-
nen zwischen den Modulen Fachspezifische Sachkompetenz, Fachspezifische 
Sprachkompetenz und dem Praxismodul wählen.  
 
Wahlpflichtbereich I 10 LP 

Fachspezifische Sachkompetenz 10  

Fachspezifische Sprachkompetenz  10  

Praxismodul 10  

 
 
Begleitfach (20 LP) 
 

A. Pflichtbereich 
 
Im Pflichtbereich sind 20 LP zu erbringen. Dafür müssen die folgenden zwei 
Pflichtmodule erfolgreich absolviert werden. 
 
Pflichtmodule 20 LP 

Intensivmodul: Griechische oder Römische Geschichte* 12 

Erweiterungsmodul 8 

 
* Der Nachweis des Latinums oder Graecums bzw. äquivalenter Latein- oder Altgriechisch-

kenntnisse ist Voraussetzung für die Teilnahme an dem jeweiligen Modul. 
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Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 
  KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
 
Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung auf Künstlicher In-
telligenz basierender Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
 
I. Eigenständigkeitserklärung 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die Prüfungsleistung ___________________________ 

1. selbständig angefertigt habe und 

2. keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.  

3. Sämtliche wörtliche oder sinngemäß übernommenen Textstellen habe ich als solche kennt-

lich gemacht. 

 

____________________________________________________________ 
Ort, Datum, Name 
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II. Angaben zu verwendeten KI-basierten elektronischen Hilfsmitteln 

 

Zur Dokumentation der verwendeten Hilfsmittel ist der schriftlichen Ausarbeitung ein besonde-

rer Anhang hinzugefügt, der eine Liste und Beschreibung aller verwendeten KI-basierten Hilfs-

mittel enthält. Der besondere Anhang zur Dokumentation der verwendeten Hilfsmittel erfüllt fol-

gende Kriterien: 

1. Auflistung der Ziele, für die die KI-basierten Hilfsmittel in der vorliegenden Arbeit eingesetzt 

wurden, 

2. Dokumentation der Verwendungsweise der KI-basierten Hilfsmittel zur Gewährleistung der 

Reproduzierbarkeit, 

3. Nennung der Kapitel und Abschnitte der vorliegenden Arbeit, in denen die KI-basierten Hilfs-

mittel eingesetzt wurden. 

Der Gebrauch dieser Hilfsmittel inklusive Art, Ziel und Umfang des Gebrauchs wurde mit mei-

nem Erstbetreuer bzw. meiner Erstbetreuerin _________________abgesprochen. 

Mir ist bewusst, dass insbesondere der Versuch einer nicht dokumentierten Nutzung KI-basier-

ter Hilfsmittel als Täuschungsversuch entsprechend § 12 der Prüfungsordnung zu werten ist: 

„Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder 

Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann die betreffende Prüfungsleis-

tung mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet werden.“ 

 

____________________________________________________________ 
Ort, Datum, Name 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Heidelberg  
für den Masterstudiengang Byzantinische Archäologie 
und Kunstgeschichte 
 
vom 19. Juni 2024 
 
 
 
Aufgrund von §§ 8 Abs. 5, 32 Abs. 3 S. 1, Abs. 4, 29 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fas-
sung vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005 S. 1), zuletzt geändert durch Art. 8 des Ge-
setzes am 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 43), hat der Senat der Universität Heidel-
berg am 11. Juni 2024 die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 19. Juni 2024 erteilt. 
 
 
 
Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
§ 2 Mastergrad 
§ 3 Regelstudienzeit 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache  
§ 5 Module, ECTS-Leistungspunkte 
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Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
§ 6 Prüfungsausschuss 
§ 7 Prüfende und Beisitzende 
 
Allgemeine Bestimmungen 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 9 Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen 
§ 10 Rücktritt aus wichtigem Grund 
§ 11 Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 
 Lebenslagen 
§ 12 Täuschung und Ordnungsverstoß 
§ 13 Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von Leistungen 

außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsarten 
§ 15 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
§ 16 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
Abschlussprüfung 
§ 17 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
§ 18 Zulassungsverfahren zur Masterprüfung 
§ 19 Umfang und Art der Prüfung 
§ 20 Masterarbeit 
§ 21 Mündliche Abschlussprüfung 
§ 22 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
§ 23 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
§ 24 Masterzeugnis und Urkunde 
 
 
 
 
  



1031 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2024 
11.07.2024 

Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 25 Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 27 Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
 
 
Anlage 1 Studienverlaufspläne des Masterstudienganges Byzantinische  
 Archäologie und Kunstgeschichte 
Anlage 2 Übersicht Module des Masterstudienganges Byzantinische 
  Archäologie und Kunstgeschichte 
Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 
  KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
 
(1) Gegenstand des Masterstudienganges Byzantinische Archäologie und 
Kunstgeschichte ist die visuell erfassbare Hinterlassenschaft des byzantinischen 
Jahrtausends, das geprägt ist von den vielfältigen Beziehungen sowohl zur grie-
chisch-römischen Antike wie zu Kulturen des westlichen wie östlichen Mittelalters. 
Der Masterstudiengang bietet ein forschungsorientiertes Fachstudium mit inter-
disziplinären Anteilen, das auf einem breit angelegten Bachelorstudiengang mit 
einem Anteil von 50 % im Fach Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte 
oder einem ähnlichen Studiengang aufbaut. Er soll die erworbenen fachlichen 
und methodischen Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern und für eigenständiges 
wissenschaftliches Arbeiten in gleichem Maße qualifizieren wie für selbständige 
Tätigkeiten in kulturwissenschaftlichen Berufsfeldern. 
 
 
(2) Masterabschlüsse schließen als weitere Abschlüsse Studiengänge ab, die 
erste Hochschulabschlüsse vertiefen, verbreitern, fachübergreifend erweitern 
oder um andere Fächer ergänzen (konsekutive Masterstudiengänge). Durch die 
Prüfung zum „Master of Arts” soll festgestellt werden, ob die Studierenden die 
Zusammenhänge ihres Faches Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte 
überblicken, die Fähigkeit besitzen, wissenschaftliche Methoden und Erkennt-
nisse des Faches anzuwenden sowie nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu 
arbeiten. 
 
 
(3) Der Zugang und die Zulassung zum Studium werden in einer gesonderten 
Zulassungsordnung geregelt. 
 
 
 
§ 2 Mastergrad 
 
Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Universität Heidelberg den akade-
mischen Grad „Master of Arts” (abgekürzt M.A.). 
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§ 3 Regelstudienzeit 
 
(1) Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt einschließlich der 
Zeit für die Anfertigung der Masterarbeit vier Semester.  
 
 
(2) Bei Zulassung zu einem Teilzeitstudium verlängert sich die Regelstudienzeit 
entsprechend den dort getroffenen Bestimmungen. Die in dieser Prüfungsord-
nung festgelegten Bearbeitungszeiten für schriftliche Prüfungsleistungen bleiben 
hiervon unberührt. Die Zulassung zu einem Teilzeitstudium erfolgt auf Antrag. 
Das Nähere regelt die Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums an der Univer-
sität Heidelberg (TeilzeitO) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache 
 
(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Sommer- und Wintersemester erfol-
gen. 
 
 
(2) Das Lehrangebot erstreckt sich über drei Semester, im vierten Semester ist 
die Masterarbeit anzufertigen. Der für den erfolgreichen Abschluss des Master-
studiums erforderliche Gesamtumfang beträgt 120 ECTS-Leistungspunkte (im 
Folgenden nur LP genannt). 
 
 
(3) Das Studium ist modular aufgebaut. Von den 120 Leistungspunkten entfal-
len 70 Leistungspunkte auf fachbezogene Lehrveranstaltungen im Hauptfach, 20 
Leistungspunkte auf ein Begleitfach und 30 Leistungspunkte auf die Masterarbeit. 
Der Studiengang Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte kann auch als 
Begleitfach im Umfang von 20 LP mit einem anderen Hauptfach studiert werden. 
Als Begleitfach zum Hauptfach Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte 
kann grundsätzlich jedes Fach gewählt werden, für das ein entsprechendes Stu-
dienangebot im Masterbereich besteht. 
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(4) Für den Masterstudiengang Byzantinische Archäologie und Kunstge-
schichte wird für das Hauptfach der Nachweis folgender Sprach- und Schrift-
kenntnisse gefordert: 

a) Alte Sprachen: Graecum und Latinum bzw. äquivalente Latein- und Alt-
griechischkenntnisse  

b) Moderne Sprachen: Sprachkenntnisse in Englisch und einer weiteren 
fachrelevanten modernen Sprache (Französisch, Italienisch, Spanisch, 
Griechisch, Türkisch) auf dem Niveau B1 gemäß dem Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER). 

Die Erbringung der Nachweise der in a) und b) geforderten Sprach- und Schrift-
kenntnisse erfolgt im Zusammenhang mit der Zulassung zu diesem Studiengang 
und richtet sich nach den Regelungen der gesonderten Zulassungsordnung. Hin-
sichtlich a) gilt dies mit der Einschränkung, dass nur eine der dort genannten 
Sprachen bei Zulassung zum Studiengang nachgewiesen werden muss. Der 
Nachweis der zweiten alten Sprache ist spätestens bis zur Zulassung zur Master-
prüfung zu erbringen, andernfalls ist eine Zulassung zur Masterprüfung ausge-
schlossen. Es besteht die Möglichkeit, die fehlenden Sprachkenntnisse im Rah-
men des Wahlpflichtmoduls „A6: Sprachorientiertes Modul“ zu erwerben. Sofern 
äquivalente Latein- oder Altgriechischkenntnisse nachgewiesen werden, liegt die 
Entscheidung über die Äquivalenz der Sprachkenntnisse bei dem Prüfungsaus-
schuss. 

 
 

(5) Für das Masterbegleitfach Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte 
werden Sprachkenntnisse in zwei der folgenden fachrelevanten Sprachen gefor-
dert: 

a) Alte Sprachen: Graecum oder Latinum bzw. äquivalente Latein- oder Alt-
griechischkenntnisse oder  

b) Moderne Sprachen: Sprachkenntnisse in Englisch oder einer weiteren 
fachrelevanten modernen Sprache (Französisch, Italienisch, Spanisch, 
Griechisch, Türkisch) auf dem Niveau B1 gemäß dem Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER). 
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Der Nachweis ist vor Registrierung des Begleitfaches zu erbringen und erfolgt für 
a) durch das Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung, eine Ergänzungsprü-
fung oder durch andere geeignete Sprachnachweise. Für b) erfolgt der Nachweis 
durch:  

aa) einen im englisch-, französisch-, italienisch-, spanisch-, griechisch- oder tür-
kischsprachigen Ausland erworbenen Hochschulabschluss als Bachelor o-
der Master oder  

bb) das Zertifikat eines international anerkannten standardisierten Tests oder 

cc) weitere geeignete Sprachnachweise. 

Die Überprüfung liegt beim Prüfungsausschuss und erfolgt anhand der vorgeleg-
ten Zeugnisse. 

 
 

(6) Unterrichts- und Prüfungssprache ist grundsätzlich Deutsch. Lehrveranstal-
tungen und Prüfungsleistungen können im Wahl– und Pflichtbereich ganz oder 
teilweise auch in englischer Sprache abgehalten werden.  
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§ 5 Module, ECTS-Leistungspunkte 
 
(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 
Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen 
kann. Es besteht nicht nur aus den zu besuchenden Lehrveranstaltungen, son-
dern umfasst auch die zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen, die für 
die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls notwendig sind.  
 
 
(2) Die Module sind in Anlage 2 geregelt. Es wird unterschieden zwischen 
Pflichtmodulen, Wahlpflichtmodulen und Wahlmodulen. 

 Pflichtmodule müssen von allen Studierenden absolviert werden. Inner-
halb eines Pflichtmoduls kann die Wahl zwischen verschiedenen Veran-
staltungen und deren Kompensation ermöglicht werden. Das endgültige 
Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Verlust des Prüfungsan-
spruchs. Ein Pflichtmodul ist nicht kompensationsfähig. 

 Wahlpflichtmodule sind Module innerhalb eines verpflichtenden Wahl-
pflichtbereichs. Die Studierenden haben innerhalb des jeweiligen Wahl-
pflichtbereichs die Wahl zwischen verschiedenen gleichwertigen Wahl-
pflichtmodulen. Innerhalb eines Wahlpflichtmoduls kann zudem die Wahl 
zwischen verschiedenen Veranstaltungen ermöglicht werden. Das end-
gültige Nichtbestehen des gewählten Wahlpflichtmoduls führt zum Ver-
lust des Prüfungsanspruchs. 

 Wahlmodule sind sonstige im Modulangebot enthaltene Module. Das 
Modulangebot kann nur ein Wahlmodul oder mehrere, nicht zwingend 
gleichwertige, Wahlmodule enthalten. Soweit ein entsprechendes Wahl-
modulangebot besteht, sind Wahlmodule frei in dem für das Studium er-
forderlichen Umfang und darüber hinaus wählbar. Innerhalb des Wahl-
moduls kann zudem die Wahl zwischen verschiedenen Veranstaltungen 
ermöglicht werden. Veranstaltungen innerhalb von Wahlmodulen sind 
stets kompensationsfähig. Das endgültige Nichtbestehen eines Wahlmo-
duls führt nicht zum Verlust des Prüfungsanspruchs. 
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(3) Die Masterarbeit und die mündliche Abschlussprüfung stellen je ein eigenes 
Modul dar. 
 
 
(4) Für das Bestehen eines Moduls müssen alle (Teil-)Leistungen innerhalb 
des Moduls mit mindestens „ausreichend” (4,0) bzw. bei unbenoteten (Teil-)Leis-
tungen mit „bestanden” bewertet worden sein. 
 
 
(5) Für erfolgreich absolvierte Module mit ihren Teilleistungen werden LP ver-
geben. Dabei entspricht ein LP einem zeitlichen Arbeitsaufwand für die Studie-
renden von 30 Stunden. 
 
 
 
Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
 
§ 6 Prüfungsausschuss 
 
(1) Zur Erledigung der in dieser Prüfungsordnung festgelegten Aufgaben wird 
ein Prüfungsausschuss eingerichtet. Er besteht aus zwei Hochschullehrer*innen, 
einem*r Vertreter*in der akademischen Mitarbeiter*innen und einem*r Studieren-
den, letztere*r mit beratender Stimme. 
 
 
(2) Der*die Vorsitzende und die Stellvertretung sowie die weiteren Mitglieder 
des Prüfungsausschusses werden vom Fakultätsrat auf jeweils zwei Jahre be-
stellt. Die Amtszeit des*r Studierenden beträgt ein Jahr. Der*die Vorsitzende und 
die Stellvertretung müssen Hochschullehrer*innen sein. 
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(3) Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die Organisation der Prüfungsver-
fahren und überwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieser Prüfungsordnung. 
Er ist insbesondere zuständig für 

 die Bestellung der bei den Prüfungen mitwirkenden Prüfer*innen und Bei-
sitzer*innen, 

 die Bekanntgabe der Prüfenden im Vorfeld der Prüfung, 

 die Entscheidung über die Zulassung zu Prüfungen, 

 die Entscheidung über Rücktrittsgesuche und Anträge auf nachteilsaus-
gleichende Maßnahmen, 

 die Ahndung von Täuschungen oder Ordnungsverstößen sowie 

 die Entscheidung in Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren. 

Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus Anregungen zur Reform des Studi-
enplans und der Prüfungsordnung geben und zu allen, die Prüfungen betreffen-
den Fragen angerufen werden. 

 
 

(4) Der Prüfungsausschuss kann konkrete Aufgaben, insbesondere die Bestel-
lung von Prüfer*innen sowie Beisitzer*innen, per Beschluss widerruflich auf 
den*die Vorsitzende*n übertragen. Der*die Vorsitzende kann bei Bedarf administ-
rative und unterstützende Aufgaben an eine*n am Institut Beauftragte*n übertra-
gen. Der Prüfungsausschuss ist über deren Erledigung regelmäßig zu unterrich-
ten. 
 
 
(5) Der*die Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses, bereitet 
die Sitzungen vor, leitet sie und entscheidet bei Stimmengleichheit. 
 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme 
von Prüfungen beizuwohnen. 
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(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüfer*innen und Beisitzer*in-
nen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Der*die Vorsitzende hat dafür Rech-
nung zu tragen, dass diejenigen Mitglieder, die außerhalb des öffentlichen Diens-
tes stehen ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. 
 
 
(8) Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder des*r Vorsitzenden sind 
der zur prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende Ent-
scheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen. 
 
 
 
§ 7 Prüfende und Beisitzende 
 
(1) Zur Abnahme von Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit 
einzelnen Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur Hoch-
schullehrer*innen, Hochschul- und Privatdozent*innen sowie akademische Mitar-
beiter*innen nach § 52 Abs. 1 LHG, soweit diesen die Prüfungsbefugnis übertra-
gen worden ist, berechtigt. 
 
 
(2) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist in der Regel die für die ent-
sprechende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson Prüfer*in.  
 
 
(3) Zum*r Beisitzer*in darf nur bestellt werden, wer die entsprechende Master-
abschlussprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 
 
 
(4) Die zu prüfende Person kann für die Masterarbeit und für die mündliche Ab-
schlussprüfung eine*n Prüfer*in vorschlagen; ein Rechtsanspruch auf Zuweisung 
eines*r bestimmten Prüfer*in wird dadurch nicht begründet. 
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(5) Der*die Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der zu prü-
fenden Person die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden.  

 
(6) Ihr Einverständnis vorausgesetzt können Prüfungsberechtigte bis zu zwei 
Jahre nach Verlassen der Universität Heidelberg zu Prüfenden bestellt werden. 

 
 
 
 
Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen 
Prüfer*innen festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind folgende Noten 
zu verwenden: 
 

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung; 
 

2 = gut eine Leistung, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt; 
 

3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anfor-
derungen entspricht; 
 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 
den Anforderungen genügt; 
 

5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Män-
gel den Anforderungen nicht mehr genügt.  
 

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte 
durch Verringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die 
Note 0,7 und Zwischenwerte über 4,0 sind ausgeschlossen. 
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(2) Sofern Bewertungen einzelner Prüfungsleistungen einer Lehrveranstaltung 
zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst werden, gibt die für die entspre-
chende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson eine Gewichtung bis spä-
testens zum Beginn der Lehrveranstaltung vor. Die Note ergibt sich aus dem ge-
wichteten arithmetischen Mittel der einzelnen Bewertungen; dabei gelten Abs. 3 
und Abs. 4 entsprechend. Aus den ungerundeten Modulteilnoten wird eine Modul-
endnote entsprechend der Anzahl der LP ermittelt. Ist in einem Modul eine Mo-
dulprüfung abzulegen, so bildet die Note der Modulprüfung die Note für dieses 
Modul. 
 
 
(3) Eine Modulendnote und die Gesamtnote der Masterprüfung lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5  sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 ausreichend 

 
 
(4) Bei der Bildung der Modulendnoten und der Gesamtnote der Masterprüfung 
wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote der Masterprüfung wird ge-
mäß § 23 Abs. 2 berechnet.  
 
 
(5) Zusätzlich zur Abschlussnote ist eine Einstufungstabelle entsprechend des 
ECTS-Users Guide in der jeweils geltenden Fassung auszuweisen, die statisti-
sche Auskunft über die Verteilung der erzielten Note innerhalb der jeweiligen 
Lerngruppe gibt (relative Note).  
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§ 9 Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen  
 
(1) Prüfungsleistungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gel-
ten, können einmal wiederholt werden. Fehlversuche an anderen Universitäten 
sind dabei anzurechnen. Eine zweite Wiederholung ist bei höchstens zwei stu-
dienbegleitenden Prüfungsleistungen zulässig. Eine zweite Wiederholung der 
Masterarbeit oder der mündlichen Abschlussprüfung ist nicht zulässig. 
 
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht möglich. 
 
 
(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen müssen spätestens binnen eines Stu-
dienjahres wiederholt werden. Bei Versäumen dieser Frist erlischt der Prüfungs-
anspruch, es sei denn, die zu prüfende Person hat das Versäumnis nicht zu ver-
treten. 
 
 
(4) Wurde eine Prüfung trotz Ausschöpfung der möglichen Anzahl an Prüfungs-
versuchen bzw. Wiederholungen nicht bestanden, gilt diese als endgültig nicht 
bestanden. 
 
 
(5) Das endgültige Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Verlust des 
Prüfungsanspruchs und damit zum Ausschluss aus dem Studium. Ebenso führt 
das endgültige Nichtbestehen des gewählten Wahlpflichtmoduls zum Verlust des 
Prüfungsanspruches und damit zum Ausschluss aus dem Studium. Eine Kom-
pensation mit einem anderen Wahlpflichtmodul ist nicht möglich. Das endgültige 
Nichtbestehen eines Wahlmoduls führt nicht zum Verlust des Prüfungsanspru-
ches. 
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§ 10 Rücktritt aus wichtigem Grund  
 
(1) Sofern in dieser Prüfungsordnung die Erbringung von Studien- und Prü-
fungsleistungen vorgeschrieben ist, sind die Studierenden verpflichtet, sich für die 
jeweilige Leistungserbringung anzumelden und diese zum beantragten Zeitpunkt 
zu absolvieren. Bei einem Verstoß gegen die Pflichten aus Satz 1, wird die Stu-
dien- bzw. Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet, es sei denn, 
die zu prüfende Person tritt ordnungsgemäß von der Studien- bzw. Prüfungsleis-
tung zurück. 

 
 

(2) Ein Rücktritt aus wichtigem Grund ist möglich. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor, wenn eine plötzliche und unerwartete Einschränkung der Leis-
tungsfähigkeit eintritt. Ein ordnungsgemäßer Rücktritt setzt voraus, dass 

 eine unverzügliche Mitteilung des Rücktritts (Rücktrittserklärung) in 
schriftlicher Textform gegenüber der verantwortlichen Lehrperson sowie 
dem zuständigen Prüfungsausschuss erfolgt; bei Krankheit der zu prü-
fenden Person hat die Meldung des Rücktritts zu erfolgen, sobald dieje-
nigen Symptome, die Grundlage für das Rücktrittsgesuch sind, erkenn-
bar auftreten. Bei einem Prüfungsabbruch muss die zu prüfende Person 
zudem eine aufsichtführende Person über den Abbruch informieren; der 
Prüfungsabbruch ist zu protokollieren. 

 die unverzügliche Mitteilung und der geeignete Nachweis eines wichti-
gen Rücktrittsgrundes gegenüber dem zuständigen Prüfungsausschuss 
vorgenommen wird; bei Krankheit der zu prüfenden Person oder eines 
von ihr zu versorgenden Kindes bzw. eines zu pflegenden nahen Ange-
hörigen (§ 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz) ist ein ärztliches Attest vorzule-
gen. Hierbei ist nur eine Mitteilung der Symptome, nicht aber der Diag-
nose erforderlich, Erfolgt ein Rücktritt nach Antritt der Prüfung und Aus-
gabe der Aufgabenstellung, so ist zur Feststellung der Prüfungsunfähig-
keit noch am selben Tag eine Ärztin bzw. ein Arzt zu konsultieren und 
ein am Prüfungstag ausgestelltes ärztliches Attest einzuholen. 

 eine ggfs. in dieser Satzung aufgestellte Frist gewahrt wird. 
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(3) Nach Abschluss der Prüfung ist ein Prüfungsrücktritt ausgeschlossen, ins-
besondere dann, wenn die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfung bereits 
einsehen konnte oder auf anderem Wege Kenntnis davon erlangt hat. 

 
 

(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise, ob 
die Gründe anerkannt werden. In seiner Abwägung hat er insbesondere den 
Grundsatz der Chancengleichheit im Hinblick auf die antragstellende Person so-
wie die gesamte zu prüfende Studierendengruppe zu wahren. Werden die 
Gründe anerkannt, kann ein neuer Termin anberaumt werden. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Entscheidungen 
des Prüfungsausschusses sind der zu prüfenden Person unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Belastende Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen.  
 
 
 
§ 11 Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 
Lebenslagen  
 
(1) Nachteilsausgleichende Maßnahmen können insbesondere gewährt werden 
für Studierende mit länger andauernder Krankheit oder wegen länger andauern-
der oder ständiger körperlicher Behinderung, für Studierende mit pflegebedürfti-
gen Angehörigen (§ 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz, §§ 14 und 15 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch), für Studierende aufgrund von schwangerschaftsbedingten 
Einschränkungen oder im Hinblick auf einen bestehenden Mutterschutz (§ 3 
Absatz 1, § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes) sowie für Studierende in El-
ternzeit (§ 15 Absätze 1 bis 3 des Bundeselterngeld- und Elterngesetzes). Die 
Schutzzeiten im Rahmen des Mutterschutzes sowie der Elternzeit (§ 61 Absatz 3 
Sätze 1 und 2 des Landeshochschulgesetzes) bleiben hiervon unberührt. 
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(2) Unter dem Begriff Nachteilsausgleich sind geeignete Ausgleichsmaßnah-
men zu verstehen, mit denen den Schwierigkeiten von Studierenden in besonde-
ren Lebenslagen Rechnung getragen wird, im Hinblick darauf die vorhandenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten unter Geltung der für alle Studierenden einheitlichen 
Bedingungen darzustellen oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Fris-
ten abzulegen. Ein Nachteilsausgleich ist zu gewähren, wenn der*die Studie-
rende im Sinne des Absatz 3 glaubhaft macht, seine*ihre vorhandene Leistungs-
fähigkeit ganz oder teilweise nicht in der vorgeschriebenen Form, zu den vorge-
schriebenen Bedingungen oder innerhalb der vorgeschriebenen Fristen darstellen 
zu können. Voraussetzung ist, dass die Darstellungsfähigkeit kein Bestandteil der 
Prüfungs- oder Studienleistung oder Teil der zu erwerbenden Kompetenz ist. 
 
 
(3) Anträge auf Gewährung von nachteilsausgleichenden Maßnahmen müssen 
rechtzeitig in schriftlicher Form beim Prüfungsausschuss eingehen. In der Regel 
ist ein Antrag nur rechtzeitig, wenn er zu Beginn des jeweiligen Semesters, spä-
testens jedoch vier Wochen vor Prüfungsantritt oder Fälligkeit von Prüfungs- bzw. 
Studienleistungen in hinreichend begründeter Form und unter Einreichung geeig-
neter ärztlicher Nachweise bzw. sonstiger fachlicher Stellungnahmen bei dem zu-
ständigen Prüfungsausschuss eingegangen ist. Die Rechtzeitigkeit des Antrages 
ist auch dann noch zu bejahen, wenn die Einreichung des Antrages unter Einhal-
tung der genannten Fristen aufgrund der Eigenart der Beeinträchtigung im kon-
kreten Einzelfall nicht möglich war. Eine hinreichende Begründung liegt vor, wenn 
der*die Antragsteller*in 

 Art und Umfang des drohenden Nachteils 

 geeignete Ausgleichsmöglichkeiten sowie 

 die Symptome, aufgrund derer der Nachteil droht, 

so darlegt, dass die Notwendigkeit des Nachteilsausgleichs für den Prüfungsaus-
schuss nachvollziehbar ist. Die Mitteilung einer Diagnose ist nicht verpflichtend. 
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(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise 
über Art, Umfang und Notwendigkeit der beantragten Maßnahme. In seiner Ab-
wägung ist der Prüfungsausschuss an das Prinzip der Chancengleichheit im Hin-
blick auf die antragstellende Person sowie die gesamte zu prüfende Studieren-
dengruppe gebunden. Er ist in konkreten Einzelfällen berechtigt weitere Unterla-
gen und Nachweise einzufordern. Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
sind der zu prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende Ent-
scheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen.  
 
 
 
§ 12 Täuschung und Ordnungsverstoß 
 
(1) Die zu prüfende Person ist unter Wahrung des Prinzips der Chancengleich-
heit im Hinblick auf die gesamte zu prüfende Studierendengruppe dazu verpflich-
tet, eine persönliche und eigenständige Leistung ohne Zuhilfenahme von nicht 
zugelassenen Hilfsmitteln abzulegen.  
 
 
(2) Insbesondere die Verwendung auf künstlicher Intelligenz basierender Hilfs-
mittel (im Folgenden nur „KI“ genannt) muss vergleichbar der Erklärung über ei-
genständige Leistungen und Nutzung KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistun-
gen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern die Nutzung KI-basierter Hilfs-
mittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungsausschuss dem Grunde nach 
gestattet wird. 

 
 

(3) Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann 
die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend” (5,0) gewertet werden.  

 
 

(4) Eine zu prüfende Person, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von dem Prüfungsberechtigten oder Aufsichtsführenden von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die be-
treffende Prüfungsleistung ebenfalls als „nicht ausreichend” (5,0) gewertet.  
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(5) In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die zu prüfende 
Person von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

 
 

(6) Belastende Entscheidungen sind der zu prüfenden Person unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen.  

 
 

(7) Die zu prüfende Person kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlan-
gen, dass die Entscheidungen nach Abs. 4 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss 
überprüft werden. 
 
 
 
§ 13 Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von 
Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Die Vorschriften zur Anerkennung hochschulischer Leistungen und zur Anrech-
nung von Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums sind in der zentralen 
Verfahrenssatzung (Satzung der Universität Heidelberg zur Regelung des Verfah-
rens der Anerkennung und Anrechnung von Leistungen vom 2.März 2023) gere-
gelt. 
 
 
 
Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsarten 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen sind: 

1. die mündlichen Prüfungsleistungen, 

2. die schriftlichen Prüfungsleistungen. 
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(2) Die genannten Prüfungsarten können in der Regel auch unter Einsatz elekt-
ronischer Informations- und Kommunikationssysteme (Online-Prüfung) abgenom-
men werden. Näheres regelt die Universität Heidelberg durch entsprechende Sat-
zung. 

 
 

(3) Die jeweilige Anmeldungsform, die Voraussetzungen für die Modul(teil)prü-
fungen sowie der Prüfungsmodus sind dem Modulhandbuch in der jeweils gülti-
gen Fassung zu entnehmen. 
 
 
 
§ 15 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll die zu prüfende Person nachwei-
sen, dass Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkannt werden, spezifische 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge eingeordnet werden können und fach-
spezifische Aufgabenstellungen mit wissenschaftlichen Ansätzen und Methoden 
behandelt und reflektiert werden können. Ferner soll festgestellt werden, ob die 
zu prüfende Person über ein dem Studium entsprechendes Grundlagenwissen 
verfügt. 
 
 
(2) Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen sind im Rahmen von Ein-
zelprüfungen von einem*r Prüfer*in in Gegenwart eines*r sachkundigen Beisit-
zer*in zu bewerten. Bei anderen mündlichen Prüfungsarten, insbesondere bei 
Referaten und Vorträgen, wird auf eine*n sachkundige*n Beisitzer*in verzichtet. 

 
 

(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führt, sind ab-
weichend von Absatz 2 von zwei Prüfenden zu bewerten.  In diesen Fällen ergibt 
sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der ein-
zelnen Prüfenden. 
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(4) In der Regel werden mündliche Prüfungen als Einzelprüfungen durchge-
führt. Welche konkrete Form der mündlichen Prüfung durchgeführt wird, wird der 
zu prüfenden Person rechtzeitig im Vorfeld der Prüfung durch die zuständige 
Stelle bekannt gegeben. 
 
 
(5) Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistungen beträgt zwischen 20 und 60 
Minuten.  
 
 
(6) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis eines mündlichen Prü-
fungsgesprächs sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der geprüf-
ten Person im Anschluss an die mündliche Prüfungsleistung bekanntzugeben. 
 
 
 
§ 16 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) In Klausuren soll die zu prüfende Person nachweisen, dass sie in begrenz-
ter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden des Faches 
ein vorgegebenes Problem strukturieren und Wege zu einer Lösung finden kann.  
 
 
(2) Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen sind von einem*r Prü-
fer*in zu bewerten. Das Bewertungsverfahren für schriftliche Prüfungsleistungen 
soll sechs Wochen nicht überschreiten. 

 
 

(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führt, sind ab-
weichend von Absatz 2 von zwei Prüfenden zu bewerten. In diesen Fällen ergibt 
sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der ein-
zelnen Prüfenden. 
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(4) Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt zwischen 60 und 120 Minuten.  
 
 
(5) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit erbracht 
wird, hat die zu prüfende Person zu versichern, dass sie die Hausarbeit selbstän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat. 
Insbesondere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar der Aus-
führungen der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter 
Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern 
die Nutzung KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungs-
ausschuss dem Grunde nach gestattet wird. Bei einer Teamarbeit müssen die 
einzelnen Beiträge der zu prüfenden Personen deutlich erkennbar sein. 
 
 
(6) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von den Prüfer*innen ge-
eignete technische Verfahren angewendet werden. Bei Feststellung eines Plagi-
ats bzw. im Verdachtsfall kann sich der*die Prüfer*in vom Prüfungsausschuss be-
raten lassen. Im Fall eines nachgewiesenen Plagiats wird die betreffende Prüfung 
mit „nicht ausreichend” (5,0) bzw. mit „nicht bestanden” bewertet; § 12 Abs. 3 gilt 
entsprechend. Vor einer Entscheidung ist der zu prüfenden Person Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben. 
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Abschlussprüfung 
 
§ 17 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
 
(1) Zur Masterprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

1. an der Universität Heidelberg für den Masterstudiengang Byzantinische 
Archäologie und Kunstgeschichte eingeschrieben ist, 

2. seinen Prüfungsanspruch im Masterstudiengang Byzantinische Archäo-
logie und Kunstgeschichte oder einem verwandten Studiengang mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt nicht verloren hat. 

 
 

(2) Für die Zulassung zur Masterarbeit sind zusätzliche Bescheinigungen vor-
zulegen über: 

1. die erfolgreich bestandenen in Anlage 2 aufgeführten Module mit ihren 
Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 50 Leistungspunkten 
im Hauptfach, 

2. die erfolgreich bestandenen Module und Lehrveranstaltungen im Be-
gleitfach im Umfang von mindestens 10 Leistungspunkten, 

3. die in § 4 Abs. 4 bzw. 5 geforderten Sprachkenntnisse.  

 
 

(3) Die mündliche Abschlussprüfung kann erst abgelegt werden, wenn die Mas-
terarbeit abgegeben wurde. 
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§ 18 Zulassungsverfahren zur Masterprüfung 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den*die Vorsitzende*n des Prü-
fungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 17 Abs. 1 genannten Zulas-
sungsvoraussetzungen; 

2. eine Erklärung darüber, ob die zu prüfende Person in einem Masterstu-
diengang Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte oder einem 
verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt bereits 
eine Masterprüfung nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsver-
fahren eines solchen Studienganges befindet. 

 
 
(2) Aufgrund des Antrages entscheidet der Prüfungsausschuss über die Zulas-
sung. Eine Ablehnung ist schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
(3) Der Antrag auf Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 

1. die Voraussetzungen gemäß § 17 nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen gemäß Abs. 1 unvollständig sind und trotz Aufforderung 
nicht vervollständigt wurden oder 

3. die zu prüfende Person die Masterprüfung im Studiengang Byzantini-
sche Archäologie und Kunstgeschichte oder einem verwandten Studien-
gang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt endgültig nicht bestanden hat 
oder den Prüfungsanspruch verloren hat oder 

4. die zu prüfende Person sich in einem laufenden Prüfungsverfahren ei-
nes solchen Studienganges befindet. 
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§ 19 Umfang und Art der Prüfung 
 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den in Anlage 2 aufgeführten Modulen 
mit ihren Lehrveranstaltungen,  

2. der erfolgreichen Teilnahme an den Modulen und Lehrveranstaltungen 
des Begleitfaches, 

3. der Masterarbeit, 

4. der mündlichen Abschlussprüfung. 
 
 
(2) Die Prüfungen zu Abs. 1 Nr. 1 werden studienbegleitend abgelegt und erfol-
gen schriftlich oder mündlich. Die Art der Prüfungsleistung wird von der Leitung 
der Lehrveranstaltung bestimmt und spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung 
bekanntgegeben. Für die Prüfungen im Begleitfach gilt die entsprechende Prü-
fungsordnung. 
 
 
 
§ 20 Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die zu prüfende Person in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fragestellung aus dem Gebiet der By-
zantinische Archäologie und Kunstgeschichte selbständig mit wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten. 
 
 
(2) Die Masterarbeit kann von jedem*r Prüfungsberechtigten gemäß § 7 Abs. 1 
im Fach Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte ausgegeben und be-
treut werden. Die Ausgabe und Betreuung durch eine*n Prüfungsberechtigte*n ei-
ner anderen Fachrichtung an der Universität Heidelberg bedarf der vorherigen 
Genehmigung durch den Prüfungsausschuss. Die Masterarbeit kann mit Zustim-
mung des Prüfungsausschusses an einer Einrichtung außerhalb der Universität 
Heidelberg angefertigt werden, wenn die Betreuung durch eine*n Prüfungsbe-
rechtigte*n gemäß Satz 1 erfolgt. 
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(3) Die zu prüfende Person muss spätestens zwölf Wochen nach Ablegen der 
letzten studienbegleitenden Prüfungsleistung gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 
einen Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit mit einem bereits festgelegten 
Thema oder einen Antrag auf Zuteilung des Themas der Masterarbeit bei dem*r 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses stellen. Bei Versäumen der genannten 
Frist gilt die Masterarbeit als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es sei denn, 
die zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(4) Das Thema der Masterarbeit wird von dem*r Betreuer*in festgelegt. Auf An-
trag sorgt der*die Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass die zu prü-
fende Person rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält. Der zu prüfenden 
Person ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen, ein 
Rechtsanspruch wird dadurch nicht begründet. Die Ausgabe des Themas erfolgt 
über den*die Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Aus-
gabe ist aktenkundig zu machen. Im Falle der Wiederholung der Masterarbeit ist 
ein neues Thema festzulegen. 
 
 
(5) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe beträgt fünf Monate. 
In Ausnahmefällen kann die Frist vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit 
dem*r Betreuer*in um bis zu zwei Monate, während eines Teilzeitstudiums um bis 
zu vier Monate, verlängert werden. Der Antrag auf Verlängerung soll spätestens 
zwei Wochen vor Ablauf der Bearbeitungsfrist bei dem*r Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses eingegangen sein. Wird die Bearbeitungsfrist nicht eingehal-
ten, so gilt die Arbeit als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es sei denn, die 
zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. Das Thema 
kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zu-
rückgegeben werden. 
 
 
(6) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu begren-
zen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann.  
 
 
(7) Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache angefertigt 
werden. Andere Sprachen sind mit Zustimmung des Prüfungsausschusses mög-
lich. 
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§ 21 Mündliche Abschlussprüfung 
 
(1) Die mündliche Abschlussprüfung soll zeigen, dass die zu prüfende Person 
die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezifische Fragestel-
lungen in diese Zusammenhänge wissenschaftlich fundiert einordnen kann. Fer-
ner soll festgestellt werden, ob die zu prüfende Person über ein breites Grundla-
genwissen sowie über Vertiefungswissen in eingegrenzten Themen des Prü-
fungsgebietes verfügt. 
 
 
(2) Die mündliche Abschlussprüfung wird vor einem*r Prüfer*in und einem*r 
sachkundigen Beisitzer*in abgelegt. Die zu prüfende Person hat ein Vorschlags-
recht, das aber keinen Rechtsanspruch begründet. Der*die Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses sorgt dafür, dass der zu prüfenden Person der Name der Prü-
fenden rechtzeitig bekannt gegeben wird. 
 
 
(3) Die mündliche Abschlussprüfung muss spätestens acht Wochen nach Ab-
gabe der Masterarbeit gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 3 abgelegt sein. Bei Versäumen 
dieser Frist gilt die mündliche Abschlussprüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet, es sei denn, die zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht 
zu vertreten. 
 
 
(4) Die Dauer der mündlichen Abschlussprüfung beträgt etwa 60 Minuten. 
 
 
(5) Die Prüfung wird in deutscher Sprache durchgeführt. Auf Antrag der zu prü-
fenden Person kann diese auch in englischer Sprache erfolgen. 
 
 
(6) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungs-
leistung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Prüfling im 
Anschluss an die Prüfungsleistung bekannt zu geben. 
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(7) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Fach-
prüfung unterziehen wollen, können nach Maßgabe der vorhandenen Plätze als 
Zuhörende zugelassen werden. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Bera-
tung und die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. Auf Antrag der zur prüfenden 
Person oder aus wichtigen Gründen ist die Öffentlichkeit auszuschließen. 
 
 
 
§ 22 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist in zwei gedruckten Exemplaren sowie zusätzlich als 
PDF-Datei per E-Mail oder auf einem digitalen Datenträger fristgemäß beim Prü-
fungsausschuss einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
 
 
(2) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die zu prüfende Person schriftlich zu 
versichern, dass er*sie die Arbeit selbst verfasst und keine anderen als die ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet hat (Antiplagiatserklärung). Insbeson-
dere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar der Ausführungen 
der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter Hilfsmittel 
bei Prüfungsleistungen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern die Nutzung 
KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungsausschuss 
dem Grunde nach gestattet wird. 
 
 
(3) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von dem*r Prüfer*in ge-
eignete technische Verfahren angewendet werden. § 16 Abs. 6 gilt entsprechend. 
 
 
(4) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfenden bewertet, von denen eine Person 
Hochschullehrer*in sein muss. Der*die erste Prüfer*in soll der*die Betreuer*in der 
Arbeit sein. Der*die zweite Prüfer*in wird vom Prüfungsausschuss aus dem Kreis 
der Prüfungsberechtigten nach § 7 Abs. 1 bestimmt. Die zu prüfende Person hat 
ein Vorschlagsrecht, das jedoch keinen Rechtsanspruch begründet. Das Bewer-
tungsverfahren soll sechs Wochen nicht überschreiten.  
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(5) Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertungen; § 8 
gilt entsprechend. Weichen die Prüfer*innen in der Notengebung mit einer No-
tendifferenz größer als eine ganze Note voneinander ab, setzt der Prüfungsaus-
schuss nach Anhörung beider Prüfer*innen die Note der Masterarbeit fest. Er 
kann in diesen Fällen eine*n dritte*n Prüfer*in hinzuziehen. 
 
 
 
§ 23 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen gemäß 
§ 19 Abs. 1 jeweils mit mindestens „ausreichend” (4,0) bewertet worden sind. 
 
 
(2) Für die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung gemäß § 8 Abs. 3 
werden die Modulnoten des Hauptfaches und des Begleitfaches mit ihrem nume-
rischen Wert vor einer Rundung gemäß § 8 Abs. 4 herangezogen und entspre-
chend ihrer LP-Zahl gewichtet. Die Module „Masterarbeit” und „Mündliche Ab-
schlussprüfung” werden dabei jeweils mit dem Faktor 2 gewichtet.  
 
 
 
§ 24 Masterzeugnis und Urkunde 
 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird innerhalb von vier Wochen nach 
der bestandenen Abschlussprüfung ein Zeugnis ausgestellt, das die Bezeichnung 
der einzelnen Module mit den in ihnen erzielten Noten (Note gemäß § 8 Abs. 3 
und numerischer Wert) sowie zugeordnete LP, das Thema und die Note der Mas-
terarbeit und die Gesamtnote der Masterprüfung enthält. Das Zeugnis trägt das 
Datum, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist und ist von dem*r 
Studiendekan*in und von dem*r Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu un-
terzeichnen.  
 
 
(2) Dem Zeugnis wird ein „Diploma Supplement” in deutscher und englischer 
Sprache beigefügt, das ergänzende Informationen über Studieninhalte und Stu-
dienverlauf enthält und sich inhaltlich an den im „European Diploma Supplement 
Model” festgelegten Rahmen hält. 
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(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine zweisprachig in Deutsch und Eng-
lisch gefasste Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Da-
rin wird die Verleihung des akademischen Grades Master of Arts beurkundet. Die 
Urkunde wird von dem*r Studiendekan*in und von dem*r Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät versehen. 
 
 
(4) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig 
nicht bestanden, so erteilt der*die Vorsitzende hierüber einen schriftlichen Be-
scheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist. Auf Antrag und gegen 
Vorlage der entsprechenden Nachweise wird eine Bescheinigung ausgestellt, die 
die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zur Masterprüfung 
noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-
prüfung nicht bestanden ist. 
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Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 25 Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat die zu prüfende Person bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei 
deren Erbringung getäuscht worden ist, entsprechend berichtigen und die Prü-
fung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, 
ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das 
Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 
(3) Der zu prüfenden Person ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Aufklä-
rung zu geben. 
 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein 
neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die zugehörige 
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für 
„nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 
2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen. 
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§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der zu prüfenden Person auf 
schriftlichen Antrag Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt. Der Antrag ist 
grundsätzlich innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens zu 
stellen. 
 
 
(2) Klausuren können auf in Textform gestellten Antrag eingesehen werden. 
Der Antrag soll innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der Noten an 
den*die Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses gestellt werden. 
 
 
 
§ 27 Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
(1) Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Mitteilungsblatt der Rektorin in Kraft. Sie gilt erstmals ab dem Wintersemester 
2024/2025. Gleichzeitig tritt die bisherige Prüfungsordnung vom 25. Juli 2007 
(veröffentlicht im Mitteilungsblatt des Rektors vom 16. August 2007, S. 2709, 
geändert am 22. April 2013 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 31. Mai 2013, S. 
267ff), zuletzt geändert am 13. Februar 2017 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 
10. April 2017. S.167 ff) außer Kraft. 
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(2) Für Studierende, die die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Studien- 
und Prüfungsordnung bereits für den Masterstudiengang Byzantinische Archäolo-
gie und Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg eingeschrieben sind, gel-
ten noch bis zu fünf Semester nach Inkrafttreten, also bis zum Ablauf des Winter-
semesters 2026/2027, die bisherigen Regelungen der Prüfungsordnung vom 25. 
Juli 2007, in der Fassung vom 13. Februar 2017 fort. Auf Antrag können sie ihr 
Studium nach der neuen Prüfungsordnung fortführen. Dieser Antrag soll inner-
halb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Änderungen gestellt werden.  
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Juni 2024 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior 

Rektorin 
 
 
 
Anlage 1 Studienverlaufspläne des Masterstudienganges Byzantinische  

 Archäologie und Kunstgeschichte 
Anlage 2 Übersicht Module des Masterstudienganges Byzantinische 

Archäologie und Kunstgeschichte 
Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 
  KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Anlage 1 Studienverlaufspläne des Masterstudienganges Byzantinische 
Archäologie und Kunstgeschichte 

 
Anlage 1a Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Byzantinische 

Archäologie und Kunstgeschichte (Hauptfach, 100 LP) 
 

Modul 
empfohlenes Fachsemes-

ter 

Nr. Modulbezeichnung Modulform* LP  1 2 3 4 

A 1 Architektur und Siedlungsarchäologie: 
Byzanz und seine Nachbarn 

P 10 x x   

A 2 Bildwissenschaft: Byzanz und seine 
Nachbarn 

P 10 x x   

A 3 Vertiefungsmodul P 10  x x  

A 4 Praxismodul WP 12 x x   

A 5 Interdisziplinäres Modul WP 12 x x   

A 6 Sprachorientiertes Modul  WP 12 x x   

A 7 Exkursionsmodul P 12  x x  

A 8 Kolloquium P 6   x  

A 9 Abschlussmodul I: Masterarbeit P 30   x x 

A 10 Abschlussmodul II: Mdl. Prüfung P 10    x 

  LP Gesamt: 100     

 
* Modulformen: Pflichtmodul = P / Wahlpflichtmodul = WP / Wahlmodul = W 
 
Erläuterung: Von den Wahlpflichtmodulen A4, A5 und A6 muss Eines belegt werden. 
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Anlage 1b Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Byzantinische  
 Archäologie und Kunstgeschichte (Begleitfach, 20 LP)  
 
Modul empfohlenes Fachsemester 

Nr. Modulbezeichnung Modulform* LP  1 2 3 4 

B 1 Architektur und Siedlungsar-
chäologie: Byzanz und seine 
Nachbarn 

WP 10 x x   

B 2 Bildwissenschaft: Byzanz und 
seine Nachbarn 

WP 10 x x   

B 3 Vertiefungsmodul WP 10  x x  

  LP Gesamt: 20     

 
* Modulformen: Pflichtmodul = P / Wahlpflichtmodul = WP / Wahlmodul = W 
 
Erläuterung: Von den drei Wahlpflichtmodulen B1, B2 und B3 müssen zwei belegt werden. 
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Anlage 2 Übersicht Module und Lehrveranstaltungen des Masterstudien-
ganges Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte   

 
Die Module im Fachanteil des Masterstudiengangs Byzantinische Archäologie 
und Kunstgeschichte umfassen im Hauptfach insgesamt 100 LP inklusive der 
Masterarbeit, für die 30 LP veranschlagt werden. Das Begleitfach umfasst 20 LP. 
 
Hauptfach (100 LP) 
 

A. Pflichtbereich 
 
Im Pflichtbereich sind 88 LP zu erbringen. Dafür müssen die folgenden sieben 
Pflichtmodule erfolgreich absolviert werden. 
 
Pflichtmodule 88 LP 

A 1. Architektur und Siedlungsarchäologie: Byzanz und seine Nachbarn 10 

A 2. Bildwissenschaft: Byzanz und seine Nachbarn 10 

A 3: Vertiefungsmodul 10 

A 7: Exkursionsmodul 12 

A 8: Kolloquium 6 

A 9: Abschlussmodul I: Masterarbeit 30 

A 10: Abschlussmodul II: Mündliche Prüfung 10 

 
 

B. Wahlpflichtbereich 
 

Im Wahlpflichtbereich sind 12 LP zu erbringen. Die Studierenden müssen im 
Wahlpflichtbereich eines der drei angebotenen Wahlpflichtmodule belegen.  
 
Wahlpflichtbereich   12 LP 

A 4: Praxismodul 12  

A 5: Interdisziplinäres Modul 12  

A 6: Sprachorientiertes Modul  12  
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Begleitfach (20 LP) 
 

B. Wahlpflichtbereich 
 
Das Begleitfach ist insgesamt als Wahlpflichtbereich konzipiert. Die Studierenden 
müssen zwei der drei angebotenen Wahlpflichtmodule belegen.  
 
Wahlpflichtbereich:  20 LP 

B1: Architektur und Siedlungsgeschichte: Byzanz und seine Nachbarn 10  

B2: Bildwissenschaft: Byzanz und seine Nachbarn 10  

B3: Vertiefungsmodul 10  

 
 
Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 

KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
 
Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung auf Künstlicher 
Intelligenz basierender Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
 
I. Eigenständigkeitserklärung 

 
Hiermit versichere ich, dass ich die Prüfungsleistung ___________________________ 

1. selbständig angefertigt habe und 

2. keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.  

3. Sämtliche wörtliche oder sinngemäß übernommenen Textstellen habe ich als solche 

 kenntlich gemacht. 

 

____________________________________________________________ 
Ort, Datum, Name 
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II. Angaben zu verwendeten KI-basierten elektronischen Hilfsmitteln 

 
Zur Dokumentation der verwendeten Hilfsmittel ist der schriftlichen Ausarbeitung ein besonderer 
Anhang hinzugefügt, der eine Liste und Beschreibung aller verwendeten KI-basierten Hilfsmittel 
enthält. Der besondere Anhang zur Dokumentation der verwendeten Hilfsmittel erfüllt folgende 
Kriterien: 

1. Auflistung der Ziele, für die die KI-basierten Hilfsmittel in der vorliegenden Arbeit eingesetzt 
wurden, 

2. Dokumentation der Verwendungsweise der KI-basierten Hilfsmittel zur Gewährleistung der 
Reproduzierbarkeit, 

3. Nennung der Kapitel und Abschnitte der vorliegenden Arbeit, in denen die KI-basierten Hilfs-
mittel eingesetzt wurden. 

 
Der Gebrauch dieser Hilfsmittel inklusive Art, Ziel und Umfang des Gebrauchs wurde mit mei-
nem Erstbetreuer bzw. meiner Erstbetreuerin _________________abgesprochen. 

Mir ist bewusst, dass insbesondere der Versuch einer nicht dokumentierten Nutzung KI-basierter 
Hilfsmittel als Täuschungsversuch entsprechend § 12 der Prüfungsordnung zu werten ist: 

„Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder Be-
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann die betreffende Prüfungsleistung 
mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet werden.” 

 
 
____________________________________________________________ 
Ort, Datum, Name 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Heidelberg  
für den Masterstudiengang Klassische Archäologie 
 
vom 19. Juni 2024 
 
 
 
Aufgrund von §§ 8 Abs. 5, 32 Abs. 3 S. 1, Abs. 4, 29 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fas-
sung vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005 S. 1), zuletzt geändert durch Art. 8 des Ge-
setzes am 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 43), hat der Senat der Universität Heidel-
berg am 11. Juni 2024 die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 19. Juni 2024 erteilt. 
 
 
 
Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
§ 2 Mastergrad 
§ 3 Regelstudienzeit 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache  
§ 5  Module, ECTS-Leistungspunkte 
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Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
§ 6 Prüfungsausschuss 
§ 7 Prüfende und Beisitzende 
 
Allgemeine Bestimmungen 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 9 Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen 
§ 10 Rücktritt aus wichtigem Grund 
§ 11 Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 
 Lebenslagen 
§ 12 Täuschung und Ordnungsverstoß 
§ 13 Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von Leistungen 
 außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsarten 
§ 15 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
§ 16 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
Abschlussprüfung 
§ 17 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
§ 18 Zulassungsverfahren zur Masterprüfung 
§ 19 Umfang und Art der Prüfung 
§ 20 Masterarbeit 
§ 21 Mündliche Abschlussprüfung 
§ 22 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
§ 23 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
§ 24 Masterzeugnis und Urkunde 
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Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 25  Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 26  Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 27  Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
 
Anlage 1 Studienverlaufspläne des Masterstudienganges Klassische  

Archäologie 
Anlage 2 Übersicht Module des Masterstudienganges Klassische 
 Archäologie 
Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 
 KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
 
(1) Gegenstand des Masterstudienganges Klassische Archäologie ist die visu-
ell erfassbare Hinterlassenschaft der griechischen und römischen Kultur ein-
schließlich ihrer Vorstufen und Nachwirkungen sowie ihrer Beziehungen zu be-
nachbarten Kulturen. Aufgabe der archäologischen Wissenschaft ist es, die Be-
funde und Denkmäler mit hierzu entwickelten Methoden zu ordnen und im Rah-
men der gesamten antiken Kultur zu interpretieren. Das Ziel ist also stets histori-
sche Erkenntnis. Aufbauend auf einem inhaltlich breit gefächerten Bachelorstudi-
engang mit einem fachspezifischen Anteil von mindestens 50% bietet der Master-
studiengang ein forschungsorientiertes Fachstudium mit interdisziplinären Kom-
petenzen. 
 
 
(2) Masterabschlüsse schließen als weitere Abschlüsse Studiengänge ab, die 
erste Hochschulabschlüsse vertiefen, verbreitern, fachübergreifend erweitern o-
der um andere Fächer ergänzen (konsekutive Masterstudiengänge). Durch die 
Prüfung zum „Master of Arts” soll festgestellt werden, ob die Studierenden die Zu-
sammenhänge ihres Faches Klassische Archäologie überblicken, die Fähigkeit 
besitzen, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse des Faches anzuwenden 
sowie nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu arbeiten. 
 
 
(3) Der Zugang und die Zulassung zum Studium werden in einer gesonderten 
Zulassungsordnung geregelt. 
 
 
 
§ 2 Mastergrad 
 
Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Universität Heidelberg den akade-
mischen Grad „Master of Arts” (abgekürzt M.A.). 
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§ 3 Regelstudienzeit 
 
(1) Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt einschließlich der 
Zeit für die Anfertigung der Masterarbeit vier Semester.  
 
 
(2) Bei Zulassung zu einem Teilzeitstudium verlängert sich die Regelstudienzeit 
entsprechend den dort getroffenen Bestimmungen. Die in dieser Prüfungsord-
nung festgelegten Bearbeitungszeiten für schriftliche Prüfungsleistungen bleiben 
hiervon unberührt. Die Zulassung zu einem Teilzeitstudium erfolgt auf Antrag. 
Das Nähere regelt die Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums an der Univer-
sität Heidelberg (TeilzeitO) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache 
 
(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Sommer- und Wintersemester erfol-
gen.  
 
 
(2) Das Lehrangebot erstreckt sich über drei Semester, im vierten Semester ist 
die Masterarbeit anzufertigen. Der für den erfolgreichen Abschluss des Master-
studiums erforderliche Gesamtumfang beträgt 120 ECTS-Leistungspunkte (im 
Folgenden nur LP genannt). 
 
 
(3) Das Studium ist modular aufgebaut. Von den 120 Leistungspunkten entfal-
len 70 Leistungspunkte auf fachbezogene Lehrveranstaltungen im Hauptfach, 20 
Leistungspunkte auf ein Begleitfach und 30 Leistungspunkte auf die Masterarbeit. 
Der Studiengang Klassische Archäologie kann auch als Begleitfach im Umfang 
von 20 LP mit einem anderen Hauptfach studiert werden. Als Begleitfach zum 
Hauptfach Klassische Archäologie kann grundsätzlich jedes Fach gewählt wer-
den, für das ein entsprechendes Studienangebot im Masterbereich besteht.  
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(4) Für den Masterstudiengang Klassische Archäologie wird für das Hauptfach 
der Nachweis folgender Sprach- und Schriftkenntnisse gefordert: 

a) Alte Sprachen: Graecum und Latinum bzw. äquivalente Latein- oder Alt-
griechischkenntnisse, 

b) Moderne Sprachen: Sprachkenntnisse in Englisch und einer weiteren 
modernen Fremdsprache (Französisch, Italienisch, Spanisch, Grie-
chisch) auf dem Niveau B1 gemäß dem Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GER). 

Die Erbringung der Nachweise der in a) und b) geforderten Sprachkenntnisse er-
folgt im Zusammenhang mit der Zulassung zu diesem Studiengang und richtet 
sich nach den Regelungen der gesonderten Zulassungsordnung. Hinsichtlich a) 
gilt dies mit der Einschränkung, dass nur eine der dort genannten Sprachen bei 
Zulassung zum Studiengang nachgewiesen werden muss. Der Nachweis der 
zweiten alten Sprache ist spätestens bis zur Zulassung zur Masterprüfung zu er-
bringen, andernfalls ist eine Zulassung zur Masterprüfung ausgeschlossen. Es 
besteht die Möglichkeit, die fehlenden Sprachkenntnisse im Rahmen des Wahl-
pflichtmoduls „A7: Sprachmodul” zu erwerben. Sofern äquivalente Latein- oder 
Altgriechischkenntnisse nachgewiesen werden, liegt die Entscheidung über die 
Äquivalenz der Sprachkenntnisse bei dem Prüfungsausschuss. 
 
 
(5) Für das Masterbegleitfach Klassische Archäologie werden Sprachkennt-
nisse in zwei der folgenden fachrelevanten Sprachen gefordert:  

a) Alte Sprachen: Graecum oder Latinum bzw. äquivalente Latein- oder 
Altgriechischkenntnisse oder  

b) Moderne Sprachen: Sprachkenntnisse in Englisch oder Französisch 
oder Italienisch oder Spanisch oder Griechisch auf dem Niveau B1 ge-
mäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen 
(GER). 
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Der Nachweis ist vor Registrierung des Begleitfaches zu erbringen und erfolgt für 
a) durch das Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung, eine Ergänzungsprü-
fung oder durch andere geeignete Sprachnachweise. Für b) erfolgt der Nachweis 
durch:  

aa) einen im englisch-, französisch-, italienisch-, spanisch-, oder grie-
chischsprachigen Ausland erworbenen Hochschulabschluss als Ba-
chelor oder Master, 

bb) das Zertifikat eines international anerkannten standardisierten Tests 
oder, 

cc) oder weitere geeignete Sprachnachweise. 

Die Überprüfung liegt beim Prüfungsausschuss und erfolgt anhand der vorgeleg-
ten Zeugnisse.  
 
 
(6) Unterrichts- und Prüfungssprache ist grundsätzlich Deutsch. Lehrveranstal-
tungen und Prüfungsleistungen können im Wahl- und Pflichtbereich ganz oder 
teilweise auch in englischer Sprache abgehalten werden.  
 
 
 
§ 5 Module, ECTS-Leistungspunkte 
 
(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 
Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen 
kann. Es besteht nicht nur aus den zu besuchenden Lehrveranstaltungen, son-
dern umfasst auch die zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen, die für 
die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls notwendig sind.  
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(2) Die Module sind in Anlage 2 geregelt. Es wird unterschieden zwischen 
Pflichtmodulen, Wahlpflichtmodulen und Wahlmodulen. 

 Pflichtmodule müssen von allen Studierenden absolviert werden. Inner-
halb eines Pflichtmoduls kann die Wahl zwischen verschiedenen Veran-
staltungen und deren Kompensation ermöglicht werden. Das endgültige 
Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Verlust des Prüfungsan-
spruchs. Ein Pflichtmodul ist nicht kompensationsfähig. 

 Wahlpflichtmodule sind Module innerhalb eines verpflichtenden Wahl-
pflichtbereichs. Die Studierenden haben innerhalb des jeweiligen Wahl-
pflichtbereichs die Wahl zwischen verschiedenen gleichwertigen Wahl-
pflichtmodulen. Innerhalb eines Wahlpflichtmoduls kann zudem die Wahl 
zwischen verschiedenen Veranstaltungen ermöglicht werden. Das end-
gültige Nichtbestehen des gewählten Wahlpflichtmoduls führt zum Ver-
lust des Prüfungsanspruchs. 

 Wahlmodule sind sonstige im Modulangebot enthaltene Module. Das 
Modulangebot kann nur ein Wahlmodul oder mehrere, nicht zwingend 
gleichwertige, Wahlmodule enthalten. Soweit ein entsprechendes Wahl-
modulangebot besteht, sind Wahlmodule frei in dem für das Studium er-
forderlichen Umfang und darüber hinaus wählbar. Innerhalb des Wahl-
moduls kann zudem die Wahl zwischen verschiedenen Veranstaltungen 
ermöglicht werden. Veranstaltungen innerhalb von Wahlmodulen sind 
stets kompensationsfähig. Das endgültige Nichtbestehen eines Wahlmo-
duls führt nicht zum Verlust des Prüfungsanspruchs. 

 
 
(3) Die Masterarbeit und die mündliche Abschlussprüfung stellen je ein eigenes 
Modul dar. 
 
 
(4) Für das Bestehen eines Moduls müssen alle (Teil-)Leistungen innerhalb des 
Moduls mit mindestens „ausreichend” (4,0) bzw. bei unbenoteten (Teil-)Leistun-
gen mit „bestanden” bewertet worden sein. 
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(5) Für erfolgreich absolvierte Module mit ihren Teilleistungen werden LP ver-
geben. Dabei entspricht ein LP einem zeitlichen Arbeitsaufwand für die Studie-
renden von 30 Stunden. 
 
 
 
Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
 
§ 6 Prüfungsausschuss 
 
(1) Zur Erledigung der in dieser Prüfungsordnung festgelegten Aufgaben wird 
ein Prüfungsausschuss eingerichtet. Er besteht aus zwei Hochschullehrer*innen, 
einem*r Vertreter*in der akademischen Mitarbeiter*innen und einem*r Studieren-
den, letztere*r mit beratender Stimme. 
 
 
(2) Der*die Vorsitzende und die Stellvertretung sowie die weiteren Mitglieder 
des Prüfungsausschusses werden vom Fakultätsrat auf jeweils zwei Jahre be-
stellt. Die Amtszeit des*r Studierenden beträgt ein Jahr. Der*die Vorsitzende und 
die Stellvertretung müssen Hochschullehrer*innen sein. 
 
 
(3) Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die Organisation der Prüfungsver-

fahren und überwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieser Prüfungsordnung. 

Er ist insbesondere zuständig für 

 die Bestellung der bei den Prüfungen mitwirkenden Prüfer*innen und Bei-
sitzer*innen, 

 die Bekanntgabe der Prüfenden im Vorfeld der Prüfung, 

 die Entscheidung über die Zulassung zu Prüfungen, 

 die Entscheidung über Rücktrittsgesuche und Anträge auf nachteilsaus-
gleichende Maßnahmen, 

 die Ahndung von Täuschungen oder Ordnungsverstößen sowie 

 die Entscheidung in Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren. 
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Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus Anregungen zur Reform des Studi-
enplans und der Prüfungsordnung geben und zu allen, die Prüfungen betreffen-
den Fragen angerufen werden. 
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss kann konkrete Aufgaben, insbesondere die Bestel-
lung von Prüfer*innen sowie Beisitzer*innen, per Beschluss widerruflich auf 
den*die Vorsitzende*n übertragen. Der*die Vorsitzende kann bei Bedarf administ-
rative und unterstützende Aufgaben an eine*n am Institut Beauftragte*n übertra-
gen. Der Prüfungsausschuss ist über deren Erledigung regelmäßig zu unterrich-
ten. 
 
 
(5) Der*die Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses, bereitet 
die Sitzungen vor, leitet sie und entscheidet bei Stimmengleichheit. 
 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme 
von Prüfungen beizuwohnen. 
 
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüfer*innen und Beisitzer*in-
nen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Der*die Vorsitzende hat dafür Rech-
nung zu tragen, dass diejenigen Mitglieder, die außerhalb des öffentlichen Diens-
tes stehen ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. 
 
 
(8) Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder des*r Vorsitzenden sind 
der zur prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende Ent-
scheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen. 
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§ 7 Prüfende und Beisitzende 
 
(1) Zur Abnahme von Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit 
einzelnen Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur Hoch-
schullehrer*innen, Hochschul- und Privatdozent*innen sowie akademische Mitar-
beiter*innen nach § 52 Abs. 1 LHG, soweit diesen die Prüfungsbefugnis übertra-
gen worden ist, berechtigt. 
 
 
(2) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist in der Regel die für die ent-
sprechende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson Prüfer*in.  
 
 
(3) Zum*r Beisitzer*in darf nur bestellt werden, wer die entsprechende Master-
abschlussprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 
 
 
(4) Die zu prüfende Person kann für die Masterarbeit und für die mündliche Ab-
schlussprüfung eine*n Prüfer*in vorschlagen; ein Rechtsanspruch auf Zuweisung 
eines*r bestimmten Prüfer*in wird dadurch nicht begründet. 
 
 
(5) Der*die Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der zu prü-
fenden Person die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden.  
 
 
(6) Ihr Einverständnis vorausgesetzt können Prüfungsberechtigte bis zu zwei 
Jahre nach Verlassen der Universität Heidelberg zu Prüfenden bestellt werden. 
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Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen 
Prüfer*innen festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind folgende Noten 
zu verwenden: 
 

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung; 
 

2 = gut eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
 

3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen An-
forderungen entspricht; 
 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 
den Anforderungen genügt; 
 

5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher 
Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  
 

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte 
durch Verringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die 
Note 0,7 und Zwischenwerte über 4,0 sind ausgeschlossen. 
 
 
(2) Sofern Bewertungen einzelner Prüfungsleistungen einer Lehrveranstaltung 
zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst werden, gibt die für die entspre-
chende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson eine Gewichtung bis spä-
testens zum Beginn der Lehrveranstaltung vor. Die Note ergibt sich aus dem ge-
wichteten arithmetischen Mittel der einzelnen Bewertungen; dabei gelten Abs. 3 
und Abs. 4 entsprechend. Aus den ungerundeten Modulteilnoten wird eine Modul-
endnote entsprechend der Anzahl der LP ermittelt. Ist in einem Modul eine Mo-
dulprüfung abzulegen, so bildet die Note der Modulprüfung die Note für dieses 
Modul. 
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(3) Eine Modulendnote und die Gesamtnote der Masterprüfung lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5   sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5  gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5  befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0  ausreichend 

 
 
(4) Bei der Bildung der Modulendnoten und der Gesamtnote der Masterprüfung 
wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote der Masterprüfung wird ge-
mäß § 23 Abs. 2 berechnet. 
 
 
(5) Zusätzlich zur Abschlussnote ist eine Einstufungstabelle entsprechend des 
ECTS-Users Guide in der jeweils geltenden Fassung auszuweisen, die statisti-
sche Auskunft über die Verteilung der erzielten Note innerhalb der jeweiligen 
Lerngruppe gibt (relative Note).  
 
 
 
§ 9 Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen  
 
(1) Prüfungsleistungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gel-
ten, können einmal wiederholt werden. Fehlversuche an anderen Universitäten 
sind dabei anzurechnen. Eine zweite Wiederholung ist bei höchstens zwei stu-
dienbegleitenden Prüfungsleistungen zulässig. Eine zweite Wiederholung der 
Masterarbeit oder der mündlichen Abschlussprüfung ist nicht zulässig. 
 
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht möglich. 
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(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen müssen spätestens binnen eines Stu-
dienjahres wiederholt werden. Bei Versäumen dieser Frist erlischt der Prüfungs-
anspruch, es sei denn, die zu prüfende Person hat das Versäumnis nicht zu ver-
treten.  
(4) Wurde eine Prüfung trotz Ausschöpfung der möglichen Anzahl an Prüfungs-
versuchen bzw. Wiederholungen nicht bestanden, gilt diese als endgültig nicht 
bestanden.  
 
 
(5) Das endgültige Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Verlust des 
Prüfungsanspruchs und damit zum Ausschluss aus dem Studium. Ebenso führt 
das endgültige Nichtbestehen des gewählten Wahlpflichtmoduls zum Verlust des 
Prüfungsanspruches und damit zum Ausschluss aus dem Studium. Eine Kom-
pensation mit einem anderen Wahlpflichtmodul ist nicht möglich. Das endgültige 
Nichtbestehen eines Wahlmoduls führt nicht zum Verlust des Prüfungsanspru-
ches. 
 
 
 
§ 10 Rücktritt aus wichtigem Grund  
 
(1) Sofern in dieser Prüfungsordnung die Erbringung von Studien- und Prü-
fungsleistungen vorgeschrieben ist, sind die Studierenden verpflichtet, sich für die 
jeweilige Leistungserbringung anzumelden und diese zum beantragten Zeitpunkt 
zu absolvieren. Bei einem Verstoß gegen die Pflichten aus Satz 1, wird die Stu-
dien- bzw. Prüfungsleistung als „nicht ausreichend” (5,0) gewertet, es sei denn, 
die zu prüfende Person tritt ordnungsgemäß von der Studien- bzw. Prüfungsleis-
tung zurück. 
 
 
(2) Ein Rücktritt aus wichtigem Grund ist möglich. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor, wenn eine plötzliche und unerwartete Einschränkung der Leis-
tungsfähigkeit eintritt. Ein ordnungsgemäßer Rücktritt setzt voraus, dass 

 eine unverzügliche Mitteilung des Rücktritts (Rücktrittserklärung) in 
schriftlicher Textform gegenüber der verantwortlichen Lehrperson sowie 
dem zuständigen Prüfungsausschuss erfolgt; bei Krankheit der zu prüfen-
den Person hat die Meldung des Rücktritts zu erfolgen, sobald diejenigen 
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Symptome, die Grundlage für das Rücktrittsgesuch sind, erkennbar auf-
treten. Bei einem Prüfungsabbruch muss die zu prüfende Person zudem 
eine aufsichtführende Person über den Abbruch informieren; der Prü-
fungsabbruch ist zu protokollieren. 

 die unverzügliche Mitteilung und der geeignete Nachweis eines wichtigen 
Rücktrittsgrundes gegenüber dem zuständigen Prüfungsausschuss vor-
genommen wird; bei Krankheit der zu prüfenden Person oder eines von 
ihr zu versorgenden Kindes bzw. eines zu pflegenden nahen Angehöri-
gen (§ 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz) ist ein ärztliches Attest vorzulegen. 
Hierbei ist nur eine Mitteilung der Symptome, nicht aber der Diagnose er-
forderlich, Erfolgt ein Rücktritt nach Antritt der Prüfung und Ausgabe der 
Aufgabenstellung, so ist zur Feststellung der Prüfungsunfähigkeit noch 
am selben Tag eine Ärztin bzw. ein Arzt zu konsultieren und ein am Prü-
fungstag ausgestelltes ärztliches Attest einzuholen. 

 eine ggfs. in dieser Satzung aufgestellte Frist gewahrt wird. 
 
 

(3) Nach Abschluss der Prüfung ist ein Prüfungsrücktritt ausgeschlossen, ins-
besondere dann, wenn die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfung bereits 
einsehen konnte oder auf anderem Wege Kenntnis davon erlangt hat. 
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise, ob 
die Gründe anerkannt werden. In seiner Abwägung hat er insbesondere den 
Grundsatz der Chancengleichheit im Hinblick auf die antragstellende Person so-
wie die gesamte zu prüfende Studierendengruppe zu wahren. Werden die 
Gründe anerkannt, kann ein neuer Termin anberaumt werden. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Entscheidungen 
des Prüfungsausschusses sind der zu prüfenden Person unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Belastende Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen.  
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§ 11 Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 
Lebenslagen  
 
(1) Nachteilsausgleichende Maßnahmen können insbesondere gewährt werden 
für Studierende mit länger andauernder Krankheit oder wegen länger andauern-
der oder ständiger körperlicher Behinderung, für Studierende mit pflegebedürfti-
gen Angehörigen (§ 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz, §§ 14 und 15 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch), für Studierende aufgrund von schwangerschaftsbedingten 
Einschränkungen oder im Hinblick auf einen bestehenden Mutterschutz (§ 3 Ab-
satz 1, § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes) sowie für Studierende in Eltern-
zeit (§ 15 Absätze 1 bis 3 des Bundeselterngeld- und Elterngesetzes). Die 
Schutzzeiten im Rahmen des Mutterschutzes sowie der Elternzeit (§ 61 Absatz 3 
Sätze 1 und 2 des Landeshochschulgesetzes) bleiben hiervon unberührt. 
 
 
(2) Unter dem Begriff Nachteilsausgleich sind geeignete Ausgleichsmaßnah-
men zu verstehen, mit denen den Schwierigkeiten von Studierenden in besonde-
ren Lebenslagen Rechnung getragen wird, im Hinblick darauf die vorhandenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten unter Geltung der für alle Studierenden einheitlichen 
Bedingungen darzustellen oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Fris-
ten abzulegen.  Ein Nachteilsausgleich ist zu gewähren, wenn der*die Studie-
rende im Sinne des Absatz 3 glaubhaft macht, seine*ihre vorhandene Leistungs-
fähigkeit ganz oder teilweise nicht in der vorgeschriebenen Form, zu den vorge-
schriebenen Bedingungen oder innerhalb der vorgeschriebenen Fristen darstellen 
zu können. Voraussetzung ist, dass die Darstellungsfähigkeit kein Bestandteil der 
Prüfungs- oder Studienleistung oder Teil der zu erwerbenden Kompetenz ist. 
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(3) Anträge auf Gewährung von nachteilsausgleichenden Maßnahmen müssen 
rechtzeitig in schriftlicher Form beim Prüfungsausschuss eingehen. In der Regel 
ist ein Antrag nur rechtzeitig, wenn er zu Beginn des jeweiligen Semesters, spä-
testens jedoch vier Wochen vor Prüfungsantritt oder Fälligkeit von Prüfungs- bzw. 
Studienleistungen in hinreichend begründeter Form und unter Einreichung geeig-
neter ärztlicher Nachweise bzw. sonstiger fachlicher Stellungnahmen bei dem zu-
ständigen Prüfungsausschuss eingegangen ist. Die Rechtzeitigkeit des Antrages 
ist auch dann noch zu bejahen, wenn die Einreichung des Antrages unter Einhal-
tung der genannten Fristen aufgrund der Eigenart der Beeinträchtigung im kon-
kreten Einzelfall nicht möglich war. Eine hinreichende Begründung liegt vor, wenn 
der*die Antragsteller*in 

 Art und Umfang des drohenden Nachteils 

 geeignete Ausgleichsmöglichkeiten sowie 

 die Symptome, aufgrund derer der Nachteil droht, 

so darlegt, dass die Notwendigkeit des Nachteilsausgleichs für den Prüfungsaus-
schuss nachvollziehbar ist. Die Mitteilung einer Diagnose ist nicht verpflichtend. 
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise 
über Art, Umfang und Notwendigkeit der beantragten Maßnahme. In seiner Ab-
wägung ist der Prüfungsausschuss an das Prinzip der Chancengleichheit im Hin-
blick auf die antragstellende Person sowie die gesamte zu prüfende Studieren-
dengruppe gebunden. Er ist in konkreten Einzelfällen berechtigt weitere Unterla-
gen und Nachweise einzufordern. Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
sind der zu prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende Ent-
scheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen.  
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§ 12 Täuschung und Ordnungsverstoß 
 
(1) Die zu prüfende Person ist unter Wahrung des Prinzips der Chancengleich-
heit im Hinblick auf die gesamte zu prüfende Studierendengruppe dazu verpflich-
tet, eine persönliche und eigenständige Leistung ohne Zuhilfenahme von nicht 
zugelassenen Hilfsmitteln abzulegen. 
 
 
(2) Insbesondere die Verwendung auf künstlicher Intelligenz basierender Hilfs-
mittel (im Folgenden nur „KI” genannt) muss vergleichbar der Erklärung über ei-
genständige Leistungen und Nutzung KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistun-
gen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern die Nutzung KI-basierter Hilfs-
mittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungsausschuss dem Grunde nach 
gestattet wird. 
 
 
(3) Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann 
die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend” (5,0) gewertet werden.  
 
 
(4) Eine zu prüfende Person, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von dem Prüfungsberechtigten oder Aufsichtsführenden von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die be-
treffende Prüfungsleistung ebenfalls als „nicht ausreichend” (5,0) gewertet.  
 
 
(5) In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die zu prüfende 
Person von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
 
(6) Belastende Entscheidungen sind der zu prüfenden Person unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 
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(7) Die zu prüfende Person kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlan-
gen, dass die Entscheidungen nach Abs. 4 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss 
überprüft werden.   
 
 
 
§ 13 Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von 
Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Die Vorschriften zur Anerkennung hochschulischer Leistungen und zur Anrech-
nung von Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums sind in der zentralen 
Verfahrenssatzung (Satzung der Universität Heidelberg zur Regelung des Verfah-
rens der Anerkennung und Anrechnung von Leistungen vom 2.März 2023) gere-
gelt. 
 
 
 
Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsarten 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen sind: 

1. die mündlichen Prüfungsleistungen, 

2. die schriftlichen Prüfungsleistungen. 

 
 
(2) Die genannten Prüfungsarten können in der Regel auch unter Einsatz elekt-
ronischer Informations- und Kommunikationssysteme (Online-Prüfung) abgenom-
men werden. Näheres regelt die Universität Heidelberg durch entsprechende Sat-
zung. 
 
 
(3) Die jeweilige Anmeldungsform, die Voraussetzungen für die Modul(teil)prü-
fungen sowie der Prüfungsmodus sind dem Modulhandbuch in der jeweils gülti-
gen Fassung zu entnehmen. 
 
 



1086 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2024 
11.07.2024 

§ 15 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll die zu prüfende Person nachwei-
sen, dass Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkannt werden, spezifische 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge eingeordnet werden können und fach-
spezifische Aufgabenstellungen mit wissenschaftlichen Ansätzen und Methoden 
behandelt und reflektiert werden können. Ferner soll festgestellt werden, ob die 
zu prüfende Person über ein dem Studium entsprechendes Grundlagenwissen 
verfügt. 
 
 
(2) Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen sind im Rahmen von Ein-
zel- und Gruppenprüfungen von einem*r Prüfer*in in Gegenwart eines*r sachkun-
digen Beisitzer*in zu bewerten. Bei anderen mündlichen Prüfungsarten, insbe-
sondere bei Referaten und Vorträgen, wird auf eine*n sachkundige*n Beisitzer*in 
verzichtet. 
 
 
(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führt, sind ab-
weichend von Absatz 2 von zwei Prüfenden zu bewerten.  In diesen Fällen ergibt 
sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der ein-
zelnen Prüfenden. 
 
 
(4) In der Regel werden mündliche Prüfungen als Einzelprüfungen durchge-
führt. Sofern Gruppenprüfungen durchgeführt werden, erfolgt dies in Prüfungs-
gruppen von bis zu 6 Personen. Welche konkrete Form der mündlichen Prüfung 
durchgeführt wird, wird der zu prüfenden Person rechtzeitig im Vorfeld der Prü-
fung durch die zuständige Stelle bekannt gegeben 
 
 
(5) Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistungen beträgt zwischen 20 und 60 
Minuten. Die Dauer der Gruppenprüfungen, an denen maximal sechs Kandidaten 
teilnehmen können, beträgt längstens 90 Minuten. 
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(6) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis eines mündlichen Prü-
fungsgesprächs sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der geprüf-
ten Person im Anschluss an die mündliche Prüfungsleistung bekanntzugeben. 
 
 
 
§ 16 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) In Klausuren soll die zu prüfende Person nachweisen, dass sie in begrenz-
ter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden des Faches 
ein vorgegebenes Problem strukturieren und Wege zu einer Lösung finden kann.  
 
 
(2) Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen sind von einem*r Prü-
fer*in zu bewerten. Das Bewertungsverfahren für schriftliche Prüfungsleistungen 
soll sechs Wochen nicht überschreiten. 
 
 
(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führt, sind ab-
weichend von Absatz 2 von zwei Prüfenden zu bewerten.  In diesen Fällen ergibt 
sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der ein-
zelnen Prüfenden. 
 
 
(4) Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt zwischen 60 und 120 Minuten.  
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(5) Multiple-Choice-Fragen sind zulässig. Form und Umfang regelt das Modul-
handbuch oder die lehrverantwortliche Person durch Bekanntgabe, gegebenen-
falls elektronisch, spätestens zu Beginn der Veranstaltung, zu welcher die Prü-
fung gehört. Bei Multiple-Choice-Aufgaben hat die zu prüfende Person eine oder 
mehrere Antworten aus einer begrenzten Zahl von Möglichkeiten auszuwählen, 
insbesondere in Gestalt von  

a) Einfachauswahlverfahren: eine Antwort ist aus mehreren Antwortmög-
lichkeiten auszuwählen;  

b) Mehrfachauswahlfragen: eine vorgegebene Anzahl von Antworten ist 
aus einer Liste auszuwählen;  

c) Mehrfach-Richtig-Falsch-Aufgaben: eine Reihe von dichotom, z.B. mit 
„ja/nein” oder „richtig/falsch”, zu beantwortenden Teilaufgaben. 

 
 
(6) Multiple-Choice-Fragen werden von der durch den Prüfungsausschuss be-
stellten Prüferperson bzw. Prüferpersonen gemäß § 7 gestellt. Die Prüfungsauf-
gaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltungen vermittelten Kenntnisse ab-
gestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse liefern. Vor Feststellung des 
Prüfungsergebnisses ist durch die in Satz 1 genannte verantwortliche Prüfperson 
bzw. Prüferpersonen zu überprüfen, ob die Prüfungsaufgaben den in Satz 2 for-
mulierten Anforderungen genügen. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prü-
fungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind diese nicht zu berücksichtigen. Die ge-
stellte Anzahl der Aufgaben vermindert sich entsprechend; bei der Bewertung ist 
von der verminderten Anzahl auszugehen. Die Verminderung der Zahl der Prü-
fungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil der zu prüfenden Person auswirken. 
 
Werden Multiple-Choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestanden, 
wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden oder wenn 
die Zahl der von der zu prüfenden Person richtig beantworteten Fragen die Zahl 
der durchschnittlich von der zu prüfenden Personen korrekt beantworteten Fra-
gen um nicht mehr als 22 Prozent unterschreitet (Gleitklausel). Im Falle der Gleit-
klausel müssen mindestens 45 % der Fragen richtig beantwortet sein. 
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Hat der*die Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Beste-
hensgrenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-Choice-Prüfungen wie 
folgt zu bewerten: 
 
Prozent > 95 – 100 > 90 – 95 > 85 – 90 > 80 – 85 > 75 – 80 

Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 

 
Prozent > 70 – 75 > 65 – 70 > 60 – 65 > 55 – 60 > 50 – 55 

Note 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 

 
Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala linear um die Differenz zwi-
schen absoluter und relativer Bestehensgrenze verschoben. 
 
(7) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit erbracht 
wird, hat die zu prüfende Person zu versichern, dass sie die Hausarbeit selbstän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat. 
Insbesondere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar der Aus-
führungen der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter 
Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern 
die Nutzung KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungs-
ausschuss dem Grunde nach gestattet wird. Bei einer Teamarbeit müssen die 
einzelnen Beiträge der zu prüfenden Personen deutlich erkennbar sein. 
 
 
(8) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von den Prüfer*innen ge-
eignete technische Verfahren angewendet werden. Bei Feststellung eines Plagi-
ats bzw. im Verdachtsfall kann sich der*die Prüfer*in vom Prüfungsausschuss be-
raten lassen. Im Fall eines nachgewiesenen Plagiats wird die betreffende Prüfung 
mit „nicht ausreichend” (5,0) bzw. mit „nicht bestanden” bewertet; § 12 Abs. 3 gilt 
entsprechend. Vor einer Entscheidung ist der zu prüfenden Person Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben. 
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Abschlussprüfung 
 
§ 17 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
 
(1) Zur Masterprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

1. an der Universität Heidelberg für den Masterstudiengang Klassische Ar-
chäologie eingeschrieben ist, 

2. seinen Prüfungsanspruch im Masterstudiengang Klassische Archäologie 
oder einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem In-
halt nicht verloren hat. 

 
 
(2) Für die Zulassung zur Masterarbeit sind zusätzliche Bescheinigungen vor-
zulegen über:  

1. die erfolgreich bestandenen in Anlage 2 aufgeführten Module mit ihren 
Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 50 Leistungspunkten 
im Hauptfach, 

2. die erfolgreich bestandenen Module und Lehrveranstaltungen im Be-
gleitfach im Umfang von mindestens 10 Leistungspunkten, 

3. die in § 4 Abs. 4 bzw. 5 geforderten Sprachkenntnisse. 
 
 

(3) Die mündliche Abschlussprüfung kann erst abgelegt werden, wenn die Mas-
terarbeit abgegeben wurde. 
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§ 18 Zulassungsverfahren zur Masterprüfung 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den*die Vorsitzende*n des Prü-
fungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 17 Abs. 1 genannten Zulas-
sungsvoraussetzungen, 

2. eine Erklärung darüber, ob die zu prüfende Person in einem Masterstu-
diengang Klassische Archäologie oder einem verwandten Studiengang 
mit im Wesentlichen gleichem Inhalt bereits eine Masterprüfung nicht 
bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfahren eines solchen Stu-
dienganges befindet. 

 
 
(2) Aufgrund des Antrages entscheidet der Prüfungsausschuss über die Zulas-
sung. Eine Ablehnung ist schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
(3) Der Antrag auf Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 

1. die Voraussetzungen gemäß § 17 nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen gemäß Abs. 1 unvollständig sind und trotz Aufforderung 
nicht vervollständigt wurden oder 

 
 
3. die zu prüfende Person die Masterprüfung im Studiengang Klassische Ar-
chäologie oder einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem In-
halt endgültig nicht bestanden hat oder den Prüfungsanspruch verloren hat oder 
 
 
4. die zu prüfende Person sich in einem laufenden Prüfungsverfahren eines 
solchen Studienganges befindet. 
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§ 19 Umfang und Art der Prüfung 
 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den in Anlage 2 aufgeführten Modulen 
mit ihren Lehrveranstaltungen,  

2. der erfolgreichen Teilnahme an den Modulen und Lehrveranstaltungen 
des Begleitfaches, 

3. der Masterarbeit, 

4. der mündlichen Abschlussprüfung. 

 
 
(2) Die Prüfungen zu Abs. 1 Nr. 1 werden studienbegleitend abgelegt und erfol-
gen schriftlich oder mündlich. Die Art der Prüfungsleistung wird von der Leitung 
der Lehrveranstaltung bestimmt und spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung 
bekanntgegeben. Für die Prüfungen im Begleitfach gilt die entsprechende Prü-
fungsordnung. 
 
 
 
§ 20 Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die zu prüfende Person in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fragestellung aus dem Gebiet der Klas-
sischen Archäologie selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
 
 
(2) Die Masterarbeit kann von jedem*r Prüfungsberechtigten gemäß § 7 Abs. 1 
im Fach Klassische Archäologie ausgegeben und betreut werden. Die Ausgabe 
und Betreuung durch eine*n Prüfungsberechtigte*n einer anderen Fachrichtung 
an der Universität Heidelberg bedarf der vorherigen Genehmigung durch den 
Prüfungsausschuss. Die Masterarbeit kann mit Zustimmung des Prüfungsaus-
schusses an einer Einrichtung außerhalb der Universität Heidelberg angefertigt 
werden, wenn die Betreuung durch eine*n Prüfungsberechtigte*n gemäß Satz 1 
erfolgt. 
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(3) Die zu prüfende Person muss spätestens zwölf Wochen nach Ablegen der 
letzten studienbegleitenden Prüfungsleistung gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 
einen Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit mit einem bereits festgelegten 
Thema oder einen Antrag auf Zuteilung des Themas der Masterarbeit bei dem*r 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses stellen. Bei Versäumen der genannten 
Frist gilt die Masterarbeit als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es sei denn, 
die zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(4) Das Thema der Masterarbeit wird von dem*r Betreuer*in festgelegt. Auf An-
trag sorgt der*die Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass die zu prü-
fende Person rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält. Der zu prüfenden 
Person ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen, ein 
Rechtsanspruch wird dadurch nicht begründet. Die Ausgabe des Themas erfolgt 
über den*die Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Aus-
gabe ist aktenkundig zu machen. Im Falle der Wiederholung der Masterarbeit ist 
ein neues Thema festzulegen. 
 
 
(5) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe beträgt fünf Monate. 
In Ausnahmefällen kann die Frist vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit 
dem*r Betreuer*in um bis zu zwei Monate, während eines Teilzeitstudiums um bis 
zu vier Monate, verlängert werden. Der Antrag auf Verlängerung soll spätestens 
zwei Wochen vor Ablauf der Bearbeitungsfrist bei dem*r Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses eingegangen sein. Wird die Bearbeitungsfrist nicht eingehal-
ten, so gilt die Arbeit als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es sei denn, die 
zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. Das Thema 
kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zu-
rückgegeben werden. 
 
 
(6) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu begren-
zen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann.  
 
 
(7) Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache angefertigt 
werden. Andere Sprachen sind mit Zustimmung des Prüfungsausschusses mög-
lich. 
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§ 21 Mündliche Abschlussprüfung 
 
(1) Die mündliche Abschlussprüfung soll zeigen, dass die zu prüfende Person 
die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezifische Fragestel-
lungen in diese Zusammenhänge wissenschaftlich fundiert einordnen kann. Fer-
ner soll festgestellt werden, ob die zu prüfende Person über ein breites Grundla-
genwissen sowie über Vertiefungswissen in eingegrenzten Themen des Prü-
fungsgebietes verfügt. 
 
 
(2) Die mündliche Abschlussprüfung wird vor zwei Prüfenden abgelegt. Die zu 
prüfende Person hat ein Vorschlagsrecht, das aber keinen Rechtsanspruch be-
gründet. Der*die Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der zu 
prüfenden Person der Name der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben wird. 
 
 
(3) Die mündliche Abschlussprüfung muss spätestens acht Wochen nach Ab-
gabe der Masterarbeit gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 3 abgelegt sein. Bei Versäumen 
dieser Frist gilt die mündliche Abschlussprüfung als mit „nicht ausreichend” (5,0) 
bewertet, es sei denn, die zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht 
zu vertreten. 
 
 
(4) Die Dauer der mündlichen Abschlussprüfung beträgt etwa 60 Minuten. 
 
 
(5) Die Prüfung wird in deutscher Sprache durchgeführt. Auf Antrag der zu prü-
fenden Person kann diese auch in englischer Sprache erfolgen. 
 
 
(6) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungs-
leistung sind in einem Protokoll festzuhalten. Die Note wird von den Prüfer*innen 
konsensuell bestimmt, im Zweifelsfall wird ein arithmetisches Mittel gebildet. Das 
Ergebnis ist dem Prüfling im Anschluss an die Prüfungsleistung bekannt zu ge-
ben. 
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(7) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Fach-
prüfung unterziehen wollen, können nach Maßgabe der vorhandenen Plätze als 
Zuhörende zugelassen werden. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Bera-
tung und die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. Auf Antrag der zur prüfenden  
Person oder aus wichtigen Gründen ist die Öffentlichkeit auszuschließen. 
 
 
 
§ 22 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist in zwei gedruckten Exemplaren sowie zusätzlich als 
PDF-Datei per E-Mail oder auf einem digitalen Datenträger fristgemäß beim Prü-
fungsausschuss einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
 
 
(2) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die zu prüfende Person schriftlich zu 
versichern, dass er*sie die Arbeit selbst verfasst und keine anderen als die ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet hat (Antiplagiatserklärung). Insbeson-
dere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar der Ausführungen 
der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter Hilfsmittel 
bei Prüfungsleistungen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern die Nutzung 
KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungsausschuss 
dem Grunde nach gestattet wird. 
 
 
(3) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von dem*r Prüfer*in ge-
eignete technische Verfahren angewendet werden. § 16 Abs. 8 gilt entsprechend. 
 
 
(4) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfenden bewertet, von denen eine Person 
Hochschullehrer*in sein muss. Der*die erste Prüfer*in soll der*die Betreuer*in der 
Arbeit sein. Der*die zweite Prüfer*in wird vom Prüfungsausschuss aus dem Kreis 
der Prüfungsberechtigten nach § 7 Abs. 1 bestimmt. Die zu prüfende Person hat 
ein Vorschlagsrecht, das jedoch keinen Rechtsanspruch begründet. Das Bewer-
tungsverfahren soll sechs Wochen nicht überschreiten.  
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(5) Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertungen; § 8 
gilt entsprechend. Weichen die Prüfer*innen in der Notengebung mit einer No-
tendifferenz größer als eine ganze Note voneinander ab, setzt der Prüfungsaus-
schuss nach Anhörung beider Prüfer*innen die Note der Masterarbeit fest. Er 
kann in diesen Fällen eine*n dritte*n Prüfer*in hinzuziehen. 
 
 
 
§ 23 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen gemäß § 19 
Abs. 1 jeweils mit mindestens „ausreichend” (4,0) bewertet worden sind.  
 
 
(2) Bei der Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung gemäß § 8 Abs. 3 
werden die Modulnoten des Hauptfachs und des Begleitfachs mit ihrem numeri-
schen Wert vor einer Rundung gemäß § 8 Abs. 4 herangezogen und wie folgt ge-
wichtet: die Wahlpflichtmodule „Sprachmodul”, „Interdisziplinäres Modul” oder „Di-
gitale Archäologie” werden mit dem Faktor 0,5, die mündliche Abschlussprüfung 
mit dem Faktor 2, die Masterarbeit mit dem Faktor 2 und die übrigen Module mit 
dem Faktor 1 gewichtet.  
 
 
 
§ 24 Masterzeugnis und Urkunde 
 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird innerhalb von vier Wochen nach 
der bestandenen Abschlussprüfung ein Zeugnis ausgestellt, das die Bezeichnung 
der einzelnen Module mit den in ihnen erzielten Noten (Note gemäß § 8 Abs. 3 
und numerischer Wert) sowie zugeordnete LP, das Thema und die Note der Mas-
terarbeit und die Gesamtnote der Masterprüfung enthält. Das Zeugnis trägt das 
Datum, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist und ist von dem*r 
Studiendekan*in und von dem*r Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu un-
terzeichnen.  
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(2) Dem Zeugnis wird ein „Diploma Supplement” in deutscher und englischer 
Sprache beigefügt, das ergänzende Informationen über Studieninhalte und Stu-
dienverlauf enthält und sich inhaltlich an den im „European Diploma Supplement 
Model” festgelegten Rahmen hält. 
 
 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine zweisprachig in Deutsch und Eng-
lisch gefasste Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Da-
rin wird die Verleihung des akademischen Grades Master of Arts beurkundet. Die 
Urkunde wird von dem*r Studiendekan*in und von dem*r Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät versehen. 
 
 
(4) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig 
nicht bestanden, so erteilt der*die Vorsitzende hierüber einen schriftlichen Be-
scheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist. Auf Antrag und gegen 
Vorlage der entsprechenden Nachweise wird eine Bescheinigung ausgestellt, die 
die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zur Masterprüfung 
noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-
prüfung nicht bestanden ist. 
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Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 25 Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat die zu prüfende Person bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei 
deren Erbringung getäuscht worden ist, entsprechend berichtigen und die Prü-
fung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, 
ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das 
Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 
(3) Der zu prüfenden Person ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Aufklä-
rung zu geben. 
 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein 
neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die zugehörige 
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für 
„nicht bestanden” erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnis-
ses ausgeschlossen. 
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§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der zu prüfenden Person auf 
schriftlichen Antrag Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt. Der Antrag ist 
grundsätzlich innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens zu 
stellen. 
 
 
(2) Klausuren können auf in Textform gestellten Antrag eingesehen werden. 
Der Antrag soll innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der Noten an 
den*die Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses gestellt werden. 
 
 
 
§ 27 Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
(1) Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Mitteilungsblatt der Rektorin in Kraft. Sie gilt erstmals ab dem Wintersemester 
2024/2025. Gleichzeitig tritt die bisherige Prüfungsordnung vom 08. November 
2007 (veröffentlicht im Mitteilungsblatt des Rektors vom 08. Januar 2008, S. 29, 
geändert am 22. April 2013 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 31. Mai 2013, S. 
267ff) und geändert am 02. November 2015 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 27. 
November 2015, S. 1673) außer Kraft. 
 
  



1100 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2024 
11.07.2024 

(2) Für Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Studien- und 
Prüfungsordnung bereits für den Masterstudiengang Klassische Archäologie an 
der Universität Heidelberg eingeschrieben sind, gelten auf Antrag noch bis zu drei 
Semester nach Inkrafttreten, also bis zum Ablauf des Wintersemesters 
2025/2026, die bisherigen Regelungen der Prüfungsordnung vom 08. November 
2007, in der Fassung vom 02. November 2015 fort. Ein Antrag nach Satz 1 ist in-
nerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der neuen Prüfungsordnung zu 
stellen. Andernfalls führen sie ihr Studium nach der neuen Prüfungsordnung fort.  
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Juni 2024 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior 

Rektorin 
 
 
 
Anlage 1 Studienverlaufspläne des Masterstudienganges Klassische 

Archäologie 
Anlage 2 Übersicht Module des Masterstudienganges Klassische 

Archäologie 
Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 

KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Anlage 1 Studienverlaufspläne des Masterstudienganges Klassische 
Archäologie 

 
Anlage 1a Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Klassische 

Archäologie (Hauptfach, 100 LP) 
 

Modul 
empfohlenes Fachse-
mester 

Nr. Modulbezeichnung Modulform* LP  1 2 3 4 

A 1 Theorie / Forschungsgeschichte P 12 x x   

A 2 Archäologie als Kulturwissen-
schaft 

P 11 x x   

A 3 Feldforschungs-/Praxismodul P 11  x x  

A 4 Siedlungs- und Landschaftsar-
chäologie 

WP 10  x x  

A 5 Archäologie als Bildwissenschaft WP 10  x x  

A 6 Museologie und Antikenrezeption WP 10  x x  

A 7 Sprachmodul WP 12 x x   

A 8 Interdisziplinäres Modul WP 12 x x   

A 9 Digitale Archäologie WP 12  x x  

A 10 Kolloquium P 5   x  

A 11 Abschlussmodul I: Masterarbeit P 30   x x 

A 12 Abschlussmodul II: Mdl. Prüfung P 9    x 

  LP Gesamt: 100     

 
* Modulformen: Pflichtmodul = P / Wahlpflichtmodul = WP / Wahlmodul = W 
 
Erläuterung: Von den Wahlpflichtmodulen A 4, A 5 und A 6 muss eines belegt werden. Von 
den Wahlpflichtmodulen A 7, A 8 und A 9 muss ebenfalls eines belegt werden.  
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Anlage 1b Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Klassische 
Archäologie (Begleitfach)  

 

Modul 
empfohlenes Fachse-
mester 

Nr. Modulbezeichnung Modulform* LP  1 2 3 4 

B 1 Grundlagenmodul I WP 10 x x   

B 2 Grundlagenmodul II WP 10 x x   

B 3 Vertiefungsmodul P 10  x x  

  LP Gesamt: 20     

* Modulformen: Pflichtmodul = P / Wahlpflichtmodul = WP / Wahlmodul = W 
 
Erläuterung: Von den Wahlpflichtmodulen B1 und B 2 muss eines belegt werden.  
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Anlage 2 Übersicht Module und Lehrveranstaltungen des Masterstudien-
ganges Klassische Archäologie  

 
Die Module im Fachanteil des Masterstudiengangs Klassische Archäologie um-
fassen im Hauptfach insgesamt 100 LP inklusive der Masterarbeit, für die 30 LP 
veranschlagt werden. Das Begleitfach umfasst 20 LP. 
 
 
Hauptfach (100 LP) 
 

A. Pflichtbereich 
 
Im Pflichtbereich sind 78 LP zu erbringen. Dafür müssen die folgenden sechs 
Pflichtmodule erfolgreich absolviert werden. 
 
Pflichtmodule 78 LP 

A 1. Theorie / Forschungsgeschichte 12 

A 2. Archäologie als Kulturwissenschaft 11 

A 3: Feldforschungs-/Praxismodul 11 

A 10: Kolloquium 5 

A 11: Abschlussmodul I: Masterarbeit 30 

A 12: Abschlussmodul II: Mündliche Prüfung 9 
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B. Wahlpflichtbereich 
 
Im Wahlpflichtbereich sind insgesamt 22 LP zu erbringen. Die Studierenden müs-
sen in den beiden Wahlpflichtbereichen je eines der angebotenen Wahlpflichtmo-
dule belegen.  
 
Wahlpflichtbereich I: Vertiefung  10 LP 

A 4: Siedlungs- und Landschaftsarchäologie 10  

A 5: Archäologie als Bildwissenschaft 10  

A 6: Museologie und Antikenrezeption 10  

 
Wahlpflichtbereich II: Erweiterung 12 LP 

A 7: Sprachmodul 12  

A 8: Interdisziplinäres Modul 12  

A 9: Digitale Archäologie 12  

 
 
Begleitfach (20 LP) 
 

A. Pflichtbereich 
 
Im Pflichtbereich sind 10 LP zu erbringen. Dafür muss das folgende Pflichtmodul 
erfolgreich absolviert werden. 
 
Pflichtmodul 10 LP 

B3: Vertiefungsmodul  10 
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B. Wahlpflichtbereich 
 
Im Wahlpflichtbereich sind insgesamt 10 LP zu erbringen. Die Studierenden müs-
sen in dem Wahlpflichtbereich eines der beiden angebotenen Wahlpflichtmodule 
belegen.  
 
Wahlpflichtbereich: Grundlagen 10 LP 

B1: Grundlagenmodul I 10  

B2: Grundlagenmodul II 10  
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Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 
KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 

 
Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung auf Künstlicher In-
telligenz basierender Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
 
I. Eigenständigkeitserklärung 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die Prüfungsleistung ___________________________ 

1. selbständig angefertigt habe und 

2. keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.  

3. Sämtliche wörtliche oder sinngemäß übernommenen Textstellen habe ich als solche kennt-

lich gemacht. 

 

____________________________________________________________ 
Ort, Datum, Name 
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II. Angaben zu verwendeten KI-basierten elektronischen Hilfsmitteln 
 
Zur Dokumentation der verwendeten Hilfsmittel ist der schriftlichen Ausarbeitung ein besonde-
rer Anhang hinzugefügt, der eine Liste und Beschreibung aller verwendeten KI-basierten Hilfs-
mittel enthält. Der besondere Anhang zur Dokumentation der verwendeten Hilfsmittel erfüllt fol-
gende Kriterien: 

1. Auflistung der Ziele, für die die KI-basierten Hilfsmittel in der vorliegenden Arbeit eingesetzt 
wurden, 

2. Dokumentation der Verwendungsweise der KI-basierten Hilfsmittel zur Gewährleistung der 
Reproduzierbarkeit, 

3. Nennung der Kapitel und Abschnitte der vorliegenden Arbeit, in denen die KI-basierten 
Hilfsmittel eingesetzt wurden. 

Der Gebrauch dieser Hilfsmittel inklusive Art, Ziel und Umfang des Gebrauchs wurde mit mei-
nem Erstbetreuer bzw. meiner Erstbetreuerin _________________abgesprochen. 

Mir ist bewusst, dass insbesondere der Versuch einer nicht dokumentierten Nutzung KI-basier-
ter Hilfsmittel als Täuschungsversuch entsprechend § 12 der Prüfungsordnung zu werten ist: 

„Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann die betreffende Prüfungsleis-
tung mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet werden.” 
 
 
____________________________________________________________ 
Ort, Datum, Name 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Heidelberg  
für den Masterstudiengang Soziologie 
 
vom 19.Juni 2024 
 
 
 
Aufgrund von §§ 8 Absatz 5, 32 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4, 29 des Gesetzes über 
die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der 
Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005 S. 1), zuletzt geändert durch Art. 8 des 
Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBl. 2023 S. 26, 43), hat der Senat der Universi-
tät Heidelberg am 11. Juni 2024 die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 19. Juni 2024 erteilt. 
 
 
 
Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
§ 2 Mastergrad 
§ 3 Regelstudienzeit 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache  
§ 5 Module, ECTS-Leistungspunkte 
 
 
 
Abschnitt I: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
§ 6 Prüfungsausschuss 
§ 7 Prüfende und Beisitzende 
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Allgemeine Bestimmungen 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 9 Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen 
§ 10 Rücktritt aus wichtigem Grund 
§ 11 Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 
 Lebenslagen 
§ 12 Täuschung und Ordnungsverstoß 
§ 13 Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von Leistungen 

außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsarten 
§ 15  Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
§ 16  Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
Abschlussprüfung 
§ 17  Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
§ 18  Zulassungsverfahren zur Masterprüfung 
§ 19  Umfang und Art der Prüfung 
§ 20  Masterarbeit 
§ 21  Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
§ 22  Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
§ 23  Masterzeugnis und Urkunde 
§ 24 Möglichkeit eines Schwerpunktstudiums 
 
 
 
Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 25 Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 27 Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
Anlage 1 Studienverlaufsplan des Masterstudienganges Soziologie 
Anlage 2 Übersicht Module des Masterstudienganges Soziologie 
Anlage 3 Masterstudiengang Soziologie Begleitfach  
Anlage 4 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 
  KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
 
(1) Der konsekutive Masterstudiengang Soziologie bietet eine professionelle, 
an internationalen Standards ausgerichtete soziologische Ausbildung auf fortge-
schrittenem Niveau. Im Zentrum des Studiengangs steht die theoretisch und me-
thodisch fundierte soziologische Institutionenanalyse. Neben dem für alle Studie-
renden obligatorisch zu absolvierenden allgemeinen Teil des Studiums besteht 
die Möglichkeit zu einer Spezialisierung in einem selbst gewählten Profilbereich. 
Optional besteht die Möglichkeit zu einem Schwerpunktstudium. Hierdurch wer-
den die Studierenden in die Lage versetzt, sowohl selbstständig soziologische 
Fragestellungen und wissenschaftliche Publikationen im Fach Soziologie zu be- 
und zu erarbeiten, wie auch Kernkompetenzen für wichtige Berufsfelder zu erwer-
ben. Der Masterstudiengang Soziologie soll die Studierenden zu einem berufs-
qualifizierenden Abschluss auf Graduiertenniveau führen und sie nach seinem Er-
werb dazu befähigen, Probleme in dem von ihnen gewählten Berufsfeld selbst-
ständig zu lösen und gleichzeitig ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzu-
nehmen. 
 
Der Masterstudiengang Soziologie dient dem Erwerb fachlicher und überfachli-
cher Kompetenzen. Fachliche (1.-4.) und überfachliche (5.-10.) kompetenzorien-
tierte Qualifikationsziele sind: 

1. Personen, die diesen Studiengang absolviert haben, beherrschen die 
theoretischen und methodischen Grundlagen des Faches Soziologie; sie 
haben sich vertieftes soziologisches Fach- und Sachwissen aus den un-
ter 2. und – je nach Profilbildung – 3. oder- 4. genannten, sowie unter 
weiteren individuell ausgewählten Bereichen angeeignet. 

2. Personen, die diesen Studiengang absolviert haben, verfügen über ver-
tiefte Kenntnisse in den Fachgebieten Soziologische Theorie und Sozio-
logische Institutionen- und Organisationsanalyse. 

3. Personen, die diesen Studiengang absolviert haben, können Kenntnisse 
der aktuellen Soziologischen Theorie, der Soziologische Institutionen- 
und Organisationsanalyse und der Empirischen Sozialforschung auf so-
zialwissenschaftliche Fragestellungen in Forschungsprojekten anwen-
den, und diese Fragestellungen problemorientiert bearbeiten.  
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4. Personen, die diesen Studiengang mit der entsprechenden Schwer-
punktlegung absolviert haben, können Kenntnisse der Soziologischen 
Theorie, der Soziologische Institutionen- und Organisationsanalyse und 
der Empirischen Sozialforschung auf Fragestellungen, die in verschiede-
nen gesellschaftlichen Anwendungsfeldern auftreten, anwenden, und 
diese Fragestellungen problemorientiert bearbeiten. 

5. Personen, die diesen Studiengang absolviert haben, können selbstge-
steuert lernen und eigenständig fach- und sachgerecht Aufgabenstellun-
gen bearbeiten.  

6. Personen, die diesen Studiengang absolviert haben, besitzen Informa-
tions- und Recherchekompetenzen, um sich forschungs- und problem-
orientiert fachbezogen Wissen und Kenntnisse anzueignen.  

7. Personen, die diesen Studiengang absolviert haben, beherrschen die 
Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens auf einem fortgeschrittenen 
Niveau und haben sich die Regeln eines wissenschaftlichen Ethos ange-
eignet. 

8. Personen, die diesen Studiengang absolviert haben, haben Diskussions-
fähigkeit auf Basis theoretischen Wissens und empirischer Wissensbe-
stände erworben, und sind in der Lage Wissensbestände und Informati-
onen systematisch zu präsentieren und schriftlich darzustellen.  

9. Personen, die diesen Studiengang absolviert haben, sind in der Lage 
Frage- und Problemstellungen mit Reflexionsvermögen und Teamfähig-
keit anzugehen.  

10. Personen, die diesen Studiengang absolviert haben, besitzen die Fähig-
keit zum überfachlichen Transfer, zum interdisziplinären Dialog und zur 
interdisziplinären Zusammenarbeit.  

Das erfolgreiche Studium ermöglicht eine Tätigkeit in verschiedenen beruflichen 
Bereichen, wie z. B. in der Wissenschaft in Forschung und Lehre, in der Markt- 
und Meinungsforschung, in der kommunalen, der Landes- und der Bundesstatis-
tik, in Beratung und Weiterbildung, in der öffentlichen Planung und Verwaltung, in 
der Entwicklungszusammenarbeit und in internationalen Organisationen, im Be-
reich Kultur, Medien und Journalismus, in Vereinen und Stiftungen sowie in der 
Privatwirtschaft vor allem  in den Bereichen Personal, Organisation und Manage-
ment. Das erfolgreiche Studium eröffnet nach dem Abschluss den Zugang zu ei-
ner Promotion in Abhängigkeit von den je nach Promotionsordnung unterschiedli-
chen Anforderungen.  
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(2) Masterabschlüsse schließen als weitere Abschlüsse Studiengänge ab, die 
erste Hochschulabschlüsse vertiefen, verbreitern, fachübergreifend erweitern o-
der um andere Fächer ergänzen (konsekutive Masterstudiengänge). Durch die 
Prüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden die Zusammenhänge des 
Faches Soziologie überblicken, die Fähigkeit besitzen, tiefergehende wissen-
schaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden sowie nach wissenschaftli-
chen Grundsätzen selbständig zu arbeiten. 

 
 

(3) Der Zugang und die Zulassung zum Studium werden in einer gesonderten 
Zulassungsordnung geregelt. 
 
 
 
§ 2 Mastergrad 
 
Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Universität Heidelberg den akade-
mischen Grad Master of Arts (abgekürzt M.A.). 
 
 
 
§ 3 Regelstudienzeit 
 
(1) Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt einschließlich der 
Zeit für die Anfertigung der Masterarbeit vier Semester.  
 
 
(2) Bei Zulassung zu einem Teilzeitstudium verlängert sich die Regelstudienzeit 
entsprechend den dort getroffenen Bestimmungen. Die in dieser Studien- und 
Prüfungsordnung festgelegten Bearbeitungszeiten für schriftliche Prüfungsleistun-
gen bleiben hiervon unberührt. Die Zulassung zu einem Teilzeitstudium erfolgt auf 
Antrag. Das Nähere regelt die Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums an der 
Universität Heidelberg (TeilzeitO) in der jeweils geltenden Fassung. 
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§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache 
 
(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Wintersemester erfolgen.  
 
 
(2) Das Lehrangebot erstreckt sich über drei Semester, im vierten Semester ist 
die Masterarbeit anzufertigen. Der für den erfolgreichen Abschluss des Master-
studiums erforderliche Gesamtumfang beträgt 120 ECTS-Leistungspunkte (im 
Folgenden LP genannt). 
 
 
(3) Das Studium ist modular aufgebaut. Von den 120 LP entfallen 90 LP auf 
fachbezogene Lehrveranstaltungen und 30 LP auf die Masterarbeit. 
 
 
(4) Unterrichts- und Prüfungssprache ist grundsätzlich Deutsch. Lehrveranstal-
tungen und Prüfungsleistungen können ganz oder teilweise auch in englischer 
Sprache abgehalten werden.  
 
 
(5) Das Fach Soziologie kann auch als Begleitfach im Umfang von 20 LP in 
Kombination mit einem anderen Hauptfach studiert werden. 
 
 
 
§ 5 Module, ECTS-Leistungspunkte 
 
(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 
Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen 
kann. Es besteht nicht nur aus den zu besuchenden Lehrveranstaltungen, son-
dern umfasst auch die zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen, die für 
die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls notwendig sind.  
 
 
(2) Die Module sind in Anlage 2 geregelt. Alle Module sind Pflichtmodule und 
müssen von allen Studierenden absolviert werden. Innerhalb eines Pflichtmoduls 
kann die Wahl zwischen verschiedenen Veranstaltungen und deren Kompensa-
tion ermöglicht werden. Ein Pflichtmodul ist nicht kompensationsfähig. 
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(3) Die Masterarbeit stellt ein eigenes Modul dar.  
 
 

(4) Für das Bestehen eines Moduls müssen alle (Teil-)Leistungen innerhalb 
des Moduls mit mindestens „ausreichend” (4,0) oder bei unbenoteten (Teil-)Leis-
tungen mit „bestanden” bewertet worden sein. 
 
 
(5) Für erfolgreich absolvierte Module mit ihren Teilleistungen werden LP ver-
geben. Dabei entspricht ein LP einem zeitlichen Arbeitsaufwand für die Studie-
renden von 30 Stunden. 
 
 
 
Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
 
§ 6 Prüfungsausschuss 
 
(1) Zur Erledigung der in dieser Studien- und Prüfungsordnung festgelegten 
Aufgaben wird ein Prüfungsausschuss eingerichtet. Er besteht aus zwei Hoch-
schullehrenden, einem Mitglied des hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen 
Hochschulpersonals aus der Gruppe der akademischen Mitarbeitenden und einer 
studierenden Person mit beratender Stimme. 

 
 

(2) Der Vorsitz, die Stellvertretung sowie die weiteren Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses werden vom Fakultätsrat auf jeweils zwei Jahre bestellt. Die Amts-
zeit der studierenden Person beträgt ein Jahr. Der Vorsitz und die Stellvertretung 
müssen Hochschullehrende sein. 
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(3) Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die Organisation der Prüfungsver-
fahren und überwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieser Studien- und Prü-
fungsordnung. Er ist insbesondere zuständig für die Bestellung der bei den Prü-
fungen mitwirkenden Prüfenden und Beisitzenden, die Bekanntgabe der Prüfen-
den im Vorfeld der Prüfung, die Entscheidung über die Zulassung zu Prüfungen, 
die Entscheidung über Rücktrittsgesuche und Anträge auf nachteilsausglei-
chende Maßnahmen, die Ahndung von Täuschungen oder Ordnungsverstößen 
sowie die Entscheidung in Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren. 

 
Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus Anregungen zur Reform des Studi-
enplans und der Studien- und Prüfungsordnung geben und zu allen, die Prüfun-
gen betreffenden Fragen angerufen werden.  

 
 

(4) Der Prüfungsausschuss kann konkrete Aufgaben, insbesondere die Bestel-
lung von Prüfenden sowie Beisitzenden, per Beschluss widerruflich auf den Vor-
sitz übertragen. Der Vorsitz kann bei Bedarf administrative und unterstützende 
Aufgaben an eine am Institut beauftragte Person übertragen. Der Prüfungsaus-
schuss ist über deren Erledigung regelmäßig zu unterrichten. 

 
 

(5) Der Vorsitz führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses, bereitet die Sit-
zungen vor, leitet sie und entscheidet bei Stimmengleichheit. 

 
 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme 
von Prüfungen beizuwohnen. 

 
 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüfenden sowie Beisitzenden 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Der Vorsitz hat dafür Rechnung zu tragen, 
dass diejenigen Mitglieder, die außerhalb des öffentlichen Dienstes stehen eben-
falls zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. 

 
 

(8) Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder des Vorsitzes sind der zur 
prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende Entscheidun-
gen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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§ 7 Prüfende und Beisitzende 
 
(1) Zur Abnahme von Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit 
einzelnen Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur Hoch-
schullehrende im Sinne des § 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 LHG, die Privatdo-
zierenden im Sinne des § 44 Absatz 2 Nummer 2 LHG sowie akademische Mitar-
beitende nach § 52 Absatz 1 LHG, soweit diesen die Prüfungsbefugnis übertra-
gen worden ist, berechtigt. 
 
 
(2) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist in der Regel die für die ent-
sprechende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson prüfende Person.  
 
 
(3) Zur beisitzenden Person darf nur bestellt werden, wer die entsprechende 
Masterabschlussprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 
 
 
(4) Die zu prüfende Person kann für die Masterarbeit eine prüfende Person vor-
schlagen; ein Rechtsanspruch auf Zuweisung einer bestimmten prüfenden Per-
son wird dadurch nicht begründet. 
 
 
(5) Der Vorsitz des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der zu prüfenden 
Person die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden.  
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Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen 
Prüfenden festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 
 

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung; 
 

2 = gut eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
 

3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen An-
forderungen entspricht; 
 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 
den Anforderungen genügt; 
 

5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher 
Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  
 

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte 
durch Verringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die 
Note 0,7 und Zwischenwerte über 4,0 sind ausgeschlossen. 
 
 
(2) Sofern Bewertungen einzelner Prüfungsleistungen einer Lehrveranstaltung 
zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst werden, gibt die für die entspre-
chende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson eine Gewichtung bis spä-
testens zum Beginn der Lehrveranstaltung vor. Die Note ergibt sich aus dem ge-
wichteten arithmetischen Mittel der einzelnen Bewertungen; dabei gelten Absätze 
3 und 4 entsprechend. Aus den ungerundeten Modulteilnoten wird eine Modulend-
note entsprechend der Anzahl der LP ermittelt. Ist in einem Modul eine Modulprü-
fung abzulegen, so bildet die Note der Modulprüfung die Note für dieses Modul. 
 



1119 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2024 
11.07.2024 

(3) Eine Modulendnote lautet: 
 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 
 

sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 
 

gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 
 

befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 ausreichend 
 
 
(4) Bei der Bildung der Modulendnoten wird nur die erste Stelle hinter dem 
Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
 
 
§ 9 Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen  
 
(1) Prüfungsleistungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gel-
ten, können einmal wiederholt werden. Fehlversuche an anderen Universitäten 
sind dabei anzurechnen. Eine zweite Wiederholung ist bei studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen und der Masterarbeit nicht zulässig. 
 
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht möglich. 
 
 
(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen müssen spätestens binnen eines Stu-
dienjahres wiederholt werden. Bei Versäumen dieser Frist erlischt der Prüfungs-
anspruch, es sei denn, die zu prüfende Person hat das Versäumnis nicht zu ver-
treten. 
 
 
(4) Wurde eine Prüfung trotz Ausschöpfung der möglichen Anzahl an Prüfungs-
versuchen nicht bestanden, gilt diese als endgültig nicht bestanden. 
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(5)     Das endgültige Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Verlust des 
Prüfungsanspruchs und zum Ausschluss aus dem Studium.  

 
§ 10 Rücktritt aus wichtigem Grund  
 
(1) Sofern in dieser Studien- und Prüfungsordnung die Erbringung von Studien- 
und Prüfungsleistungen vorgeschrieben ist, sind die Studierenden verpflichtet, 
sich für die jeweilige Leistungserbringung anzumelden und diese zum beantrag-
ten Zeitpunkt zu absolvieren. Bei einem Verstoß gegen die Pflichten aus Satz 1, 
wird die Studien- oder. Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet, es 
sei denn die zu prüfende Person tritt ordnungsgemäß von der Studien- oder Prü-
fungsleistung zurück. 

 
 

(2) Ein Rücktritt aus wichtigem Grund ist möglich. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor, wenn eine plötzliche und unerwartete Einschränkung der Leis-
tungsfähigkeit eintritt. Ein ordnungsgemäßer Rücktritt setzt voraus, dass 

1. eine unverzügliche Mitteilung des Rücktritts (Rücktrittserklärung) in 
schriftlicher Textform gegenüber der verantwortlichen Lehrperson sowie 
dem zuständigen Prüfungsausschuss erfolgt; bei Krankheit der zu prü-
fenden Person hat die Meldung des Rücktritts zu erfolgen, sobald dieje-
nigen Symptome, die Grundlage für das Rücktrittsgesuch sind, erkenn-
bar auftreten. Bei einem Prüfungsabbruch, der zu protokollieren ist, 
muss die zu prüfende Person zudem eine aufsichtführende Person über 
den Abbruch informieren; 

2. eine unverzügliche Mitteilung und der geeignete Nachweis eines wichti-
gen Rücktrittsgrundes gegenüber dem zuständigen Prüfungsausschuss 
vorgenommen wird; bei Krankheit der zu prüfenden Person, eines von 
ihr zu versorgenden Kindes oder eines zu pflegenden nahen Angehöri-
gen (§ 7 Absatz 3 des Gesetzes über die Pflegezeit – Pflegezeitgesetz) 
ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Hierbei ist nur eine Mitteilung der 
Symptome, nicht aber der Diagnose erforderlich. Erfolgt ein Rücktritt 
nach Antritt der Prüfung und Ausgabe der Aufgabenstellung, so ist zur 
Feststellung der Prüfungsunfähigkeit noch am selben Tag eine ärztliche 
Konsultation und ein am Prüfungstag ausgestelltes ärztliches Attest ein-
zuholen. 
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(3) Nach Abschluss der Prüfung ist ein Prüfungsrücktritt ausgeschlossen, ins-
besondere dann, wenn die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfung bereits 
einsehen konnte oder auf anderem Wege Kenntnis davon erlangt hat. 

 
 

(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise, ob 
die Gründe anerkannt werden. In seiner Abwägung hat er insbesondere den 
Grundsatz der Chancengleichheit im Hinblick auf die antragstellende Person so-
wie die gesamte zu prüfende Studierendengruppe zu wahren. Werden die 
Gründe anerkannt, kann ein neuer Termin anberaumt werden. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Entscheidungen 
des Prüfungsausschusses sind der zu prüfenden Person unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Belastende Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen.  
 
 
 
§ 11 Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 
Lebenslagen  
 
(1) Nachteilsausgleichende Maßnahmen können insbesondere gewährt werden 
für Studierende mit länger andauernder Krankheit oder wegen länger andauern-
der oder ständiger körperlicher Behinderung, für Studierende mit pflegebedürfti-
gen Angehörigen (§ 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz, §§ 14 und 15 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch), für Studierende aufgrund von schwangerschaftsbedingten 
Einschränkungen oder im Hinblick auf einen bestehenden Mutterschutz (§ 3 Ab-
satz 1, § 6 Absatz 1 des Gesetzes zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der 
Ausbildung und im Studium) sowie für Studierende in Elternzeit (§ 15 Absätze 1 
bis 3 des Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit). Die Schutzzeiten im Rah-
men des Mutterschutzes sowie der Elternzeit (§ 61 Absatz 3 Sätze 1 und 2 des 
Landeshochschulgesetzes) bleiben hiervon unberührt. 
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(2) Unter dem Begriff Nachteilsausgleich sind geeignete Ausgleichsmaßnah-
men zu verstehen, mit denen den Schwierigkeiten von Studierenden in besonde-
ren Lebenslagen Rechnung getragen wird, im Hinblick darauf die vorhandenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten unter Geltung der für alle Studierenden einheitlichen 
Bedingungen darzustellen oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Fris-
ten abzulegen. Ein Nachteilsausgleich ist zu gewähren, wenn die studierende 
Person im Sinne des Absatz 3 glaubhaft macht, ihre vorhandene Leistungsfähig-
keit ganz oder teilweise nicht in der vorgeschriebenen Form, zu den vorgeschrie-
benen Bedingungen oder innerhalb der vorgeschriebenen Fristen darstellen zu 
können. Voraussetzung ist, dass die Darstellungsfähigkeit kein Bestandteil der 
Prüfungs- oder Studienleistung oder Teil der zu erwerbenden Kompetenz ist. 
 
 
(3) Anträge auf Gewährung von nachteilsausgleichenden Maßnahmen müssen 
rechtzeitig in schriftlicher Form beim Prüfungsausschuss eingehen. In der Regel 
ist ein Antrag nur rechtzeitig, wenn er zu Beginn des jeweiligen Semesters, spä-
testens jedoch vier Wochen vor Prüfungsantritt oder Fälligkeit von Prüfungs- oder 
Studienleistungen in hinreichend begründeter Form und unter Einreichung geeig-
neter ärztlicher Nachweise oder sonstiger fachlicher Stellungnahmen bei dem zu-
ständigen Prüfungsausschuss eingegangen ist. Die Rechtzeitigkeit des Antrages 
ist auch dann noch zu bejahen, wenn die Einreichung des Antrages unter Einhal-
tung der genannten Fristen aufgrund der Eigenart der Beeinträchtigung im kon-
kreten Einzelfall nicht möglich war. Eine hinreichende Begründung liegt vor, wenn 
die antragstellende Person Art und Umfang des drohenden Nachteils, geeignete 
Ausgleichsmöglichkeiten sowie die Symptome, aufgrund derer der Nachteil droht, 
so darlegt, dass die Notwendigkeit des Nachteilsausgleichs für den Prüfungsaus-
schuss nachvollziehbar ist. Die Mitteilung einer Diagnose ist nicht verpflichtend. 
 
 
(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise 
über Art, Umfang und Notwendigkeit der beantragten Maßnahme. In seiner Ab-
wägung ist der Prüfungsausschuss an das Prinzip der Chancengleichheit im Hin-
blick auf die antragstellende Person sowie die gesamte zu prüfende Studieren-
dengruppe gebunden. Er ist in konkreten Einzelfällen berechtigt weitere Unterla-
gen und Nachweise einzufordern. Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
sind der zur prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende 
Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen. 
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§ 12 Täuschung und Ordnungsverstoß 
 
(1) Die zu prüfende Person ist unter Wahrung des Prinzips der Chancengleich-
heit im Hinblick auf die gesamte zu prüfende Studierendengruppe dazu verpflich-
tet, eine persönliche und eigenständige Leistung ohne Zuhilfenahme von nicht 
zugelassenen Hilfsmitteln abzulegen. 
 
 
(2) Insbesondere die Verwendung auf künstlicher Intelligenz basierender Hilfs-
mittel (im Folgenden „KI” genannt) muss vergleichbar der Erklärung über eigen-
ständige Leistungen und Nutzung KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
(Anlage 4) kenntlich gemacht werden, sofern die Nutzung KI-basierter Hilfsmittel 
in Absprache mit dem zuständigen Prüfungsausschuss dem Grunde nach gestat-
tet wird. 
 
 
(3) Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann 
die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend” (5,0) gewertet werden. 
 
 
(4) Eine zu prüfende Person, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von dem Prüfungsberechtigten oder Aufsichtsführenden von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die be-
treffende Prüfungsleistung ebenfalls als „nicht ausreichend” (5,0) gewertet. 
 
 
(5) In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die zu prüfende 
Person von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
 
(6) Belastende Entscheidungen sind der zu prüfenden Person unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 
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(7) Die zu prüfende Person kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlan-
gen, dass die Entscheidungen nach Absatz 4 vom Prüfungsausschuss überprüft 
werden. 
 
 
 
§ 13 Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von 

Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Die Vorschriften zur Anerkennung hochschulischer Leistungen und zur Anrech-
nung von Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums sind in der Satzung der 
Universität Heidelberg zur Regelung des Verfahrens der Anerkennung und An-
rechnung von Leistungen vom 2. März 2023 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 
15. März 2023, S. 297) geregelt. 
 
 
 
Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsarten 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen sind: 

1. die mündlichen Prüfungsleistungen, 

2. die schriftlichen Prüfungsleistungen. 
 
 
(2) Die genannten Prüfungsarten können in der Regel auch unter Einsatz elekt-
ronischer Informations- und Kommunikationssysteme (Online-Prüfung) abgenom-
men werden. Näheres regelt die Universität Heidelberg durch entsprechende Sat-
zung. 
 
 
(3) Die jeweilige Anmeldungsform, die Voraussetzungen für die Modul(teil)prü-
fungen sowie der Prüfungsmodus sind dem Modulhandbuch in der jeweils gülti-
gen Fassung zu entnehmen. 
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§ 15 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll die zu prüfende Person nachwei-
sen, dass Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkannt werden, spezifische 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge eingeordnet werden können und fach-
spezifische Aufgabenstellungen mit wissenschaftlichen Ansätzen und Methoden 
behandelt und reflektiert werden können. Ferner soll festgestellt werden, ob die 
zu prüfende Person über ein dem Studium entsprechendes Grundlagenwissen 
verfügt. 
 
 
(2) Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen sind im Rahmen von Ein-
zel- und Gruppenprüfungen von einer prüfenden Person in Gegenwart einer 
sachkundigen beisitzenden Person zu bewerten. Bei anderen mündlichen Prü-
fungsarten, insbesondere bei Referaten und Vorträgen, wird auf eine sachkun-
dige beisitzende Person verzichtet. 

 
 

(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Absatz 5 führt, sind ab-
weichend von Absatz 2 von zwei Prüfenden zu bewerten. In diesen Fällen ergibt 
sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der ein-
zelnen Prüfenden. 
 
 
(4) In der Regel werden mündliche Prüfungen als Einzelprüfungen durchge-
führt. Sofern Gruppenprüfungen durchgeführt werden, erfolgt dies in Prüfungs-
gruppen von (bis zu) drei Personen. Welche konkrete Form der mündlichen Prü-
fung durchgeführt wird, wird der zu prüfenden Person rechtzeitig im Vorfeld der 
Prüfung durch die zuständige Stelle bekannt gegeben. 
 
 
(5) Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistungen beträgt zwischen 30 und 45 
Minuten.  
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(6) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis eines mündlichen Prü-
fungsgesprächs sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der geprüf-
ten Person im Anschluss an die mündliche Prüfungsleistung bekanntzugeben. 
 
 
 
§ 16 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) In Klausuren soll die zu prüfende Person nachweisen, dass sie in begrenz-
ter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden des Faches 
ein vorgegebenes Problem strukturieren und Wege zu einer Lösung finden kann.  
 
 
(2) Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen sind von einer prüfenden 
Person zu bewerten. Das Bewertungsverfahren für schriftliche Prüfungsleistun-
gen soll sechs Wochen nicht überschreiten. 
 
 
(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Absatz 5 führt, sind ab-
weichend von Absatz 2 von zwei Prüfenden zu bewerten. In diesen Fällen ergibt 
sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der ein-
zelnen Prüfenden. 
 
 
(4) Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt zwischen 60 und 120 Minuten.  
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(5) Multiple-Choice-Fragen sind zulässig. Form und Umfang regelt das Modul-
handbuch oder die lehrverantwortliche Person durch Bekanntgabe, gegebenen-
falls elektronisch, spätestens zu Beginn der Veranstaltung, in welcher die Prüfung 
abgenommen wird. Bei Multiple-Choice-Aufgaben hat die zu prüfende Person 
eine oder mehrere Antworten aus einer begrenzten Zahl von Möglichkeiten aus-
zuwählen, insbesondere in Gestalt von  

a) Einfachauswahlverfahren: eine Antwort ist aus mehreren Antwortmög-
lichkeiten auszuwählen;  

b) Mehrfachauswahlfragen: eine vorgegebene Anzahl von Antworten ist 
aus einer Liste auszuwählen;  

c) Mehrfach-Richtig-Falsch-Aufgaben: eine Reihe von dichotom, z. B. mit 
„ja/nein” oder „richtig/falsch”, zu beantwortenden Teilaufgaben. 

 
 
(6) Multiple-Choice-Fragen werden von der durch den Prüfungsausschuss be-
stellten prüfenden Person oder den prüfenden Personen gemäß § 7 gestellt. Die 
Prüfungsaufgaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltungen vermittelten 
Kenntnisse abgestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse liefern. Vor 
Feststellung des Prüfungsergebnisses ist durch die verantwortliche prüfende Per-
son oder die verantwortlichen prüfenden Personen nach Satz 1 zu überprüfen, ob 
die Prüfungsaufgaben den in Satz 2 formulierten Anforderungen genügen. Ergibt 
diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind 
diese nicht zu berücksichtigen. Die gestellte Anzahl der Aufgaben vermindert sich 
entsprechend; bei der Bewertung ist von der verminderten Anzahl auszugehen. 
Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil 
der zu prüfenden Person auswirken. 
 
Werden Multiple-Choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestanden, 
wenn mindestens 50 Prozent der Fragen korrekt beantwortet wurden oder wenn 
die Zahl der von der zu prüfenden Person korrekt beantworteten Fragen die Zahl 
der durchschnittlich von der zu prüfenden Personen korrekt beantworteten Fra-
gen um nicht mehr als 22 Prozent unterschreitet (Gleitklausel). Im Falle der Gleit-
klausel müssen mindestens 45 % der Fragen richtig beantwortet sein. 
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Hat die studierende Person die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Beste-
hensgrenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-Choice-Prüfungen wie 
folgt zu bewerten: 
 
Prozent > 95 – 100 > 90 – 95 > 85 – 90 > 80 – 85 > 75 – 80 

Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 

 
Prozent  > 70 – 75 > 65 – 70 > 60 – 65 > 55 – 60 > 50 – 55 

Note 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 

 
Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala linear um die Differenz zwi-
schen absoluter und relativer Bestehensgrenze verschoben. 
 
 
(7) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit erbracht 
wird, hat die zu prüfende Person zu versichern, dass sie die Hausarbeit selbstän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat. 
Insbesondere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar der Aus-
führungen der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter 
Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen (Anlage 4) kenntlich gemacht werden, sofern 
die Nutzung KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungs-
ausschuss dem Grunde nach gestattet wird. Bei einer Teamarbeit müssen die 
einzelnen Beiträge der zu prüfenden Personen deutlich erkennbar sein. 
 
 
(8) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von den Prüfenden geeig-
nete technische Verfahren angewendet werden. Bei Feststellung eines Plagiats 
oder im Verdachtsfall kann sich die prüfende Person vom Prüfungsausschuss be-
raten lassen. Im Fall eines nachgewiesenen Plagiats wird die betreffende Prüfung 
mit „nicht ausreichend” (5,0) oder mit „nicht bestanden” bewertet; § 12 Absatz 3 
gilt entsprechend. Vor einer Entscheidung ist der zu prüfenden Person Gelegen-
heit zur Äußerung zu geben. 
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Abschlussprüfung 
 
§ 17 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
 
(1) Zur Masterprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

1. an der Universität Heidelberg für den Masterstudiengang Soziologie ein-
geschrieben ist und 

2. seinen Prüfungsanspruch im Masterstudiengang Soziologie oder einem 
verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt nicht ver-
loren hat. 

 
 
(2) Für die Zulassung zur Masterarbeit sind Bescheinigungen über die erfolg-
reich bestandenen in Anlage 2 aufgeführten Module mit ihren Lehrveranstaltun-
gen vorzulegen. 
 
 
 
§ 18 Zulassungsverfahren zur Masterprüfung 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung ist schriftlich an den Vorsitz 
des Prüfungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 17 genannten Zulassungsvo-
raussetzungen, 

2. eine Erklärung darüber, ob die zu prüfende Person in einem Masterstudi-
engang Soziologie oder einem verwandten Studiengang mit im Wesentli-
chen gleichem Inhalt, bereits eine Masterprüfung nicht bestanden hat 
oder sich in einem Prüfungsverfahren eines solchen Studienganges be-
findet. 

 
 
(2) Aufgrund des Antrages entscheidet der Prüfungsausschuss über die Zulas-
sung. Eine Ablehnung ist schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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(3) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung darf nur abgelehnt werden, 
wenn 

1. die Voraussetzungen gemäß § 17 nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen gemäß Absatz 1 unvollständig sind und trotz Aufforde-
rung nicht vervollständigt wurden oder 

3. die zu prüfende Person die Masterprüfung im Studiengang Soziologie 
oder einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem In-
halt endgültig nicht bestanden oder den Prüfungsanspruch verloren hat 
oder 

4. die zu prüfende Person sich in einem laufenden Prüfungsverfahren ei-
nes solchen Studienganges befindet. 

 
 
 
§ 19 Umfang und Art der Prüfung 
 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den in Anlage 2 aufgeführten Modulen 
mit ihren Lehrveranstaltungen und  

2. der Masterarbeit. 
 
 
(2) Die Prüfungen in den in Anlage 2 aufgeführten Modulen werden studienbe-
gleitend abgelegt und erfolgen schriftlich oder mündlich. Die Art der Prüfungsleis-
tung wird von der Leitung der Lehrveranstaltung bestimmt und spätestens zu Be-
ginn der Lehrveranstaltung bekanntgegeben. 
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§ 20 Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die zu prüfende Person in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fragestellung aus dem Gebiet der Sozio-
logie selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
 
 
(2) Die Masterarbeit kann von jeder prüfungsberechtigen Person gemäß § 7 
Absatz 1 im Fach Soziologie ausgegeben und betreut werden. Die Ausgabe und 
Betreuung durch eine prüfungsberechtigte Person einer anderen Fachrichtung an 
der Universität Heidelberg bedarf der vorherigen Genehmigung durch den Prü-
fungsausschuss. Die Masterarbeit kann mit Zustimmung des Prüfungsausschus-
ses an einer Einrichtung außerhalb der Universität Heidelberg angefertigt werden, 
wenn die Betreuung durch eine prüfungsberechtigte Person gemäß Satz 1 er-
folgt. 
 
 
(3) Die zu prüfende Person soll spätestens vier Wochen nach Ablegen der letz-
ten studienbegleitenden Prüfungsleistung gemäß § 19 Absatz 1 Nummer 1 einen 
Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit mit einem bereits festgelegten Thema o-
der einen Antrag auf Zuteilung des Themas der Masterarbeit bei dem Vorsitz des 
Prüfungsausschusses stellen. Bei Versäumen der genannten Frist gilt die Master-
arbeit als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es sei denn, die zu prüfende Per-
son hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(4) Das Thema der Masterarbeit wird von der Betreuungsperson für die Master-
arbeit festgelegt. Auf Antrag sorgt der Vorsitz des Prüfungsausschusses dafür, 
dass die zu prüfende Person rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält. 
Der zu prüfenden Person ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu 
machen, ein Rechtsanspruch wird dadurch nicht begründet. Die Ausgabe des 
Themas erfolgt über den Vorsitz des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der 
Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 
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(5) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe beträgt fünf Monate. 
In Ausnahmefällen kann die Frist vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit der 
Betreuungsperson für die Masterarbeit um bis zu zwei Monate, während eines 
Teilzeitstudiums um bis zu vier Monate, verlängert werden. Der Antrag auf Ver-
längerung soll spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Bearbeitungsfrist bei dem 
Vorsitz des Prüfungsausschusses eingegangen sein. Wird die Bearbeitungsfrist 
nicht eingehalten, so gilt die Arbeit als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es 
sei denn, die zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbei-
tungszeit zurückgegeben werden. 
 
 
(6) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu begren-
zen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann.  
 
 
(7) Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache angefertigt 
werden. Andere Sprachen sind mit Zustimmung des Prüfungsausschusses mög-
lich. 
 
 
 
§ 21 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist in zwei gedruckten Exemplaren sowie zusätzlich als 
PDF-Datei per E-Mail fristgemäß beim Prüfungsausschuss einzureichen; der Ab-
gabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
 
 
(2) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die zu prüfende Person schriftlich zu 
versichern, dass sie die Arbeit selbst verfasst und keine anderen als die angege-
benen Quellen und Hilfsmittel verwendet hat (Antiplagiatserklärung). Insbeson-
dere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar der Ausführungen 
der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter Hilfsmittel 
bei Prüfungsleistungen (Anlage 4) kenntlich gemacht werden, sofern die Nutzung 
KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungsausschuss 
dem Grunde nach gestattet wird. 
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(3) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von der prüfenden Person 
geeignete technische Verfahren angewendet werden; § 16 Absatz 9 gilt entspre-
chend. 
 
 
(4) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfenden bewertet, von denen eine Person 
Hochschullehrende sein muss. Die erste prüfende Person soll die Betreuungsper-
son für die Masterarbeit sein. Die zweite prüfende Person wird vom Prüfungsaus-
schuss aus dem Kreis der Prüfungsberechtigten nach § 7 Absatz 1 bestimmt. Die 
zu prüfende Person hat ein Vorschlagsrecht, das jedoch keinen Rechtsanspruch 
begründet. Das Bewertungsverfahren darf sechs Wochen nicht überschreiten. 
 
 
(5) Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertungen; § 8 
gilt entsprechend. Weichen die Prüfenden in der Notengebung mit einer Notendif-
ferenz größer als eine ganze Note voneinander ab, setzt der Prüfungsausschuss 
nach Anhörung beider Prüfenden die Note der Masterarbeit fest. Er kann in die-
sen Fällen eine dritte prüfende Person hinzuziehen. 
 
 
 
§ 22 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen gemäß § 19 
Absatz 1 jeweils mit mindestens „ausreichend” (4,0) bewertet worden sind. 
 
 
(2) Für die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung werden die Modul-
endnoten mit ihrem numerischen Wert vor einer Rundung gemäß § 8 Absatz 4 
herangezogen und entsprechend ihrer LP-Zahl gewichtet. Das Modul „Masterar-
beit“ wird mit dem Faktor 2 gewichtet. Bei der Bildung der Gesamtnote der Mas-
terprüfung wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weite-
ren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
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(3) Gesamtnote der Masterprüfung lautet: 
 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 
 

sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 
 

gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 
 

befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 ausreichend 
 
 
(4) Zusätzlich zur Abschlussnote ist eine Einstufungstabelle entsprechend des 
ECTS-Users Guide in der jeweils geltenden Fassung auszuweisen, die statisti-
sche Auskunft über die Verteilung der erzielten Note innerhalb der jeweiligen 
Lerngruppe gibt (relative Note). 
 
 
 
§ 23 Masterzeugnis und Urkunde 
 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird innerhalb von vier Wochen nach 
der bestandenen Abschlussprüfung ein Zeugnis ausgestellt, das die Bezeichnung 
der einzelnen Module mit den in ihnen erzielten Noten (Note gemäß § 8 Absatz 3 
und numerischer Wert) sowie zugeordnete LP, das Thema und die Note der Mas-
terarbeit und die Gesamtnote der Masterprüfung enthält. Das Zeugnis trägt das 
Datum, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist und ist von dem 
Vorsitz des Dekanats und von dem Vorsitz des Prüfungsausschusses zu unter-
zeichnen. 
 
 
(2) Dem Zeugnis wird ein „Diploma Supplement” in deutscher und englischer 
Sprache beigefügt, das ergänzende Informationen über Studieninhalte und Stu-
dienverlauf enthält und sich inhaltlich an den im „European Diploma Supplement 
Model“ festgelegten Rahmen hält. 
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(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine zweisprachig in Deutsch und Eng-
lisch gefasste Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Da-
rin wird die Verleihung des akademischen Grades Master of Arts beurkundet. Die 
Urkunde wird von dem Vorsitz des Dekanats sowie von dem Vorsitz des Prü-
fungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät versehen. 
 
 
(4) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig 
nicht bestanden, so erteilt der Vorsitz des Prüfungsausschusses hierüber einen 
schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist. Auf 
Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise wird eine Bescheini-
gung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie 
die zum Bestehen der Masterprüfung noch zu erbringenden Prüfungsleistungen 
enthält und erkennen lässt, dass die Masterprüfung nicht bestanden ist. 
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§ 24 Möglichkeit eines Schwerpunktstudiums 
 
(1) Nach bestandener Masterprüfung kann auf Antrag die Absolvierung eines 
Schwerpunktstudiums bescheinigt werden. Zwei Schwerpunktlegungen sind mög-
lich: 

1. Soziologie der Organisation und des Personals (Organization Studies); 

2. Global and Comparative Sociology. 

 
 
(2) Für die Bescheinigung des Schwerpunktstudiums „Soziologie der Organisa-
tion und des Personals (Organization Studies)“ sind dem Antrag die Nachweise 
über die Erbringung der nachfolgend aufgeführten Leistungen beizufügen: 

1. der erfolgreiche Abschluss einer Lehrveranstaltung zur Einführung in die 
Organisationssoziologie, 

2. der erfolgreiche Abschluss zweier Lehrveranstaltungen im Bereich „Or-
ganization Studies”, in welchen je gesonderte Leistungsnachweise er-
worben worden sind, 

3. der erfolgreiche Besuch einer Lehrveranstaltung am Max-Weber-Institut 
für Soziologie, in welcher soziologische Fragen zur Personalpolitik oder -
rekrutierung, Führung von Mitarbeitenden, Beratung, Coaching, Weiter-
bildung oder verwandte Themen behandelt worden sind, 

4. die Absolvierung eines sechswöchigen Praktikums im Bereich Organisa-
tionsentwicklung, Change-Management, Veränderungsmanagement etc. 
oder in einer Personalabteilung einer größeren Organisation mit an-
schließend eingereichtem Praktikumsbericht sowie  

5. die Anfertigung einer Masterarbeit im Themengebiet der Soziologie der 
Organisation und des Personals. 
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(3) Für die Bescheinigung des Schwerpunktstudiums „Global and Comparative 
Sociology” sind dem Antrag die Nachweise über die Erbringung der nachfolgend 
aufgeführten Leistungen beizufügen: 

1. der erfolgreiche Abschluss einer global oder komparativ ausgerichteten 
Lehrveranstaltung im Bereich der soziologischen Institutionen- und Or-
ganisationsanalyse, 

2. der erfolgreiche Abschluss eines Seminars zu Komparativen Methoden, 

3. der erfolgreiche Abschluss eines Seminars in den Regionalstudien, 

4. die Absolvierung eines Auslandssemesters, einer internationalen Sum-
mer School oder eines vergleichbaren internationalen Lehrangebots, 

5. die Anfertigung einer Masterarbeit im Themengebiet globale oder kom-
parative Soziologie. 

 
 
 
Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 25 Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat die zu prüfende Person bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei 
deren Erbringung getäuscht worden ist, entsprechend berichtigen und die Prü-
fung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, 
ohne dass die zu prüfende Person hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsa-
che erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
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(3) Der zu prüfenden Person ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Aufklä-
rung zu geben. 
 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein 
neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die zugehörige 
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für 
„nicht bestanden” erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnis-
ses ausgeschlossen. 
 
 
 
§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 

 
(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der zu prüfenden Person auf 
schriftlichen Antrag Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt. Der Antrag ist 
grundsätzlich innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens zu 
stellen. 
 
 
(2) Klausuren können eingesehen werden. 
 
 
 
§ 27 Inkrafttreten; Außerkrafttreten; Übergangsregelung 
 
(1) Die vorliegende Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung im Mitteilungsblatt der Rektorin in Kraft. Sie gilt erstmals zum Win-
tersemester 2024/2025.  
 
 
(2) Die Prüfungsordnung der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg für den 
Masterstudiengang Soziologie vom 3. Februar 2016 (Mitteilungsblatt des Rektors 
vom 9. März 2016 S. 141), geändert am 18. Juni 2020 (Mitteilungsblatt des Rek-
tors vom 26. Juni 2020 S. 307), tritt am 30. September 2024 außer Kraft. 
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(3) Studierende, die das Studium bereits vor Inkrafttreten der vorliegenden Stu-
dien- und Prüfungsordnung begonnen haben, können ihr Studium noch für vier 
weitere Semester (bis 30. September 2026) nach der Prüfungsordnung der Rup-
recht-Karls-Universität Heidelberg für den Masterstudiengang Soziologie vom 3. 
Februar 2016 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 9. März 2016 S. 141), geändert 
am 18. Juni 2020 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 26. Juni 2020 S. 307), been-
den. Auf Antrag können sie ihr Studium nach dieser Studien- und Prüfungsord-
nung fortführen. Dieser Antrag soll innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Studien- und Prüfungsordnung (bis zum 01. Dezember 2024) gestellt wer-
den. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Juni 2024 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior 

Rektorin 
 
 
Anlage 1 Studienverlaufsplan des Masterstudienganges Soziologie 
Anlage 2 Übersicht Module des Masterstudienganges Soziologie 
Anlage 3 Masterstudiengang Begleitfach Soziologie 
Anlage 4 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 

KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Anlage 1 Studienverlaufsplan des Masterstudienganges Soziologie 
 

Modul 
empfohlenes 

Fachsemester 

Nr. Modulbezeichnung Modulform* LP  1 2 3 4 

1.  Aktuelle Soziologische Theorie P 16 x    

2.  Soziologische Institutionen- und Organi-
sationsanalyse 

P 16 x x   

3.  Fortgeschrittene Methoden P 18 x x x  

4.  Projekt-/ Forschungsseminar P 22  x x  

5.  Thematische Schwerpunkte P 18  x x  

6.  Masterarbeit P 30 
  

 x 

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.  
   

 
  

 

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.  
   

   
 

  LP Gesamt:      

* Modulformen: Pflichtmodul = P 
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Anlage 2 Übersicht Module des Masterstudienganges Soziologie 
 
Die Module im Fachanteil des Masterstudienganges Soziologie umfassen insge-
samt 90 LP. Für die Masterarbeit werden 30 LP veranschlagt.  
 
Pflichtbereich 
 
Im Pflichtbereich sind 120 LP zu erbringen. Dafür müssen die folgenden Pflicht-
module erfolgreich absolviert werden. 
 
Pflichtmodule … LP 

Bezeichnung Aktuelle Soziologische Theorie  16 LP 

Bezeichnung Soziologische Institutionen- und Organisationsanalyse  16 LP 

Bezeichnung Fortgeschrittene Methoden  18 LP 

Bezeichnung Projekt- / Forschungsseminar  22 LP 

Bezeichnung Thematische Schwerpunkte  18 LP 

Bezeichnung Masterarbeit  30 LP 
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Anlage 3 Masterstudiengang Soziologie Begleitfach 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die nachfolgenden Bestimmungen ergänzen die Studien- und Prüfungsordnung für 
den Masterstudiengang Soziologie. Im Übrigen gelten die Bestimmungen für den 
Masterstudiengang Hauptfach des Faches, in dem die studierende Person immat-
rikuliert ist. 
 
 
 
§ 2 Zulassungsvoraussetzungen 
 
(1) Zulassungsvoraussetzungen für den Masterstudiengang Soziologie Begleit-
fach sind: 

1. Studienleistungen im Fach Soziologie in einem Erststudium im Umfang 
von 35 Leistungspunkten oder 

2. Studienleistungen mit im Wesentlichen sozialwissenschaftlichem Inhalt in 
einem Erststudium im Umfang von 50 Leistungspunkten. 

 
 
(2) Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Zulassung zum Studium des 
Faches Soziologie als Begleitfach in Kombination mit einem anderen Hauptfach im 
Masterstudium entscheidet der Zulassungsausschuss für den Masterstudiengang 
Soziologie. 
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§ 3 Module des Masterstudienganges Soziologie Begleitfach 
 
(1) Das Fach Soziologie kann als Masterstudiengang Begleitfach im Umfang von 
20 Leistungspunkten aus Veranstaltungen im Modulhandbuch ausgewiesener Mo-
dule des Hauptfachs Soziologie in Kombination mit einem anderen Hauptfach im 
Masterstudium studiert werden.  
 
 
(2) Das Begleitfach ist mit mindestens zwei benoteten Leistungen zu absolvie-
ren. Die absolvierten Leistungen werden zu einem Begleitfachmodul Soziologie zu-
sammengefasst. 
 
 
 
§ 4 Prüfungsausschuss 
 
Für die Prüfungen im Masterstudiengang Begleitfach Soziologie ist der Prüfungs-
ausschuss Soziologie zuständig. 
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Anlage 4 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 
  KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
 
Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung auf Künstlicher In-

telligenz basierender Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 

 

I. Eigenständigkeitserklärung 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die Prüfungsleistung ___________________________ 

1. selbständig angefertigt habe und 

2. keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.  

3. Sämtliche wörtliche oder sinngemäß übernommenen Textstellen habe ich als solche kenntlich 

 gemacht. 

 

____________________________________________________________ 

Ort, Datum, Name 
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II. Angaben zu verwendeten KI-basierten elektronischen Hilfsmitteln 

 

Zur Dokumentation der verwendeten Hilfsmittel ist der schriftlichen Ausarbeitung ein besonderer 
Anhang hinzugefügt, der eine Liste und Beschreibung aller verwendeten KI-basierten Hilfsmittel 
enthält. Der besondere Anhang zur Dokumentation der verwendeten Hilfsmittel erfüllt folgende 
Kriterien: 

1. Auflistung der Ziele, für die die KI-basierten Hilfsmittel in der vorliegenden Arbeit eingesetzt 
wurden, 

2. Dokumentation der Verwendungsweise der KI-basierten Hilfsmittel zur Gewährleistung der 
Reproduzierbarkeit, 

3. Nennung der Kapitel und Abschnitte der vorliegenden Arbeit, in denen die KI-basierten Hilfs-
mittel eingesetzt wurden. 

Der Gebrauch dieser Hilfsmittel inklusive Art, Ziel und Umfang des Gebrauchs wurde mit meinem 
Erstbetreuer bzw. meiner Erstbetreuerin _________________abgesprochen. 

Mir ist bewusst, dass insbesondere der Versuch einer nicht dokumentierten Nutzung KI-basierter 
Hilfsmittel als Täuschungsversuch entsprechend § 12 der Prüfungsordnung zu werten ist: 

„Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder Be-
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann die betreffende Prüfungsleistung 
mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet werden.” 
 
 
____________________________________________________________ 
Ort, Datum, Name 
 
  



1146 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2024 
11.07.2024 

  



1147 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2024 
11.07.2024 

Studien- und Prüfungsordnung der Universität Heidelberg  
für den Masterstudiengang Ur- und Frühgeschichte 
 
vom 19. Juni 2024 
 
 
 
Aufgrund von §§ 8 Abs. 5, 32 Abs. 3 S. 1, Abs. 4, 29 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fas-
sung vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005 S. 1), zuletzt geändert durch Art. 8 des Ge-
setzes am 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 43), hat der Senat der Universität Heidel-
berg am 11. Juni 2024 die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 19. Juni 2024 erteilt. 
 
 
 
Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
§ 2 Mastergrad 
§ 3 Regelstudienzeit 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache  
§ 5  Module, ECTS-Leistungspunkte 
 
 
 
Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
§ 6 Prüfungsausschuss 
§ 7 Prüfende und Beisitzende 
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Allgemeine Bestimmungen 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 9 Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen 
§ 10 Rücktritt aus wichtigem Grund 
§ 11 Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 
 Lebenslagen 
§ 12 Täuschung und Ordnungsverstoß 
§ 13 Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von Leistungen 

außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsarten 
§ 15  Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
§ 16 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
Abschlussprüfung 
§ 17  Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
§ 18 Zulassungsverfahren zur Masterprüfung 
§ 19 Umfang und Art der Prüfung 
§ 20 Masterarbeit 
§ 21 Mündliche Abschlussprüfung 
§ 22 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
§ 23 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
§ 24 Masterzeugnis und Urkunde 
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Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 25 Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 27 Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
 
 
Anlage 1 Studienverlaufspläne des Masterstudienganges Ur- und 
  Frühgeschichte  
Anlage 2 Übersicht Module des Masterstudienganges Ur- und 

Frühgeschichte 
Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 

KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Abschnitt I: Bestimmungen zu Studienaufbau und Regelstudienzeit 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
 
(1) Gegenstand des Masterstudienganges Ur- und Frühgeschichte ist die kul-
turwissenschaftlich-archäologische Erforschung urgeschichtlicher, frühgeschichtli-
cher und historischer Kulturen, sofern ihre Untersuchung nicht Aufgabe anderer 
an der Universität Heidelberg vertretener Fachdisziplinen ist. Aufbauend auf ei-
nen Bachelorstudiengang mit einem Anteil an Ur- und Frühgeschichte von min-
destens 50 % verbindet der Masterstudiengang ein forschungsorientiertes Fach-
studium mit interdisziplinären Ansätzen sowohl aus anderen Geisteswissenschaf-
ten, als auch aus Naturwissenschaften. Der Masterstudiengang zielt darauf ab, 
die Auseinandersetzung mit den Quellen und Methoden der Ur- und Frühge-
schichte zu erweitern und den Umgang mit theoretischen Ansätzen aus den Kul-
tur-, Sozial- und Geschichtswissenschaften, die zum Verstehen ur- und frühge-
schichtlicher Fragestellungen beitragen können, zu vertiefen. 
 
 
(2) Masterabschlüsse schließen als weitere Abschlüsse Studiengänge ab, die 
erste Hochschulabschlüsse vertiefen, verbreitern, fachübergreifend erweitern o-
der um andere Fächer ergänzen (konsekutive Masterstudiengänge). Durch die 
Prüfung zum „Master of Arts” soll festgestellt werden, ob die Studierenden die Zu-
sammenhänge ihres Faches Ur- und Frühgeschichte überblicken, die Fähigkeit 
besitzen, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse des Faches anzuwenden 
sowie nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu arbeiten. 
 
 
(3) Der Zugang und die Zulassung zum Studium werden in einer gesonderten 
Zulassungsordnung geregelt. 
 
 
 
§ 2 Mastergrad 
 
Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Universität Heidelberg den akade-
mischen Grad „Master of Arts” (abgekürzt M.A.). 
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§ 3 Regelstudienzeit 
 
(1) Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt einschließlich der 
Zeit für die Anfertigung der Masterarbeit vier Semester.  
 
 
(2) Bei Zulassung zu einem Teilzeitstudium verlängert sich die Regelstudienzeit 
entsprechend den dort getroffenen Bestimmungen. Die in dieser Prüfungsord-
nung festgelegten Bearbeitungszeiten für schriftliche Prüfungsleistungen bleiben 
hiervon unberührt. Die Zulassung zu einem Teilzeitstudium erfolgt auf Antrag. 
Das Nähere regelt die Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums an der Univer-
sität Heidelberg (TeilzeitO) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
 
§ 4 Studienaufbau, -beginn und -sprache 
 
(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Sommer- und Wintersemester erfol-
gen. 
 
 
(2) Das Lehrangebot erstreckt sich über drei Semester, im vierten Semester ist 
die Masterarbeit anzufertigen. Der für den erfolgreichen Abschluss des Master-
studiums erforderliche Gesamtumfang beträgt 120 ECTS-Leistungspunkte (im 
Folgenden nur LP genannt). 
 
 
(3) Das Studium ist modular aufgebaut. Von den 120 Leistungspunkten entfal-
len 70 Leistungspunkte auf fachbezogene Lehrveranstaltungen im Hauptfach, 20 
Leistungspunkte auf ein Begleitfach und 30 Leistungspunkte auf die Masterarbeit. 
Der Studiengang Ur- und Frühgeschichte kann auch als Begleitfach im Umfang 
von 20 LP mit einem anderen Hauptfach studiert werden. Als Begleitfach zum 
Hauptfach Ur- und Frühgeschichte kann grundsätzlich jedes Fach gewählt wer-
den, für das ein entsprechendes Studienangebot im Masterbereich besteht. 
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(4) Für den Masterstudiengang Ur- und Frühgeschichte wird sowohl im Haupt-
fach als auch im Begleitfach der Nachweis folgender Sprachkenntnisse gefordert: 

1. Kenntnisse der englischen sowie einer weiteren modernen Fremdspra-
che mindestens auf dem Niveau B1 nach dem Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmen für Sprachen (GER), nachzuweisen durch: 

a) einen im englischsprachigen Ausland bzw. in dem Land der zweiten 
Sprache erworbenen Hochschulabschluss als Bachelor oder Master, 

b) das Zertifikat eines international anerkannten standardisierten Tests 
oder, 

c) weitere geeignete Sprachnachweise. 

2. Alternativ anstelle einer zweiten modernen Fremdsprache: Graecum o-
der Latinum bzw. äquivalente Altgriechisch- oder Lateinkenntnisse; der 
Nachweis erfolgt durch das Zeugnis der Hochschulzugangsberechti-
gung, eine Ergänzungsprüfung oder durch andere geeignete Sprach-
nachweise. Die Überprüfung der Äquivalenz liegt beim Prüfungsaus-
schuss und erfolgt anhand der vorgelegten Zeugnisse. 

 
Für Hauptfachstudierende erfolgt die Erbringung der Nachweise der geforderten 
Sprachkenntnisse im Zusammenhang mit der Zulassung zu diesem Studiengang 
und richtet sich nach den Regelungen der gesonderten Zulassungsordnung. Für 
Begleitfachstudierende ist der Nachweis vor der Registrierung des Begleitfaches 
zu erbringen Die Überprüfung liegt beim Prüfungsausschuss und erfolgt anhand 
der vorgelegten Zeugnisse. 

 
 

(5) Unterrichts- und Prüfungssprache ist grundsätzlich Deutsch. Lehrveranstal-
tungen und Prüfungsleistungen können im Wahl– und Pflichtbereich ganz oder 
teilweise auch in englischer Sprache abgehalten werden.  
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§ 5 Module, ECTS-Leistungspunkte 
 
(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 
Lerneinheit, die sich aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen 
kann. Es besteht nicht nur aus den zu besuchenden Lehrveranstaltungen, son-
dern umfasst auch die zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen, die für 
die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls notwendig sind.  
 
 
(2) Die Module sind in Anlage 2 geregelt. Es wird unterschieden zwischen 
Pflichtmodulen, Wahlpflichtmodulen und Wahlmodulen. 

 Pflichtmodule müssen von allen Studierenden absolviert werden. Inner-
halb eines Pflichtmoduls kann die Wahl zwischen verschiedenen Veran-
staltungen und deren Kompensation ermöglicht werden. Das endgültige 
Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Verlust des Prüfungsan-
spruchs. Ein Pflichtmodul ist nicht kompensationsfähig. 

 Wahlpflichtmodule sind Module innerhalb eines verpflichtenden Wahl-
pflichtbereichs. Die Studierenden haben innerhalb des jeweiligen Wahl-
pflichtbereichs die Wahl zwischen verschiedenen gleichwertigen Wahl-
pflichtmodulen. Innerhalb eines Wahlpflichtmoduls kann zudem die Wahl 
zwischen verschiedenen Veranstaltungen und deren Kompensation er-
möglicht werden. Das endgültige Nichtbestehen des gewählten Wahl-
pflichtmoduls führt zum Verlust des Prüfungsanspruchs, wenn alle Kom-
pensationsmöglichkeiten ausgeschöpft sind.  

 Wahlmodule sind sonstige im Modulangebot enthaltene Module. Das 
Modulangebot kann nur ein Wahlmodul oder mehrere, nicht zwingend 
gleichwertige, Wahlmodule enthalten. Soweit ein entsprechendes Wahl-
modulangebot besteht, sind Wahlmodule frei in dem für das Studium er-
forderlichen Umfang und darüber hinaus wählbar. Innerhalb des Wahl-
moduls kann zudem die Wahl zwischen verschiedenen Veranstaltungen 
ermöglicht werden. Veranstaltungen innerhalb von Wahlmodulen sind 
stets kompensationsfähig. Das endgültige Nichtbestehen eines Wahlmo-
duls führt nicht zum Verlust des Prüfungsanspruchs. 
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(3) Die Masterarbeit und die mündliche Abschlussprüfung stellen je ein eigenes 
Modul dar. 
 
 
(4) Für das Bestehen eines Moduls müssen alle (Teil-)Leistungen innerhalb 
des Moduls mit mindestens „ausreichend” (4,0) bzw. bei unbenoteten (Teil-)Leis-
tungen mit „bestanden” bewertet worden sein. 
 
 
(5) Für erfolgreich absolvierte Module mit ihren Teilleistungen werden LP ver-
geben. Dabei entspricht ein LP einem zeitlichen Arbeitsaufwand für die Studie-
renden von 30 Stunden. 
 
 
 
Abschnitt II: Bestimmungen zum Prüfungswesen 
 
Prüfungsausschuss und Prüfende 
 
§ 6 Prüfungsausschuss 
 
(1) Zur Erledigung der in dieser Prüfungsordnung festgelegten Aufgaben wird 
ein Prüfungsausschuss eingerichtet. Er besteht aus zwei Hochschullehrer*innen, 
einem*r Vertreter*in der akademischen Mitarbeiter*innen und einem*r Studieren-
den, letztere*r mit beratender Stimme. 
 
 
(2) Der*die Vorsitzende und die Stellvertretung sowie die weiteren Mitglieder 
des Prüfungsausschusses werden vom Fakultätsrat auf jeweils zwei Jahre be-
stellt. Die Amtszeit des*r Studierenden beträgt ein Jahr. Der*die Vorsitzende und 
die Stellvertretung müssen Hochschullehrer*innen sein. 
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(3) Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die Organisation der Prüfungsver-
fahren und überwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieser Prüfungsordnung. 
Er ist insbesondere zuständig für 

 die Bestellung der bei den Prüfungen mitwirkenden Prüfer*innen und Bei-
sitzer*innen, 

 die Bekanntgabe der Prüfenden im Vorfeld der Prüfung, 

 die Entscheidung über die Zulassung zu Prüfungen, 

 die Entscheidung über Rücktrittsgesuche und Anträge auf nachteilsaus-
gleichende Maßnahmen, 

 die Ahndung von Täuschungen oder Ordnungsverstößen sowie 

 die Entscheidung in Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren. 

Der Prüfungsausschuss kann darüber hinaus Anregungen zur Reform des Studi-
enplans und der Prüfungsordnung geben und zu allen, die Prüfungen betreffen-
den Fragen angerufen werden. 

 
 

(4) Der Prüfungsausschuss kann konkrete Aufgaben, insbesondere die Bestel-
lung von Prüfer*innen sowie Beisitzer*innen, per Beschluss widerruflich auf 
den*die Vorsitzende*n übertragen. Der*die Vorsitzende kann bei Bedarf administ-
rative und unterstützende Aufgaben an eine*n am Institut Beauftragte*n übertra-
gen. Der Prüfungsausschuss ist über deren Erledigung regelmäßig zu unterrich-
ten. 
 
 
(5) Der*die Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses, bereitet 
die Sitzungen vor, leitet sie und entscheidet bei Stimmengleichheit. 
 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme 
von Prüfungen beizuwohnen. 
 
 



1156 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2024 
11.07.2024 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüfer*innen und Beisitzer*in-
nen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Der*die Vorsitzende hat dafür Rech-
nung zu tragen, dass diejenigen Mitglieder, die außerhalb des öffentlichen Diens-
tes stehen ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. 
 
 
(8) Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder des*r Vorsitzenden sind 
der zur prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende Ent-
scheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen. 
 
 
 
§ 7 Prüfende und Beisitzende 
 
(1) Zur Abnahme von Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit 
einzelnen Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur Hoch-
schullehrer*innen, Hochschul- und Privatdozent*innen sowie akademische Mitar-
beiter*innen nach § 52 Abs. 1 LHG, soweit diesen die Prüfungsbefugnis übertra-
gen worden ist, berechtigt. 
 
 
(2) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist in der Regel die für die ent-
sprechende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson Prüfer*in.  
 
 
(3) Zum*r Beisitzer*in darf nur bestellt werden, wer die entsprechende Master-
abschlussprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 
 
 
(4) Die zu prüfende Person kann für die Masterarbeit und für die mündliche Ab-
schlussprüfung eine*n Prüfer*in vorschlagen; ein Rechtsanspruch auf Zuweisung 
eines*r bestimmten Prüfer*in wird dadurch nicht begründet. 
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(5) Der*die Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der zu prü-
fenden Person die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden.  

 
 

(6) Ihr Einverständnis vorausgesetzt können Prüfungsberechtigte bis zu zwei 
Jahre nach Verlassen der Universität Heidelberg zu Prüfenden bestellt werden. 
 
 
 
Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen 
Prüfer*innen festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind folgende Noten 
zu verwenden: 
 

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung; 
 

2 = gut eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
 

3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen An-
forderungen entspricht; 
 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 
den Anforderungen genügt; 
 

5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher 
Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  
 

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte 
durch Verringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden; die 
Note 0,7 und Zwischenwerte über 4,0 sind ausgeschlossen. 
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(2) Sofern Bewertungen einzelner Prüfungsleistungen einer Lehrveranstaltung 
zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst werden, gibt die für die entspre-
chende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson eine Gewichtung bis spä-
testens zum Beginn der Lehrveranstaltung vor. Die Note ergibt sich aus dem ge-
wichteten arithmetischen Mittel der einzelnen Bewertungen; dabei gelten Abs. 3 
und Abs. 4 entsprechend. Aus den ungerundeten Modulteilnoten wird eine Modul-
endnote entsprechend der Anzahl der LP ermittelt. Ist in einem Modul eine Mo-
dulprüfung abzulegen, so bildet die Note der Modulprüfung die Note für dieses 
Modul. 
 
 
(3) Eine Modulendnote und die Gesamtnote der Masterprüfung lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5  sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 ausreichend 
 
 
(4) Bei der Bildung der Modulendnoten und der Gesamtnote der Masterprüfung 
wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote der Masterprüfung wird ge-
mäß § 23 Abs. 2 berechnet.  
 
 
(5) Zusätzlich zur Abschlussnote ist eine Einstufungstabelle entsprechend des 
ECTS-Users Guide in der jeweils geltenden Fassung auszuweisen, die statisti-
sche Auskunft über die Verteilung der erzielten Note innerhalb der jeweiligen 
Lerngruppe gibt (relative Note).  
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§ 9 Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungsleistungen  
 
(1) Prüfungsleistungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gel-
ten, können einmal wiederholt werden. Fehlversuche an anderen Universitäten 
sind dabei anzurechnen. Eine zweite Wiederholung ist bei höchstens zwei stu-
dienbegleitenden Prüfungsleistungen zulässig. Eine zweite Wiederholung der 
Masterarbeit oder der mündlichen Abschlussprüfung ist nicht zulässig. 
 
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht möglich. 
 
 
(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen müssen spätestens binnen eines Stu-
dienjahres wiederholt werden. Bei Versäumen dieser Frist erlischt der Prüfungs-
anspruch, es sei denn, die zu prüfende Person hat das Versäumnis nicht zu ver-
treten. 
 
 
(4) Wurde eine Prüfung trotz Ausschöpfung der möglichen Anzahl an Prüfungs-
versuchen bzw. Wiederholungen nicht bestanden, gilt diese als endgültig nicht 
bestanden. 
 
 
(5) Das endgültige Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Verlust des 
Prüfungsanspruchs und damit zum Ausschluss aus dem Studium. Das endgültige 
Nichtbestehen eines Wahlpflichtmoduls führt erst zum Verlust des Prüfungsan-
spruches und damit zum Ausschluss aus dem Studium, wenn alle Kompensati-
onsmöglichkeiten durch andere gleichwertige Wahlpflichtmodule innerhalb des 
Wahlpflichtbereiches ausgeschöpft wurden. Das endgültige Nichtbestehen eines 
Wahlmoduls führt nicht zum Verlust des Prüfungsanspruches.  
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§ 10 Rücktritt aus wichtigem Grund  
 
(1) Sofern in dieser Prüfungsordnung die Erbringung von Studien- und Prü-
fungsleistungen vorgeschrieben ist, sind die Studierenden verpflichtet, sich für die 
jeweilige Leistungserbringung anzumelden und diese zum beantragten Zeitpunkt 
zu absolvieren. Bei einem Verstoß gegen die Pflichten aus Satz 1, wird die Stu-
dien- bzw. Prüfungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) gewertet, es sei denn, 
die zu prüfende Person tritt ordnungsgemäß von der Studien- bzw. Prüfungsleis-
tung zurück. 

 
 

(2) Ein Rücktritt aus wichtigem Grund ist möglich. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor, wenn eine plötzliche und unerwartete Einschränkung der Leis-
tungsfähigkeit eintritt. Ein ordnungsgemäßer Rücktritt setzt voraus, dass 

 eine unverzügliche Mitteilung des Rücktritts (Rücktrittserklärung) in 
schriftlicher Textform gegenüber der verantwortlichen Lehrperson sowie 
dem zuständigen Prüfungsausschuss erfolgt; bei Krankheit der zu prüfen-
den Person hat die Meldung des Rücktritts zu erfolgen, sobald diejenigen 
Symptome, die Grundlage für das Rücktrittsgesuch sind, erkennbar auf-
treten. Bei einem Prüfungsabbruch muss die zu prüfende Person zudem 
eine aufsichtführende Person über den Abbruch informieren; der Prü-
fungsabbruch ist zu protokollieren. 

 die unverzügliche Mitteilung und der geeignete Nachweis eines wichtigen 
Rücktrittsgrundes gegenüber dem zuständigen Prüfungsausschuss vor-
genommen wird; bei Krankheit der zu prüfenden Person oder eines von 
ihr zu versorgenden Kindes bzw. eines zu pflegenden nahen Angehöri-
gen (§ 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz) ist ein ärztliches Attest vorzulegen. 
Hierbei ist nur eine Mitteilung der Symptome, nicht aber der Diagnose er-
forderlich. Erfolgt ein Rücktritt nach Antritt der Prüfung und Ausgabe der 
Aufgabenstellung, so ist zur Feststellung der Prüfungsunfähigkeit noch 
am selben Tag eine Ärztin bzw. ein Arzt zu konsultieren und ein am Prü-
fungstag ausgestelltes ärztliches Attest einzuholen. 

 eine ggfs. in dieser Satzung aufgestellte Frist gewahrt wird. 
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(3) Nach Abschluss der Prüfung ist ein Prüfungsrücktritt ausgeschlossen, ins-
besondere dann, wenn die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfung bereits 
einsehen konnte oder auf anderem Wege Kenntnis davon erlangt hat. 

 
 

(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise, ob 
die Gründe anerkannt werden. In seiner Abwägung hat er insbesondere den 
Grundsatz der Chancengleichheit im Hinblick auf die antragstellende Person so-
wie die gesamte zu prüfende Studierendengruppe zu wahren. Werden die 
Gründe anerkannt, kann ein neuer Termin anberaumt werden. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Entscheidungen 
des Prüfungsausschusses sind der zu prüfenden Person unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Belastende Entscheidungen sind zu begründen und mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen.  
 
 
 
§ 11 Nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 
Lebenslagen  
 
(1) Nachteilsausgleichende Maßnahmen können insbesondere gewährt werden 
für Studierende mit länger andauernder Krankheit oder wegen länger andauern-
der oder ständiger körperlicher Behinderung, für Studierende mit pflegebedürfti-
gen Angehörigen (§ 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz, §§ 14 und 15 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch), für Studierende aufgrund von schwangerschaftsbedingten 
Einschränkungen oder im Hinblick auf einen bestehenden Mutterschutz (§ 3 Ab-
satz 1, § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes) sowie für Studierende in Eltern-
zeit (§ 15 Absätze 1 bis 3 des Bundeselterngeld- und Elterngesetzes). Die 
Schutzzeiten im Rahmen des Mutterschutzes sowie der Elternzeit (§ 61 Absatz 3 
Sätze 1 und 2 des Landeshochschulgesetzes) bleiben hiervon unberührt. 
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(2) Unter dem Begriff Nachteilsausgleich sind geeignete Ausgleichsmaßnah-
men zu verstehen, mit denen den Schwierigkeiten von Studierenden in besonde-
ren Lebenslagen Rechnung getragen wird, im Hinblick darauf die vorhandenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten unter Geltung der für alle Studierenden einheitlichen 
Bedingungen darzustellen oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Fris-
ten abzulegen.  Ein Nachteilsausgleich ist zu gewähren, wenn der*die  Studie-
rende im Sinne des Absatz 3 glaubhaft macht, seine*ihre vorhandene Leistungs-
fähigkeit ganz oder teilweise nicht in der vorgeschriebenen Form, zu den vorge-
schriebenen Bedingungen oder innerhalb der vorgeschriebenen Fristen darstellen 
zu können. Voraussetzung ist, dass die Darstellungsfähigkeit kein Bestandteil der 
Prüfungs- oder Studienleistung oder Teil der zu erwerbenden Kompetenz ist. 
 
 
(3) Anträge auf Gewährung von nachteilsausgleichenden Maßnahmen müssen 
rechtzeitig in schriftlicher Form beim Prüfungsausschuss eingehen. In der Regel 
ist ein Antrag nur rechtzeitig, wenn er zu Beginn des jeweiligen Semesters, spä-
testens jedoch vier Wochen vor Prüfungsantritt oder Fälligkeit von Prüfungs- bzw. 
Studienleistungen in hinreichend begründeter Form und unter Einreichung geeig-
neter ärztlicher Nachweise bzw. sonstiger fachlicher Stellungnahmen bei dem zu-
ständigen Prüfungsausschuss eingegangen ist. Die Rechtzeitigkeit des Antrages 
ist auch dann noch zu bejahen, wenn die Einreichung des Antrages unter Einhal-
tung der genannten Fristen aufgrund der Eigenart der Beeinträchtigung im kon-
kreten Einzelfall nicht möglich war. Eine hinreichende Begründung liegt vor, wenn 
der*die Antragsteller*in Antragstellerin 

 Art und Umfang des drohenden Nachteils 

 geeignete Ausgleichsmöglichkeiten sowie 

 die Symptome, aufgrund derer der Nachteil droht, 

so darlegt, dass die Notwendigkeit des Nachteilsausgleichs für den Prüfungsaus-
schuss nachvollziehbar ist. Die Mitteilung einer Diagnose ist nicht verpflichtend. 
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(4) Der Prüfungsausschuss entscheidet anhand der vorgelegten Nachweise 
über Art, Umfang und Notwendigkeit der beantragten Maßnahme. In seiner Ab-
wägung ist der Prüfungsausschuss an das Prinzip der Chancengleichheit im Hin-
blick auf die antragstellende Person sowie die gesamte zu prüfende Studieren-
dengruppe gebunden. Er ist in konkreten Einzelfällen berechtigt weitere Unterla-
gen und Nachweise einzufordern. Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
sind der zu prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Belastende Ent-
scheidungen sind zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen. 
 
 
 
§ 12 Täuschung und Ordnungsverstoß 
 
(1) Die zu prüfende Person ist unter Wahrung des Prinzips der Chancengleich-
heit im Hinblick auf die gesamte zu prüfende Studierendengruppe dazu verpflich-
tet, eine persönliche und eigenständige Leistung ohne Zuhilfenahme von nicht 
zugelassenen Hilfsmitteln abzulegen.  
 
 
(2) Insbesondere die Verwendung auf künstlicher Intelligenz basierender Hilfs-
mittel (im Folgenden nur „KI“ genannt) muss vergleichbar der Erklärung über ei-
genständige Leistungen und Nutzung KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistun-
gen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern die Nutzung KI-basierter Hilfs-
mittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungsausschuss dem Grunde nach 
gestattet wird. 

 
 

(3) Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann 
die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend” (5,0) gewertet werden.  

 
 

(4) Eine zu prüfende Person, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von dem Prüfungsberechtigten oder Aufsichtsführenden von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die be-
treffende Prüfungsleistung ebenfalls als „nicht ausreichend” (5,0) gewertet. 
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(5) In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die zu prüfende 
Person von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

 
 

(6) Belastende Entscheidungen sind der zu prüfenden Person unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen.  

 
 

(7) Die zu prüfende Person kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlan-
gen, dass die Entscheidungen nach Abs. 4 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss 
überprüft werden.   
 
 
 
§ 13 Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von 
Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums 
 
Die Vorschriften zur Anerkennung hochschulischer Leistungen und zur Anrech-
nung von Leistungen außerhalb des Hochschulstudiums sind in der zentralen 
Verfahrenssatzung (Satzung der Universität Heidelberg zur Regelung des Verfah-
rens der Anerkennung und Anrechnung von Leistungen vom 2.März 2023) gere-
gelt. 
 
 
 
  



1165 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2024 
11.07.2024 

Studienbegleitende Studien- und Prüfungsleistungen 
 
§ 14 Studienbegleitende Prüfungsarten 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen sind: 

1. die mündlichen Prüfungsleistungen, 

2. die schriftlichen Prüfungsleistungen. 
 
 
(2) Die genannten Prüfungsarten können in der Regel auch unter Einsatz elekt-
ronischer Informations- und Kommunikationssysteme (Online-Prüfung) abgenom-
men werden. Näheres regelt die Universität Heidelberg durch entsprechende Sat-
zung. 

 
 

(3) Die jeweilige Anmeldungsform, die Voraussetzungen für die Modul(teil)prü-
fungen sowie der Prüfungsmodus sind dem Modulhandbuch in der jeweils gülti-
gen Fassung zu entnehmen. 
 
 
 
§ 15 Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll die zu prüfende Person nachwei-
sen, dass Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkannt werden, spezifische 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge eingeordnet werden können und fach-
spezifische Aufgabenstellungen mit wissenschaftlichen Ansätzen und Methoden 
behandelt und reflektiert werden können. Ferner soll festgestellt werden, ob die 
zu prüfende Person über ein dem Studium entsprechendes Grundlagenwissen 
verfügt. 
 
 
(2) Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen sind im Rahmen von Ein-
zel- und Gruppenprüfungen von einem*r Prüfer*in in Gegenwart eines*r sachkun-
digen Beisitzer*in zu bewerten. Bei anderen mündlichen Prüfungsarten, insbe-
sondere bei Referaten und Vorträgen, wird auf eine*n sachkundige*n Beisitzer*in 
verzichtet. 
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(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führt, sind ab-
weichend von Absatz 2 von zwei Prüfenden zu bewerten. In diesen Fällen ergibt 
sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der ein-
zelnen Prüfenden. 
 
 
(4) In der Regel werden mündliche Prüfungen als Einzelprüfungen durchge-
führt. Sofern Gruppenprüfungen durchgeführt werden, erfolgt dies in Prüfungs-
gruppen von bis zu zwei Personen. Welche konkrete Form der mündlichen Prü-
fung durchgeführt wird, wird der zu prüfenden Person rechtzeitig im Vorfeld der 
Prüfung durch die zuständige Stelle bekannt gegeben. 
 
 
(5) Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistungen beträgt zwischen 30 und 60 
Minuten. Dies gilt auch im Falle von Gruppenprüfungen.  
 
 
(6) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis eines mündlichen Prü-
fungsgesprächs sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der geprüf-
ten Person im Anschluss an die mündliche Prüfungsleistung bekanntzugeben. 
 
 
 
§ 16 Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) In Klausuren soll die zu prüfende Person nachweisen, dass sie in begrenz-
ter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden des Faches 
ein vorgegebenes Problem strukturieren und Wege zu einer Lösung finden kann.  
 
 
(2) Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen sind von einem*r Prü-
fer*in zu bewerten. Das Bewertungsverfahren für schriftliche Prüfungsleistungen 
soll sechs Wochen nicht überschreiten. 
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(3) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, deren Nichtbestehen zum 
endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 9 Abs. 5 führt, sind 
abweichend von Absatz 2 von zwei Prüfenden zu bewerten. In diesen Fällen 
ergibt sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung der 
einzelnen Prüfenden. 
 
 
(4) Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt zwischen 45 und 90 Minuten.  
 
 
(5) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit erbracht 
wird, hat die zu prüfende Person zu versichern, dass sie die Hausarbeit selbstän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat. 
Insbesondere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar der Aus-
führungen der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter 
Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern 
die Nutzung KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungs-
ausschuss dem Grunde nach gestattet wird. Bei einer Teamarbeit müssen die 
einzelnen Beiträge der zu prüfenden Personen deutlich erkennbar sein. 
 
 
(6) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von den Prüfer*innen ge-
eignete technische Verfahren angewendet werden. Bei Feststellung eines Plagi-
ats bzw. im Verdachtsfall kann sich der*die Prüfer*in vom Prüfungsausschuss be-
raten lassen. Im Fall eines nachgewiesenen Plagiats wird die betreffende Prüfung 
mit „nicht ausreichend” (5,0) bzw. mit „nicht bestanden” bewertet; § 12 Abs. 3 gilt 
entsprechend. Vor einer Entscheidung ist der zu prüfenden Person Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben. 
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Abschlussprüfung 
 
§ 17 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
 
(1) Zur Masterprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

1. an der Universität Heidelberg für den Masterstudiengang Ur- und Früh-
geschichte eingeschrieben ist, 

2. seinen Prüfungsanspruch im Masterstudiengang Ur- und Frühgeschichte 
oder einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem In-
halt nicht verloren hat. 

 
 
(2) Für die Zulassung zur Masterarbeit sind zusätzliche Bescheinigungen vor-
zulegen über:  

1. die erfolgreich bestandenen in Anlage 2 aufgeführten Module mit ihren 
Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 50 LP im Hauptfach. 

2. die erfolgreich bestandenen Module und Lehrveranstaltungen im Be-
gleitfach im Umfang von mindestens 10 LP. 

 
 
(3) Die mündliche Abschlussprüfung kann erst abgelegt werden, wenn die Mas-
terarbeit abgegeben wurde. 
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§ 18 Zulassungsverfahren zur Masterprüfung 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den*die Vorsitzende*n des Prü-
fungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 17 Abs. 1 genannten Zulas-
sungsvoraussetzungen; 

2. eine Erklärung darüber, ob die zu prüfende Person in einem Masterstu-
diengang Ur- und Frühgeschichte oder einem verwandten Studiengang 
mit im Wesentlichen gleichem Inhalt, insbesondere Ur- und Frühge-
schichte, bereits eine Masterprüfung nicht bestanden hat oder sich in ei-
nem Prüfungsverfahren eines solchen Studienganges befindet. 

 
 
(2) Aufgrund des Antrages entscheidet der Prüfungsausschuss über die Zulas-
sung. Eine Ablehnung ist schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
(3) Der Antrag auf Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 

1. die Voraussetzungen gemäß § 17 nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen gemäß Abs. 1 unvollständig sind und trotz Aufforderung 
nicht vervollständigt wurden oder 

3. die zu prüfende Person die Masterprüfung im Studiengang Ur- und Früh-
geschichte oder einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen 
gleichem Inhalt endgültig nicht bestanden hat oder den Prüfungsan-
spruch verloren hat oder 

4. die zu prüfende Person sich in einem laufenden Prüfungsverfahren ei-
nes solchen Studienganges befindet. 
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§ 19 Umfang und Art der Prüfung 
 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den in Anlage 2 aufgeführten Modulen 
mit ihren Lehrveranstaltungen,  

2. der erfolgreichen Teilnahme an den Modulen und Lehrveranstaltungen 
des Begleitfaches, 

3. der Masterarbeit, 

4. der mündlichen Abschlussprüfung. 

 
 
(2) Die Prüfungen zu Abs. 1 Nr. 1 werden studienbegleitend abgelegt und erfol-
gen schriftlich oder mündlich. Die Art der Prüfungsleistung wird von der Leitung 
der Lehrveranstaltung bestimmt und spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung 
bekanntgegeben. Für die Prüfungen im Begleitfach gilt die entsprechende Prü-
fungsordnung. 
 
 
 
§ 20 Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die zu prüfende Person in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fragestellung aus dem Gebiet der Ur- 
und Frühgeschichte selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
 
 
(2) Die Masterarbeit kann von jeder bzw. jedem Prüfungsberechtigten gemäß 
§ 7 Abs. 1 im Fach Ur- und Frühgeschichte ausgegeben und betreut werden. Die 
Ausgabe und Betreuung durch eine*n Prüfungsberechtigte*n einer anderen Fach-
richtung an der Universität Heidelberg bedarf der vorherigen Genehmigung durch 
den Prüfungsausschuss. Die Masterarbeit kann mit Zustimmung des Prüfungs-
ausschusses an einer Einrichtung außerhalb der Universität Heidelberg angefer-
tigt werden, wenn die Betreuung durch eine*n Prüfungsberechtigte*n gemäß Satz 
1 erfolgt. 
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(3) Die zu prüfende Person muss spätestens zwölf Wochen nach Ablegen der 
letzten studienbegleitenden Prüfungsleistung gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 
einen Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit mit einem bereits festgelegten 
Thema oder einen Antrag auf Zuteilung des Themas der Masterarbeit bei dem*r 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses stellen. Bei Versäumen der genannten 
Frist gilt die Masterarbeit als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es sei denn, 
die zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(4) Das Thema der Masterarbeit wird von dem*r Betreuer*in festgelegt. Auf An-
trag sorgt der*die Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass die zu prü-
fende Person rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält. Der zu prüfenden 
Person ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen, ein 
Rechtsanspruch wird dadurch nicht begründet. Die Ausgabe des Themas erfolgt 
über den*die Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Aus-
gabe ist aktenkundig zu machen.  
 
 
(5) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe beträgt fünf Monate. 
In Ausnahmefällen kann die Frist vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit 
dem*r Betreuer*in um bis zu zwei Monate, während eines Teilzeitstudiums um bis 
zu vier Monate, verlängert werden. Der Antrag auf Verlängerung soll spätestens 
zwei Wochen vor Ablauf der Bearbeitungsfrist bei dem*r Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses eingegangen sein. Wird die Bearbeitungsfrist nicht eingehal-
ten, so gilt die Arbeit als mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet, es sei denn, die 
zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. Das Thema 
kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zu-
rückgegeben werden. 
 
 
(6) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu begren-
zen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann.  
 
 
(7) Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache angefertigt 
werden. Andere Sprachen sind mit Zustimmung des Prüfungsausschusses mög-
lich. 
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§ 21 Mündliche Abschlussprüfung 
 
(1) Die mündliche Abschlussprüfung soll zeigen, dass die zu prüfende Person 
die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezifische Fragestel-
lungen in diese Zusammenhänge wissenschaftlich fundiert einordnen kann. Fer-
ner soll festgestellt werden, ob die zu prüfende Person über ein breites Grundla-
genwissen sowie über Vertiefungswissen in eingegrenzten Themen des Prü-
fungsgebietes verfügt. 
 
 
(2) Die mündliche Abschlussprüfung wird vor zwei Prüfenden abgelegt. Die zu 
prüfende Person hat ein Vorschlagsrecht, das aber keinen Rechtsanspruch be-
gründet. Der*die Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der zu 
prüfenden Person der Name der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben wird. 
 
 
(3) Die mündliche Abschlussprüfung muss spätestens zwölf Wochen nach Ab-
gabe der Masterarbeit gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 3 abgelegt sein. Bei Versäumen 
dieser Frist gilt die mündliche Abschlussprüfung als mit „nicht ausreichend” (5,0) 
bewertet, es sei denn, die zu prüfende Person hat die Fristüberschreitung nicht 
zu vertreten. 
 
 
(4) Die Dauer der mündlichen Abschlussprüfung beträgt etwa 60 Minuten. 
 
 
(5) Die Prüfung wird in deutscher Sprache durchgeführt. Auf Antrag der zu prü-
fenden Person kann diese auch in englischer Sprache erfolgen. 
 
 
(6) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungs-
leistung sind in einem Protokoll festzuhalten. Die Note wird von den Prüfenden 
konsensuell bestimmt, im Zweifelsfall wird ein arithmetisches Mittel gebildet. Das 
Ergebnis ist dem Prüfling im Anschluss an die Prüfungsleistung bekannt zu ge-
ben. 
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(7) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Fach-
prüfung unterziehen wollen, können nach Maßgabe der vorhandenen Plätze als 
Zuhörende zugelassen werden. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Bera-
tung und die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. Auf Antrag der zur prüfenden 
Person oder aus wichtigen Gründen ist die Öffentlichkeit auszuschließen. 
 
 
 
§ 22 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist in zwei gedruckten Exemplaren sowie zusätzlich als 
PDF-Datei per E-Mail oder auf einem digitalen Datenträger fristgemäß beim Prü-
fungsausschuss einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
 
 
(2) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die zu prüfende Person schriftlich zu 
versichern, dass er*sie die Arbeit selbst verfasst und keine anderen als die ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet hat (Antiplagiatserklärung). Insbeson-
dere die Verwendung KI-basierter Hilfsmittel muss vergleichbar der Ausführungen 
der Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung KI-basierter Hilfsmittel 
bei Prüfungsleistungen (Anlage 3) kenntlich gemacht werden, sofern die Nutzung 
KI-basierter Hilfsmittel in Absprache mit dem zuständigen Prüfungsausschuss 
dem Grunde nach gestattet wird. 
 
 
(3) Zur Überprüfung eines Plagiatsverdachts können von dem*r Prüfer*in ge-
eignete technische Verfahren angewendet werden. § 16 Abs. 6 gilt entsprechend. 
 
 
(4) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfenden bewertet, von denen eine Person 
Hochschullehrer*in sein muss. Der*die erste Prüfer*in soll der*die Betreuer*in der 
Arbeit sein. Der*die zweite Prüfer*in wird vom Prüfungsausschuss aus dem Kreis 
der Prüfungsberechtigten nach § 7 Abs. 1 bestimmt. Die zu prüfende Person hat 
ein Vorschlagsrecht, das jedoch keinen Rechtsanspruch begründet. Das Bewer-
tungsverfahren soll sechs Wochen nicht überschreiten.  
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(5) Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertungen; § 
21 gilt entsprechend. Weichen die Prüfer*innen in der Notengebung mit einer No-
tendifferenz größer als eine ganze Note voneinander ab, setzt der Prüfungsaus-
schuss nach Anhörung beider Prüfer*innen die Note der Masterarbeit fest. Er 
kann in diesen Fällen eine*n dritte*n Prüfer*in hinzuziehen. 
 
 
 
§ 23 Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen gemäß 
§ 19 Abs. 1 jeweils mit mindestens „ausreichend” (4,0) bewertet worden sind. 
 
 
(2) Für die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung gemäß § 8 Abs. 3 
werden die Modulnoten des Hauptfaches und des Begleitfaches mit ihrem nume-
rischen Wert vor einer Rundung gemäß § 8 Abs. 4 herangezogen und entspre-
chend ihrer LP-Zahl gewichtet. Das Modul „Masterarbeit“ und das Modul „Mündli-
che Abschlussprüfung“ werden jeweils mit dem Faktor 2 gewichtet. 
 
 
 
§ 24 Masterzeugnis und Urkunde 
 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird innerhalb von vier Wochen nach 
der bestandenen Abschlussprüfung ein Zeugnis ausgestellt, das die Bezeichnung 
der einzelnen Module mit den in ihnen erzielten Noten (Note gemäß § 8 Abs. 3 
und numerischer Wert) sowie zugeordnete LP, das Thema und die Note der Mas-
terarbeit und die Gesamtnote der Masterprüfung enthält. Das Zeugnis trägt das 
Datum, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist und ist von dem*r 
Studiendekanin und von dem*r Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-
zeichnen.  
 
 
(2) Dem Zeugnis wird ein „Diploma Supplement” in deutscher und englischer 
Sprache beigefügt, das ergänzende Informationen über Studieninhalte und Stu-
dienverlauf enthält und sich inhaltlich an den im „European Diploma Supplement 
Model” festgelegten Rahmen hält. 
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(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine zweisprachig in Deutsch und Eng-
lisch gefasste Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Da-
rin wird die Verleihung des akademischen Grades Master of Arts beurkundet. Die 
Urkunde wird von dem*r Studiendekan*in und von dem*r Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät versehen. 
 
 
(4) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig 
nicht bestanden, so erteilt der*die Vorsitzende hierüber einen schriftlichen Be-
scheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist. Auf Antrag und gegen 
Vorlage der entsprechenden Nachweise wird eine Bescheinigung ausgestellt, die 
die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zur Masterprüfung 
noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-
prüfung nicht bestanden ist. 
 
 
 
Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
§ 25 Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat die zu prüfende Person bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei 
deren Erbringung getäuscht worden ist, entsprechend berichtigen und die Prü-
fung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, 
ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das 
Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 
(3) Der zu prüfenden Person ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Aufklä-
rung zu geben. 
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(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein 
neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die zugehörige 
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für 
„nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 
2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen. 
 
 
 
§ 26 Einsicht in die Prüfungsakten 

 
(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der zu prüfenden Person auf 
schriftlichen Antrag Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt. Der Antrag ist 
grundsätzlich innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens zu 
stellen. 
 
 
(2) Klausuren können auf in Textform gestellten Antrag eingesehen werden. 
Der Antrag soll innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der Noten an 
den*die Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses gestellt werden. 
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§ 27 Inkrafttreten; Außerkrafttreten 
 
(1) Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Mitteilungsblatt der Rektorin in Kraft. Sie gilt erstmals ab dem Wintersemester 
2024/2025. Gleichzeitig tritt die bisherige Prüfungsordnung vom 14. April 2011 
(Mitteilungsblatt des Rektors vom 4. Mai 2011, S. 233, geändert am 22. April 
2013 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 31. Mai 2013, S. 267ff.), am 25. Juli 2013 
(Mitteilungsblatt des Rektors vom 28. August 2013, S. 731) und am 28. Septem-
ber 2016 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 28. September 2016, S.803) außer 
Kraft. 
 
 
(2) Für Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Studien- und 
Prüfungsordnung bereits für den Masterstudiengang Ur- und Frühgeschichte an 
der Universität Heidelberg eingeschrieben sind, gelten auf Antrag noch bis zu drei 
Semester nach Inkrafttreten, also bis zum Ablauf des Wintersemesters 
2025/2026, die bisherigen Regelungen der Prüfungsordnung vom 14. April 2011, 
in der Fassung vom 28. September 2016. Ein Antrag nach Satz 1 ist innerhalb 
von sechs Monaten nach Inkrafttreten der neuen Prüfungsordnung zu stellen. An-
dernfalls führen sie ihr Studium nach der neuen Prüfungsordnung fort.  
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Juni 2024 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior 

Rektorin 
 
Anlage 1 Studienverlaufspläne des Masterstudienganges Ur- und 
  Frühgeschichte 
Anlage 2 Übersicht Module des Masterstudienganges Ur- und 
  Frühgeschichte 
Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 
  KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 
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Anlage 1 Studienverlaufspläne des Masterstudienganges Ur- und 
Frühgeschichte 

 
Anlage 1a Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Ur- und  

Frühgeschichte (Hauptfach)  
 

Modul 
empfohlenes 
Fachsemester 

Nr. Modulbezeichnung Modulform* LP  1 2 3 4 

A 1 A 1. Spezialisierungsmodul 1 P 13 x x   

A 2a A 2a. Spezialisierungsmodul 2a WP 25  x x  

A 2b A 2b. Spezialisierungsmodul 2b WP 25  x x  

A 3 A 3. Interdisziplinäres Modul P 10 x x   

A 4 A 4 Spezialisierungsmodul 3 P 14  x x  

A 5 A 5. Masterarbeit P 30   x x 

A 6 A 6. Masterprüfung P 8    x 

  LP Gesamt: 100     

 
* Modulformen: Pflichtmodul = P / Wahlpflichtmodul = WP / Wahlmodul = W 
 
Erläuterung: Von den Wahlpflichtmodulen A2a und A2b muss nur eines belegt werden. 

 
 
Anlage 1b Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs Ur- und 

Frühgeschichte (Begleitfach)  
 

Modul 
empfohlenes 
Fachsemester 

Nr. Modulbezeichnung Modulform* LP  1 2 3 4 

B 1 Spezialisierungsmodul 4a   WP 8 x x   

B 2 Spezialisierungsmodul 4b   WP 8 x x   

B 3 Spezialisierungsmodul 5   P 12  x x  

  LP Gesamt: 20     

 
* Modulformen: Pflichtmodul = P / Wahlpflichtmodul = WP / Wahlmodul = W 
 
Erläuterung: Von den Wahlpflichtmodulen B 1 und B 2 muss nur eines belegt werden. 
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Anlage 2 Übersicht Module des Masterstudienganges Ur- und 
  Frühgeschichte  
 
Die Module im Fachanteil des Masterstudiengangs Ur- und Frühgeschichte um-
fassen im Hauptfach insgesamt 100 LP. Für die Masterarbeit werden 30 LP ver-
anschlagt. Das Begleitfach umfasst 20 LP. 
 
 
Hauptfach (100 LP) 
 

A. Pflichtbereich 
 
Im Pflichtbereich sind 75 LP zu erbringen. Dafür müssen die folgenden fünf 
Pflichtmodule erfolgreich absolviert werden. 
 
Pflichtmodule 75 LP 

A 1. Spezialisierungsmodul 1 13 

A 3. Interdisziplinäres Modul 10 

A 4 Spezialisierungsmodul 3 14 

A 5. Masterarbeit 30 

A 6. Masterprüfung 8 

 
 
B. Wahlpflichtbereich 
 
Im Wahlpflichtbereich sind insgesamt 25 LP zu erbringen. Die Studierenden kön-
nen zwischen den Modulen A 2a und A 2b wählen. 
 
Wahlpflichtbereich I 25 LP 

A 2a. Spezialisierungsmodul 2a 25  

A 2b. Spezialisierungsmodul 2b 25  
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Begleitfach (20 LP) 
 

A. Pflichtbereich 
 
Im Pflichtbereich sind 12 LP zu erbringen. Dafür muss das folgende Pflichtmodul 
erfolgreich absolviert werden. 
 
Pflichtmodule 12 LP 

B 3. Spezialisierungsmodul 5 12 

 
 

B. Wahlpflichtbereich 
 
Im Wahlpflichtbereich sind insgesamt 8 LP zu erbringen. Die Studierenden kön-
nen zwischen den Modulen B 1 und B 2 wählen. 
 
Wahlpflichtbereich I 8 LP 

B 1. Spezialisierungsmodul 4a 8  

B 2. Spezialisierungsmodul 4b 8  
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Anlage 3 Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung 
KI-basierter Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 

 
Erklärung über eigenständige Leistungen und Nutzung auf Künstlicher In-

telligenz basierender Hilfsmittel bei Prüfungsleistungen 

 
I. Eigenständigkeitserklärung 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die Prüfungsleistung ___________________________ 

1. selbständig angefertigt habe und 

2. keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.  

3. Sämtliche wörtliche oder sinngemäß übernommenen Textstellen habe ich als solche 

kenntlich gemacht. 

 

____________________________________________________________ 

Ort, Datum, Name 

 
 
II. Angaben zu verwendeten KI-basierten elektronischen Hilfsmitteln 

 

Zur Dokumentation der verwendeten Hilfsmittel ist der schriftlichen Ausarbeitung ein besonde-

rer Anhang hinzugefügt, der eine Liste und Beschreibung aller verwendeten KI-basierten Hilfs-

mittel enthält. Der besondere Anhang zur Dokumentation der verwendeten Hilfsmittel erfüllt fol-

gende Kriterien: 

1. Auflistung der Ziele, für die die KI-basierten Hilfsmittel in der vorliegenden Arbeit eingesetzt 

wurden, 

2. Dokumentation der Verwendungsweise der KI-basierten Hilfsmittel zur Gewährleistung der 

Reproduzierbarkeit, 

3. Nennung der Kapitel und Abschnitte der vorliegenden Arbeit, in denen die KI-basierten Hilfs-

mittel eingesetzt wurden. 
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Der Gebrauch dieser Hilfsmittel inklusive Art, Ziel und Umfang des Gebrauchs wurde mit mei-

nem Erstbetreuer bzw. meiner Erstbetreuerin _________________abgesprochen. 

Mir ist bewusst, dass insbesondere der Versuch einer nicht dokumentierten Nutzung KI-basier-

ter Hilfsmittel als Täuschungsversuch entsprechend § 12 der Prüfungsordnung zu werten ist: 

„Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder 

Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, kann die betreffende Prüfungsleis-

tung mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet werden.” 

 

 

____________________________________________________________ 
Ort, Datum, Name 

 



 

 

 

Der Volltext der jeweiligen Beschlüsse und Satzungen ist in der 
Universitätsverwaltung, Seminarstraße 2, 69117 Heidelberg 
– Dezernat Recht und Gremien – Raum 324 –  
zu den üblichen Geschäftszeiten einsehbar. 
 
 
Das Mitteilungsblatt der Rektorin finden Sie darüber hinaus 
auch auf der folgenden Internetseite: 

https://www.uni-heidelberg.de/universitaet/beschaeftigte/ 
service/recht/mitteilungsblatt/index.html. 

Die im Inhaltsverzeichnis benannten Ordnungen sind dort 
vollständig abrufbar. 
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Universitätsverwaltung 
Gremien und Wahlen 
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69117 Heidelberg 
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